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1. ANWENDUNGSBEREICH

1.1. Das Geschaftsverhaltnis zwischen BGL BNP PARIBAS
(nachstehend die ,Bank”) und ihren Kunden (nachstehend der
,Kunde”) wird geregelt durch die vorliegenden allgemeinen
geschaftsbedingungen (einschlieBlich der Anhange, nachstehend
die ,Allgemeinen Geschaftsbedingungen”) sowie die ggf. zwischen
der Bank und dem Kunden vereinbarten Sonderkonditionen
und/oder geschlossenen Sondervereinbarungen.

1.2. Die Bank kann die Allgemeinen Geschaftsbedingungen
jederzeit andern, insbesondere um gednderten Rechtsvorschriften,
regulatorischen Auflagen oder Prinzipien der BNP Paribas-Gruppe
sowie der Geschaftspraxis am Finanzplatz Luxemburg und der
Marktsituation Rechnung zu tragen.

1.3. Der Kunde ist gemaR Art. 23 der Allgemeinen
Geschéaftsbedingungen von jedweder Anderung in Kenntnis zu
setzen. Die Anderungen gelten als angenommen, wenn der Kunde
nicht vor Inkrafttreten dieser Anderungen seine Einwendungen
schriftlich geltend gemacht hat. Im Fall eines Widerspruchs durch
den Kunden gemal diesem Abschnitt sind die Parteien berechtigt,
samtliche zwischen ihnen bestehenden Geschaftsbeziehungen
bzw. das Produkt oder die Dienstleistung, das/die von den
Anderungen betroffen ist/sind, zu beenden.

2. EROFFNUNG VON BANKKONTEN

Die Aufnahme der Geschéaftsbeziehung erfolgt zu den von der Bank
festgelegten Bedingungen und Modalitaten und gemaR den
geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen. Die
Bank eroffnet Konten fir eine oder mehrere, von ihr akzeptierte
natirliche oder juristische Personen zu den von ihr festgelegten
Bedingungen und Modalitaiten und gemall den geltenden
gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen.

3. FUHRUNG DER BANKKONTEN

3.1. Kontoarten

3.1.1. Gemeinschaftskonto ~mitgemeinschaftlicher  Verfigungs-
berechtigung.

Sofern keine anderslautenden Bestimmungen vorliegen, bedirfen
Gemeinschaftskonten  mit  gemeinschaftlicher  Verfigungs-
berechtigung der  gemeinschaftlichen  Unterschrift — aller
Kontoinhaber. Die Inhaber des Kontos missen Anweisungen an die
Bank gemeinschaftlich  erteilen, um  Verwaltungs- und
Verfigungsmallnahmen in Bezug auf das Konto durchzufuhren,
einschlieflich der Auflésung des Kontos, Kredite aufzunehmen,
Dritten oder der Bank eine Verwaltungs- oder Verfugungsvollmacht
zu erteilen oder diese zu widerrufen oder Guthaben als Sicherheit
zur Verfigung zu stellen oder von der Bank alle Informationen und
Dokumente beziglich des Kontos, der dort verzeichneten Guthaben
und der durchgefihrten Transaktionen zu erhalten oder die Salden
und Transaktionen einschlieflich Gber Online-Banking oder andere
digitale Kandle abzufragen. Eine durch alle Inhaber des Kontos
gemeinschaftlich erteilte Verwaltungs- oder Verfigungsvollmacht
kann jedoch auf Anweisung eines einzelnen Mitinhabers des Kontos
widerrufen werden.

Die Inhaber des Gemeinschaftskontos mit gemeinschaftlicher
Verfigungsberechtigung haften gesamtschuldnerisch gegenuber
der Bank in voller Héhe fur die Verbindlichkeiten, die in Bezug auf
das Konto insgesamt eingegangen wurden.
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Im Falle des Todes eines Inhabers des Gemeinschaftskontos mit
gemeinschaftlicher  Verfigungsberechtigung  ersetzen  die
Rechtsnachfolger des Erblassers automatisch den Erblasser, sofern
keine Rechtsbestimmungen dagegensprechen. Die Erben haften
gegeniber der Bank fUr alle Verbindlichkeiten des Erblassers, die
zum Zeitpunkt des Todes des Kontoinhabers in seiner Eigenschaft
als Gesamtschuldner bestanden.

3.1.2. Gemeinschaftskonto mit Einzelverfigungs- berechtigung

Fir das Gemeinschaftskonto mit Einzelverfigungsberechtigung
gelten Sonderbedingungen und jeder Kontoinhaber kann mit seiner
Unterschrift Gber das Konto verfigen. Jeder der Inhaber des
Gemeinschaftskontos mit Einzelverfigungsberechtigung kann
Verwaltungs- und Verfugungsmalnahmen jeder Art in Bezug auf
das Konto durchfihren, einschlieflich der Auflésung des Kontos,
Kredite aufnehmen, Dritten oder der Bank eine Verwaltungs- oder
Verfigungsvollmacht erteilen und diese widerrufen und Guthaben
als Sicherheit zur Verfugung stellen, von der Bank alle
Informationen und Dokumente bezUglich des Kontos, der dort
verzeichneten Guthaben und der durchgefuhrten Transaktionen zu
erhalten oder die Salden und die im Zusammenhang mit dem Konto
durchgefGhrten Transaktionen Uber Online-Banking oder andere
digitale Kanale abzufragen, ohne dass die Bank die anderen Inhaber
des Kontos oder etwaige Erben dariber ausdricklich informieren
muss.

Alle durch die Bank ausgefiUhrten Transaktionen, die einer der
gemeinsamen Kontoinhaber durch seine Unterschrift veranlasst
hat, haben fir die Bank schuldbefreiende Wirkung gegenuber
dem/den Mitinhaber(n) des Kontos sowie gegeniber dem bzw. den
verstorbenen Mitinhaber(n) des Kontos, den jeweiligen Erben und
Vertretern, auch in Bezug auf minderjahrige Beginstigte des bzw.
der Mitinhaber(s), sowie gegentber sdmtlichen Dritten.

Die Aufnahme eines weiteren Kontoinhabers kann nur mit der
Zustimmung aller anderen Kontoinhaber erfolgen.

Alle Inhaber des Gemeinschaftskontos mit Einzelverfigungs-
berechtigung haften gegeniber der Bank gesamtschuldnerisch fur
samtliche Verbindlichkeiten, die in Bezug auf das Konto einzeln
oder gemeinsam eingegangen wurden.

Der Tod eines Kontoinhabers oder mehrerer Kontoinhaber wirkt
sich nicht auf die Bedingungen fir die Fihrung des
Gemeinschaftskontos mit Einzelverfigungsberechtigung aus.

Legen ein oder mehrere geschaftsfahige Kontoinhaber oder einer
der  Rechtsnachfolger oder  Vertretungsberechtigten des
verstorbenen  Kontoinhabers bei der Bank schriftlichen
Widerspruch gegen die AusfGhrung einer oder mehrerer
Anweisungen durch die Bank ein, die von einem oder mehreren
anderen Kontoinhabern erteilt wurde(n), fohrt die Bank die
betreffende(n) Anweisung(en) nicht aus und betrachtet die
Vereinbarung Uber das Gemeinschaftskonto mit
Einzelverfigungsberechtigung als gekindigt. Die
Gesamtglaubigerschaft zwischen den Kontoinhabern endet mit
sofortiger Wirkung gegeniber der Bank, ohne dass die
gesamtschuldnerische Haftung hiervon berohrt wird. Nach
Kondigung der Vereinbarung uber das Gemeinschaftskonto mit
Einzelverfigungsberechtigung wird das Konto gemal den
Bedingungen fur Gemeinschaftskonten mit gemeinschaftlicher
Verfugungsberechtigung weitergefuhrt.

3.2. Zinsen

3.2.1. Sofern nichts anderes gesondert vereinbart wurde, behdlt
sich die Bank das Recht vor, jederzeit und ohne formale
Ankindigung die folgenden Zinsen zu belasten:

- Im Fall eines Sollsaldos auf dem Konto: Sollzinsen gemaR der
Gebihrentbersicht der Bank,

- Im Falle einer Uberziehung der genehmigten Kreditlinie auf dem
Konto: Strafzinsen gemal der Gebihrenibersicht der Bank fur
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den Betrag, der die genehmigte Kreditlinie der Bank Ubersteigt.

3.2.2. Eine Auslegung dieser Bestimmung, nach welcher der Kunde
in irgendeiner Weise berechtigt ist, sein Konto zu Uberziehen, ist
nicht maéglich.

Die Bank kann jederzeit die sofortige Rickzahlung des Betrags
verlangen, der Uber die von der Bank genehmigte Kreditlinie
hinausgeht.

3.2.3. Die auf die Konten anfallenden Sollzinsen werden
vierteljahrlich kapitalisiert und vom Konto abgebucht.

3.2.4. Bei der Berechnung der Haben- und Sollzinsen berucksichtigt
die Bank die Wertstellungstage, die in Abhdngigkeit von der
Bankpraxis, den gesetzlichen Bestimmungen und den besonderen
Bedingungen ermittelt werden.

3.3. Termineinlagen

3.3.1. Die  Laufzeit von Termineinlagen beginnt  zwei
Bankgeschaftstage  nach Erhalt  der  entsprechenden
Kundenanweisung durch die Bank.

3.3.2. Sofern nicht zwei Bankgeschéftstage vor Falligkeit eine
anderweitige  Anweisung des Kunden eingeht, werden
Termineinlagen automatisch um dieselbe Laufzeit verldngert,
wobei die zum Zeitpunkt der Verldngerung geltenden Konditionen
gelten.

3.3.3. Die Bank kann der teilweisen oder vollumfanglichen
vorzeitigen Kindigung von Termineinlagen gegen Zahlung einer
Entschéadigung zustimmen.

3.4. Fremdwihrungskonten

3.4.1. Die den Fremdwahrungsguthaben  der ~ Kunden
entsprechenden Aktiva der Bank werden bei Korrespondenzbanken
gehalten, die entweder im Heimatland der jeweiligen Wahrung
oder in einem anderen Land niedergelassen sind.

3.4.2. Der Kunde tragt im Verhaltnis zu seinem Anteil an den bei
Korrespondenzbanken gehaltenen Aktiva der Bank samtliche
wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen, die sich fir die gesamten
Aktiva der Bank in dem Land der Fremdwahrung oder in dem Land,
in dem die Gelder angelegt werden, infolge von (i) Malnahmen
dieser Lénder oder von Drittlandern, (ii) unvorhergesehenen
Ereignissen oder héherer Gewalt oder (iii) jedwedem anderen
Rechtsakt, der sich der Kontrolle der Bank entzieht, ergeben
kénnen.

3.4.3. Bei mangelnder Verfugbarkeit der jeweiligen Wahrung ist die
Bank berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, den entsprechenden
Gegenwert der Gelder in Landeswéhrung zurickzuzahlen, wobei
Wechselkursverluste oder sonstige Verluste zu Lasten des Kunden
gehen.

3.4.4. Edelmetallkonten (Wahrungscode: XAU fir Gold/XTP fir
Platin/ XPD fir Palladium/XAG fur Silber) unterliegen nicht den
rechtlichen Bestimmungen beziglich fungibler Einlagen von
Edelmetallen. Derartige Konten verleihen dem Inhaber ein
Forderungsrecht in Bezug auf die betreffende Edelmetallart.

3.5. Vollmacht

Der Kunde kann einem oder mehreren Bevollmdchtigten eine
Vollmacht, ohne Befugnis zur Bestellung eines
Unterbevollmachtigten, erteilen, um auf seinem Konto in seinem
Namen und auf seine alleinige Verantwortung die hierin
beschriebenen  Verwaltungs- und  VerfigungsmaRnahmen
auszufihren. Diese Vollmacht muss schriftlich erteilt und bei der
Bank hinterlegt werden.

Die Bank behdlt sich jedoch das Recht vor, gegebenenfalls den
vorgeschlagenen Bevollmachtigten oder die Vollmacht, wenn diese
nicht auf einem Vordruck der Bank eingereicht wurde, abzulehnen.
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Der Kunde erkennt an, dass er in Bezug auf alle Auftrage und
Transaktionen, die nach Ansicht der Bank von dem bzw. den

Bevollmachtigten veranlasst werden und im Rahmen der durch die
Vollmacht Ubertragenen Befugnisse liegen, gegeniber der Bank
verpflichtet wird.

Die Bank behalt sich das Recht vor, von dem Kunden eine
Bestatigung der Anweisung(en) des bzw. der Bevollmachtigten
einzuholen, ohne jedoch hierzu verpflichtet zu sein.

Die Vollmacht behalt bis zu ihrem Widerruf durch den Kunden oder
dem Eintritt jedes anderen Ereignisses, durch das die Vollmacht
erlischt, ihre Gultigkeit.

3.6 Verwendete Zinssatze

Die Bank kann insbesondere Referenzzinsséatze wie den EONIA, den
€STR oder einen IBOR-Zinssatz (EURIBOR, LIBOR usw.) oder eine
Kombination von Zinssdtzen verwenden, um die fur die folgenden
Produkte (nachfolgend die ,Bankprodukte” genannt) geltenden
Zinssdtze zu berechnen:

- Tagesgeld,

KontoUberziehungen,

- Festgeldkonten,

Termineinlagen,

- Girokonten (,Optiflex”),

oder andere Produkte, die sich auf einen Zinssatz wie den EONIA
oder einen IBOR-Zinssatz beziehen und nicht gesondert
vertraglich geregelt sind.

IBOR-Zinssatze (Interbank Offered Rates) sind die Zinssatze
EURIBOR und LIBOR. Der EURIBOR ist der Interbankenzinssatz in
Euro, der vom

European Money Market Institute (EMMI) oder einem Nachfolger
des EMMI verwaltet wird. Der Zinssatz wird auf der Website des
EMMI (emmi-benchmarks.eu/) oder der Website eines Nachfolgers
des EMMI veréffentlicht.

Der LIBOR ist der Interbankenzinssatz, der von der ICE Benchmarks
Administration (IBA) oder einem Nachfolger der IBA verwaltet wird.
Der Zinssatz wird auf der Website der IBA (theice.com/iba/libor)
oder der Website eines Nachfolgers der IBA verdffentlicht. Die
Veréffentlichung erfolgt fir 5 verschiedene Wahrungen (EUR, USD,
GBP, JPY, CHF).

Der EONIA  (Euro Overnight Index Average) ist der
Tagesgeldzinssatz in Euro. Er wird vom European Money Markets
Institute (EMMI) verwaltet und auf dessen Website (emmi-
benchmarks.eu/) verdffentlicht.

Der €STR (Euro Short Term Rate) ist der risikolose
Tagesgeldzinssatz in Euro, der von der Europaischen Zentralbank
(EZB) verwaltet und auf deren Website verdffentlicht wird.

Der SONIA (Sterling Overnight Index Average) ist der risikolose
Zinssatz fur das britische Pfund Sterling (GBP), der von der Bank of
England bereitgestellt wird.

Der SARON (Swiss Average Rate Overnight) ist der risikolose
Zinssatz fur den Schweizer Franken (CHF), der von der Schweizer
Borse SIX bereitgestellt wird.

Der SOFR (Secured Overnight Financing Rate) ist der besicherte
Tagesgeldzinssatz, der tdglich von der Federal Reserve Bank of
New York als Administrator des Referenzindexes (oder einem
Nachfolge- Administrator) auf der Website der Federal Reserve
Bank of New York (newyorkfed.org/) oder in einer anderen als
Ersatz dienenden Quelle bereitgestellt wird.

3.6.1. Voribergehende Nichtverfigbarkeiteines Referenz-
zinssatzes

Ist der Referenzzinssatz am Bestimmungstag fur die Zinsen der
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Bankprodukte nicht verfigbar oder wird auf der Website des
Zinssatz- Administrators keine Notierung angezeigt, so entspricht
der Zinssatz fur den betreffenden Zinszeitraum dem zuletzt auf der
Website des Zinssatz- Administrators verfugbaren
Referenzzinssatz, zuzlglich der Marge, es sei denn, die
Nichtverfigbarkeit der Notierung ist auf einen dauerhaften Wegfall
zuruckzufiohren.

3.6.2. Dauerhafte Nichtverfigbarkeit eines Referenzzinssatzes

(i) Tritt eines der folgenden Ereignisse ein:

eine wesentliche Storung des Zinssatzes oder wesentliche
Anderung seiner Berechnungsmethode,

Nichtverfigbarkeit des Referenzzinssatzes oder fehlende
Notierung auf der Website des Zinssatz-Administrators fir den
von der Berechnungsstelle festgelegten Zeitraum oder eine
Erklarung einer zustandigen Behorde Uber die Abschaffung oder
die  dauverhafte  oder  unbefristete  Einstellung  der
Zinssatzbereitstellung,

- eine zustandige Behorde, eine Regulierungsbehorde oder eine
andere offentliche Stelle untersagt die Verwendung des
Referenzzinssatzes oder weist darauf hin, dass seine
Verwendung Beschrankungen unterliegt oder mit nachteiligen
Konsequenzen verbunden ist,

- Fehlen oder Verlust der Zulassung des Zinssatz- Administrators
oder Fehlen oder Léschung des Zinssatzes oder seines
Administrators in einem offiziellen Register,

so verwendet die Bank anstelle des Referenzzinssatzes einen
Ersatz- Referenzzinssatz.

(i) Der Ersatz-Referenzzinssatz wird wie folgt definiert:

- Der Alternativzinssatz und jede Anpassung, die von dem
Administrator des Referenzzinssatzes, der Zentralbank, der
Wahrungsbehorde oder einer vergleichbaren Institution oder
einer zustandigen Behorde oder einem von Letzteren errichteten,
unterstitzten oder genehmigten Gremium oder Organ
verdffentlicht, unterstitzt, genehmigt oder anerkannt wird (z. B.
die von der Europdischen Zentralbank eingerichtete
Arbeitsgruppe zu risikofreien  Zinssdtzen fir das Euro-
Wahrungsgebiet,  die  Europdische  Wertpapier-  und
Marktaufsichtsbehérde und die Europaische Kommission oder ihr
Nachfolgeorgan oder der Ausschuss fir alternative
Referenzzinssatze (ARCC: Alternative Reference Rate Committee);
oder mangels eines solchen Zinssatzes:

der Einlagesatz der betreffenden Zentralbank sowie jede durch
die Bank gemal nachstehendem Abschnitt 3.6.3 festgelegte
Anpassung.

Die Anpassung ist eine Marge, durch die jeglicher, mit der
Ersetzung des Referenzzinssatzes moglicherweise einhergehende
Werttransfer zwischen der Bank und dem Kunden minimiert oder
eliminiert werden kann und sichergestellt wird, dass der Ersatz-
Referenzzinssatz am Tag der Ersetzung des Referenzzinssatzes
gemaf nachstehendem Abschnitt dem Referenzzinssatz entspricht.
Die Anpassung kann positiv oder negativ sein.

Der Einlagesatz der betreffenden Zentralbank ist, der von der
betreffenden Zentralbank verdffentlichte, Zinssatz fir die
Einlagefazilitdt.

Der gleiche Ansatz wird von der Bank angewandt, wenn es
nachfolgend zu einem dauerhaften Wegfall kommt.

3.6.3. Folgen der Verwendung des Ersatz-Referenzzinssatzes
wurde ein Ersatz-Referenzzinssatz bestimmt, gilt Folgendes:

- Zur Sicherstellung der Kontinuitdt des Bankprodukts bestimmt
die Bank jegliche erforderliche technische Modifikation und
jegliche Anpassung, die erforderlich ist, damit der Ersatz-
Referenzzinssatz mit dem fir das Bankprodukt verwendeten
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Referenzzinssatz vergleichbar ist. Eine solche Bestimmung
erfolgt nach Treu und Glauben und im Einklang mit den
Standards der Bankenbranche.

- lede Bezugnahme auf den Referenzzinssatz im Zusammenhang
mit den Bankprodukten gilt als Bezugnahme auf den Ersatz-
Referenzzinssatz.

- Die Bank teilt dem Kunden den Ersatz-Referenzzinssatz und die
vorstehend beschriebenen Einzelheiten unverziglich mit.

4. VERWAHRUNG UND VERWALTUNG VON
FINANZINSTRUMENTEN

41. Die Bank darf samtliche luxemburgischen oder
auslandischen Finanzinstrumente zur Verwahrung annehmen.

42. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die
Verwahrung der Finanzinstrumente in Sammelverwahrung. Die
Bank ist demzufolge gegeniber dem Kunden nur zur Rickgabe von
Finanzinstrumenten der gleichen Gattung und nicht von
Wertpapieren mit identischer Nummer verpflichtet.

4.3. Die Bank stellt sicher, dass sie die fir den Kunden gehaltenen
Vermégenswerte von ihren eigenen Vermogenswerten trennt.

44. Die Bank ist befugt, die ins Depot eingereichten
Finanzinstrumente im Namen und auf Risiko des Kunden bei
Korrespondenzbanken/ Drittverwahrern und/oder
Zentralverwahrern ihrer Wahl in Luxemburg oder im Ausland
verwahren zu lassen. Die Depotverwahrung im Ausland unterliegt
den Gesetzen und der Geschéftspraxis am Ort der Depotstelle.

4.5.  Wenn die Bank die Finanzinstrumente des Kunden auf einem
Depotkonto verwahrt oder verwahren lasst, das auslandischem
Recht unterliegt, kdnnen die Rechte des Kunden in Bezug auf die in
diesem Depotkonto verwahrten Finanzinstrumente von den
Rechten abweichen, die er andernfalls gem&R geltendem Recht
gehabt hatte.

46. Die Bank kann die Finanzinstrumente auf einem
Sammelkonto bei einer Drittverwahrstelle verwahren.

Die Bank stellt sicher, dass samtliche bei einem Drittverwahrer
verwahrten Finanzinstrumente (unabhangig davon, ob diese auf
einem Sammelkonto verwahrt werden, oder nicht) getrennt von
den  Finanzinstrumenten der Bank und von den
Finanzinstrumenten des Drittverwahrers zu identifizieren sind.
Wenn Finanzinstrumente von Kunden jedoch von einem
auslandischen Drittverwahrer gehalten werden, kann es sein, dass
dieser Drittverwahrer nach lokalem Recht nicht in der Lage ist, die
Finanzinstrumente des Kunden getrennt von den eigenen
Vermdgenswerten auszuweisen. In einem solchen Fall sind die
Eigentumsrechte des Kunden unter Umstanden nicht geschitzt,
insbesondere im Falle einer Insolvenz des Drittverwahrers. Der
Kunde l4uft somit Gefahr, seine Vermogenswerte nicht
vollumfanglich zurickzuerhalten.

Auf Anfrage des Kunden wird die Bank nahere Informationen zu
ihren Drittverwahrern erteilen.

4.7. In jedem Fall beschrankt sich die Haftung der Bank auf ihre
Sorgfaltspflicht bei der Auswahl und Anweisung der externen
Depotbank.

4.8. Die zur Verwahrung bestimmten Finanzinstrumente missen
den allgemeinen Lieferbedingungen des Marktes entsprechen
(,Good Delivery "), d.h. sie mUssen echt und in gutem Zustand sein,
sie durfen keinerlei Auszahlungssperre, Verwirkung

oder Zwangsverwaltung an irgendeinem Ort unterliegen und
mussen samtliche noch fallig werdenden Kupons aufweisen.

Der Kunde haftet fir Schaden, die sich aus mangelnder Echtheit,
aus offensichtlichen oder versteckten Mangeln und Problemen in
der Eigenschaft in Bezug auf die bei der Bank verwahrten
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Finanzinstrumente ergeben.

Er tragt samtliche Konsequenzen und Kosten im Zusammenhang
mit der Einreichung von Finanzinstrumenten, die nicht den ,Good
Delivery”- Standards entsprechen. Die Bank behalt sich das Recht
vor, das Konto des Kunden jederzeit mit dem Schadensbetrag bzw.
den entstandenen Kosten zu belasten.

49. Die Entnahme von Finanzinstrumenten aus dem Depot kann
nur unter Einhaltung einer von der Bank bestimmten Frist erfolgen,
die je nach Depotstelle unterschiedlich sein kann.

4.10. In jedem Fall werden Ereignisse und Transaktionen, die ein
im Depot verwahrtes Finanzinstrument betreffen, auf Grundlage
der Informationen durchgefuhrt, die der Bank von den externen
Depotbanken Ubermittelt werden, sowie auf Grundlage jedweder
anderen Finanzinformationsquelle, Uber die sie verfigt. Die Bank
haftet folglich nicht fir die Richtigkeit der Informationen und fir
daraus resultierende Fehler.

4.11. Vorbehaltlich zwingender Rechtsbestimmungen ist die Bank
nicht verpflichtet, den Kunden Uber Ereignisse in der
Unternehmensentwicklung der Emittenten zu informieren, deren
Finanzinstrumente bei der Bank verwahrt werden. Derartige
Ereignisse und Transaktionen werden gemall den Informationen
durchgefihrt, welche die Bank insbesondere von den Emittenten
von Finanzinstrumenten, von den Drittverwahrern der
Finanzinstrumente oder anderen Anbietern von
Finanzinformationen erhalt. Die Bank haftet nicht fur Fehler oder
Ungenauigkeiten dieser Informationen oder daraus resultierende
Fehler.

4.12. Sofern der Kunde der Bank nicht rechtzeitig eine andere
Anweisung erteilt, werden die Nettoerlose falliger Kupons und
ruckzahlbarer Finanzinstrumente dem Konto des Kunden
automatisch in der entsprechenden Wahrung gutgeschrieben.

4.13. Besteht kein Konto in der entsprechenden Wahrung, so
behalt sich die Bank das Recht vor, entweder ein solches Konto zu
eroffnen oder den betreffenden Nettoerlés in Euro zu
umzurechnen.

4.14. Wenn die Bank dem Kunden Kupons und rickzahlbare
Finanzinstrumente gutgeschrieben hat, die von der Bank aus ihr
nicht anzulastenden Grinden nicht eingezogen werden konnten,
ist die Bank befugt, das Konto des Kunden automatisch zu belasten.

4.15. Bei jedwedem Ereignis, das ein im Depot verwahrtes
Finanzinstrument betrifft und das keine spezifische Anweisung des
Kunden  erfordert, nimmt die Bank die  Ublichen
Verwaltungsleistungen sowie die Ausgleichgeschafte automatisch
vor.

4.16. Bei jeder Transaktion in Bezug auf ein verwahrtes
Finanzinstrument, die besonderen Anweisungen des Kunden
erfordert, setzt die Bank den Kunden von der laufenden Transaktion
in Kenntnis und bittet ihn um Anweisungen. Erteilt der Kunde keine
Anweisung, verfahrt die Bank auf die in der Mitteilung aufgefihrte
Art und Weise. In dringenden Fallen, in denen eine
Kontaktaufnahme mit dem Kunden nicht moglich ist, ist die Bank
berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine Transaktion durchzufthren,
die ihr als den Interessen des Kunden entsprechend erscheint.

4.17. Die Bank haftet nicht fur direkte oder indirekte Schaden des
Kunden infolge:

mangelnder oder verspateter Anweisungen des Kunden oder
eines von ihm bezeichneten Dritten oder

der Nichtangabe rechtlich verpflichtender Informationen durch
den Kunden oder einen von ihm bezeichneten Dritten oder

der unterbliebenen oder verspateten Ubermittlung von Antrégen
auf Offenlegung von Informationen durch Dritte oder der
unterbliebenen oder verspateten Beantwortung von Antragen auf
Offenlegung von Informationen durch Dritte oder
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-von Transaktionen in  Bezug auf ein  verwahrtes
Finanzinstrument, die gemaR den Anweisungen des Kunden oder
eines von ihm bezeichneten Dritten ausgefihrt wurden, oder

- Transaktionen in Bezug auf ein verwahrtes Finanzinstrument, die
von der Bank gemal diesem Abschnitt automatisch ausgefuhrt
wurden.

4.18. Handelt die Bank als Intermediar, indem sie nicht in eigenem
Namen, sondern auf Rechnung des Kunden Finanzinstrumente
kauft, zeichnet bzw. halt, so unterliegt sie lediglich den in Artikel 4
vorgesehenen Verpflichtungen, sofern nichts anderes vereinbart
wurde. Gibt der Kunde der Bank Anweisungen, die diese in seinem
Namen nicht ausUben kann oder will, so ergreift die Bank samtliche
MaRnahmen, die es dem Kunden erméglichen, selbst

in eigenem Namen tétig zu werden. Der Kunde verpflichtet sich, die
Bank von sdmtlichen Schdden, Kosten, Verlusten, Forderungen
oder Ausgaben freizustellen, die diese in ihrer Eigenschaft als
Intermediar erleiden oder tragen konnte.

4.19. Auf Grundlage von rechtlichen oder regulatorischen
Bestimmungen kann die Bank durch Emittenten von Aktien, durch
von diesen bezeichneten Dritten oder gegebenenfalls durch andere
berechtigte  Intermedidre  zur  Offenlegung  bestimmter
Informationen zur Identitdt von Aktiondren und der Anzahl der
gehaltenen Aktien aufgefordert werden.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis und stimmt zu, dass die Bank die
rechtlich oder regulatorisch vorgeschriebenen Informationen
entweder direkt oder Uber andere an der Verwahrung von
Finanzinstrumenten gemdaR Artikel 4.4 der Allgemeinen
Geschaftsbedingungen Beteiligte (insbesondere durch die Bank in
Luxemburg oder im Ausland ausgewahlte Korrespondenzbanken /
Drittverwahrer und/oder Zentralverwahrer) offenlegt.

Der Kunde verpflichtet sich, der Bank nach Unterrichtung Uber eine
solche Auskunftsaufforderung unverziglich samtliche rechtlich
vorgeschriebenen Informationen zu Obermitteln und alle zur
Einholung der angeforderten Auskunfte erforderlichen Malnahmen
zu ergreifen.

9. INFORMATIONEN UND RISIKEN IN BEZUG AUF
FINANZINSTRUMENTE

5.1. Die Leistungen der Bank erstrecken sich auf eine breite
Auswahl an Finanzinstrumenten. Jede Art von Finanzinstrumenten
hat bestimmte Eigenschaften und birgt besondere Risiken.
Bestimmte Finanzinstrumente kénnen fir einen bestimmten
Kunden aufgrund seiner Einstufung (als nicht professioneller oder
professioneller Kunde des Finanzsektors) und/oder seiner
Kenntnisse und Erfahrungen, seiner finanziellen Verhaltnisse
(einschliellich seiner Fahigkeit, Verluste zu tragen) und/oder
seiner Anlageziele (einschliefilich seiner Risikotoleranz) sowie
gegebenenfalls seiner  Préferenzen in Bezug  auf
Nachhaltigkeitsaspekte ungeeignet oder unangemessen sein.

5.2. GemaR Artikel 23 der Allgemeinen Geschdftsbedingungen
erhalt der Kunden eine allgemeine Beschreibung der Art der
Finanzinstrumente, auf die sich die Wertpapier- und
Nebendienstleistungen der Bank beziehen, sowie der damit
verbundenen Risiken.

5.3. Vor einer Anlage in Anteile an Organismen fir gemeinsame
Anlagen in  Wertpapieren (,0GAW") oder in verpackte
Anlageprodukte und Versicherungsanlageprodukte (Packaged
Retail and Insurance- based Investment Products - PRIIPS)
verpflichtet sich der Kunde, die Wesentlichen
Anlegerinformationen (Key Investor Document - KID) zu den
Merkmalen und Risiken des Finanzinstruments zu lesen. Der Kunde
kann das Dokument auf der Website der Bank (bgl.lu) einsehen,
oder in einer Zweigstelle der Bank oder Uber seinen Ublichen
Ansprechpartner eine Kopie erhalten.
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Die von der Bank verbreiteten Wesentlichen Anlegerinformationen
zu OGAW und PRIIPS werden den Kunden von der Bank gemaf
Artikel 23 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen zur Verfigung
gestellt.

54. Der Kunde erkennt an, dass es wichtig ist, sadmtliche
Unterlagen, die von der Bank zu den jeweiligen Finanzinstrumenten
bereitgestellten werden, zu lesen, bevor er einen Auftrag zu diesem
Finanzinstrument erteilt. Der Kunde verpflichtet sich, sofern notig,
weitere Informationen anzufordern, damit er die Merkmale und
Risiken im Zusammenhang mit dem jeweiligen Finanzinstrument
versteht.

6. EINLEGER- UNDANLEGERSCHUTZ

6.1. Die Bank ergreift diverse MaBnahmen, um im Rahmen des
Méglichen den Schutz der Finanzinstrumente oder anderer
Vermogenswerte, die sie oder gegebenenfalls Drittverwahrer fir
den Kunden halten, sicherzustellen. Zu diesen MaBnahmen zéhlt
insbesondere die Trennung von Finanzinstrumenten und anderen
Vermégenswerten der Bank und des Kunden, technische Verfahren,
die sicherstellen sollen, dass die von der Bank gehaltenen
Finanzinstrumente und anderen Vermogenswerte an sicheren und
geschitzten Orten verwahrt werden, angemessene Schulung und
Uberwachung der Mitarbeiter, regelmaRige Uberprifung der
Ubereinstimmung von Kontoregistern mit den Finanzinstrumenten
und anderen Vermdgenswerten, die fir den Kunden gehalten
werden.

6.2. Die Bank ist Mitglied des Einlagensicherungsfonds ,Fonds de
garantie des dépots Luxembourg” (FGDL), der eine Sicherung der
Einlagen von Kunden bis zu einer bestimmten Hohe und
entsprechend bestimmten Bedingungen im Falle des Ausfalls der
Bank garantiert.

6.3. Das Formular mit Informationen Uber die Einlagensicherung
ist den vorliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen beigefugt
und wird den Kunden jéhrlich gemaR Art. 23 der Allgemeinen
Geschéftsbedingungen zur Verfugung gestellt.

6.4 Die Bank ist Mitglied des
Anlegerentschadigungssystems

Luxemburger

LSysteme d'indemnisation des investisseurs Luxembourg” (SIIL),
dass eine Sicherung der Gelder und Finanzinstrumente von Kunden
im Rahmen von Anlagetransaktionen bis zu einer bestimmten Hoéhe
und entsprechend bestimmten Bedingungen im Falle des Ausfalls
der Bank garantiert.

6.5. Eine Darstellung der Hauptmerkmale dieses Systems zum
Schutz der Anleger ist auf der Website des SIIL erhaltlich und kann
dem Kunden auf Anfrage gemaR Art. 23 der Allgemeinen
Geschaftsbedingungen zur Verfigung gestellt werden.

1. VERWENDUNGVON FINANZINSTRUMENTEN DURCH
DIEBANK

7.1. Die Bank darf, unter Vorbehalt der ausdricklichen
Einwilligung des Kunden, dessen Finanzinstrumente im Rahmen
einer voribergehenden Uberlassung von Wertpapieren (d.h. das
Aus- oder Verleihen von Aktien oder von anderen
Finanzinstrumenten (Wertpapierleihe), Wertpapierpensions-

umgekehrte Wertpapierpensionsgeschafte, oder Buy-and- Sell-
back-Geschafte bzw. Sell-and-Buy-Back- Geschafte) oder auf
andere Weise fUr eigene Rechnung oder fur Rechnung eines
anderen Kunden, auf Risiko und zugunsten der Bank verwenden,
wenn diese Geschdfte auf den fUr professionelle Akteure des
Finanzsektors allgemein zugdnglichen Markten durchgefihrt
werden. Zu diesem Zweck Ubertragt der Kunde der Bank das
rechtliche Eigentum an den Finanzinstrumenten.

7.2. Ungeachtet des vorstehenden Abschnitts gilt der Kunde
weiterhin als Inhaber der Finanzinstrumente fir die Zwecke von
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Ausschuttungen und Auszahlungen (Dividenden, Zinsen, Tilgung
bzw. Rickzahlung usw.) sowie fir eventuelle Rechte, Ereignisse
oder Geschéfte in Bezug auf die Finanzinstrumente.

7.3. Die Bank zahlt dem Kunden fir die Nutzung der
Finanzinstrumente und fir das damit zusammenhdngende
Solvabilitatsrisiko der Korrespondenzbank eine Provision.

74. Der Kunde kann jederzeit, unter Einhaltung einer
Kundigungsfrist von mindestens drei Tagen, die RUckgabe eines
Teils oder der Gesamtheit seiner Finanzinstrumente verlangen.

7.5. st die Bank aus irgendeinem Grund nicht in der Lage, die
Finanzinstrumente  oder  gleichwertige  Finanzinstrumente
zurickzugeben, gilt ihre Rickgabepflicht als erfullt, wenn sie dem
Konto des Kunden einen Betrag gutschreibt, der dem Marktpreis
der Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Ablaufs der
Kundigungsfrist entspricht.

7.6. Die Bank kann die Nutzung der Finanzinstrumente jederzeit
beenden und dem Kunden die Finanzinstrumente oder
vergleichbare Finanzinstrumente zu einem Betrag zurickzahlen,
der dem Marktpreis der Finanzinstrumente zum Zeitpunkt der
Ruckgabe entspricht.

8. ZAHLUNGSDIENSTE

8.1. Allgemeines

Die Bank kann fur ihre Kunden Zahlungsdienste wie die Ein- und
Auszahlung von Bargeld, die Ausfihrung von Uberweisungen,
Dauerauftragen und den Einzug von Lastschriften (Lastschrift), die
Ausfuhrung von Zahlungen Uber eine Bank- oder Kreditkarte, die
Ausgabe und/oder den Ankauf von Zahlungsinstrumenten sowie
Online-Zugangsdienste  fir die  Zahlungskonten  (,Online-
Banking”), Kontoinformationsdienste und
Zahlungsausldsedienste erbringen.

8.2. Lastschriften

8.2.1. Die Lastschrift ist ein Zahlungsdienst, mit dem der Kunde
einen Dritten (Zahlungsempfanger) durch die Unterzeichnung
eines ,Lastschriftmandats” dazu bevollmdchtigt, der Bank den
Auftrag zu erteilen, eine Geldsumme von dem Konto des Kunden
auf das Konto des Zahlungsempfangers zu Uberweisen. Die Bank
Uberweist den entsprechenden Betrag an den Zahlungsempfanger
an dem oder an den zwischen dem Kunden und dem
Zahlungsempfanger vereinbarten Termin/en. Der betreffende
Betrag kann variieren.

8.2.2. Seit dem 1. Februar 2014 stehen fur die DurchfUhrung von
Zahlungen in Euro innerhalb von Luxemburg und in die anderen
Staaten und Gebiete des SEPA-Raums wie beispielsweise die
Staaten des  Europdischen  Wirtschaftsraums (27  EU-
Mitgliedstaaten + Island, Liechtenstein, Norwegen, Andorra,
Monaco, Vereinigtes Konigreich, San Marino, Schweiz oder
Vatikanstadt) ausschlieflich européische Lastschriften nach dem
SEPA-Modell zur Verfigung.

Es gibt zwei Schemata:

- SEPA-Basislastschrift, die sowohl fir Verbraucher als auch fiur
professionelle Kunden, d.h. die im Rahmen ihrer gewerblichen
oder professionellen Tatigkeit handeln, bestimmt ist;

- SEPA-Firmenlastschrift (oder SEPA ,Business to Business” oder
SEPA ,B2B"), die ausschlieBlich fir professionelle Kunden
bestimmt ist.

8.2.3. FrUhere Lastschriftmandate

Vor dem 1. Februar 2014 unterzeichnete Lastschriftmandate fur
das frUher geltende Lastschriftverfahren behalten nach diesem
Datum ihre Gultigkeit und die Bank ist berechtigt, das Konto des
Kunden bei Lastschriftvorlage gemal dem vom Zahlungsempfanger
gewahlten SEPA-Verfahren zu belasten, sofern kein ausdricklicher

Ref. GTC-BGL_DE Januar 2026

Widerspruch oder Widerruf des Kunden vorliegt.

8.2.4. Begrenzung  der  Einzugsermachtigung  bei  SEPA-
basislastschriften

Der Kunde kann die Bank anweisen, den Einzug mittels SEPA-
Basislastschriften nicht zuzulassen oder zu begrenzen:

- auf einen bestimmten Betrag
- auf eine bestimmte Haufigkeit
- auf einen oder mehrere bestimmte Zahlungsempfanger

oder die Abbuchung von Lastschriften von einem oder mehreren
bestimmten Zahlungsempfangern oder aus einem oder mehreren
bestimmten Landern zu sperren.

8.2.5. Verpflichtungen des Kunden in Bezug auf den Einzug mittels
SEPA-Firmenlastschriften

8251. Der Kunde muss der Bank unverziglich eine Kopie der
SEPA-Firmenlastschriftmandate vorlegen, die er zugunsten seiner
Zahlungsempfanger unterzeichnet hat und deren
Ubereinstimmung mit dem Original er bestatigt. Oder er stellt der
Bank sdmtliche in diesen Mandaten enthaltenen Informationen zur
Verfugung. Der Kunde muss der Bank aulerdem unverziglich
schriftlich oder Uber ein anderes vereinbartes
Kommunikationsmittel mitteilen, wenn ein Mandat widerrufen
oder ein Bestandteil des Mandats gedndert wird, oder wenn er
nicht mehr als Firmenkunde, sondern als Verbraucher auftritt.

8.252. Stimmen die in der Einzugsdatei enthaltenen Angaben
zum Mandat nicht mit den vom Kunden Ubermittelten Angaben
Uberein oder hat der Kunde eine Kopie des Mandats oder die
mafgeblichen Informationen nicht Ubermittelt, so setzt sich die
Bank bei Eingang der ersten Lastschrift mit dem Kunden in
Verbindung, um eine Bestatigung des Mandats zu erhalten. Kann
die Bank innerhalb der erforderlichen Frist keine Bestatigung des
Kunden zur Ausfihrung der Lastschrift einholen, haftet der Kunde
fur die Folgen der Nichtausfuhrung.

8.2.6. Erstattungsanspruch

8.2.6.1. Wenn ein Zahlungsempfanger die Zahlung per SEPA-
Basislastschrift veranlasst, kann der Kunde, egal ob Verbraucher
oder Firmenkunde, ohne Angabe von Grinden die Erstattung des
belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Er muss seinen
Erstattungsantrag bei der Bank schriftlich innerhalb von 8 Wochen
ab den Zeitpunkt der Belastungsbuchung von seinem Konto stellen.

8.2.6.2.  Vom Recht auf Rickerstattung ausgenommen der Einzug
mittels SEPA- Firmenlastschrift eingeloste Lastschriften.

Dies gilt auch fur Lastschriften, die von Glaubigern auRerhalb des
Européischen Wirtschaftsraums initiiert werden, unabhangig von
der verwendeten Wahrung.

82.63. Fir Lastschriften innerhalb des Europdischen
Wirtschafts-raums, die auf eine andere Wahrung als den Euro
lauten, ist das Recht auf Ruckerstattung an Verbraucher
beschrankt, sofern folgende Voraussetzungen erfullt werden:

- Der genaue Betrag der Transaktion stand zum Zeitpunkt der
Vereinbarung noch nicht fest, und

- er Ubersteigt den Betrag, mit dem der Kunde verninftigerweise
fur die Belastung seines Kontos rechnen konnte.

Den Antrag auf Erstattung muss er innerhalb von 8 (acht) Wochen
ab dem Datum der Kontobelastung schriftlich an die Bank richten.

8.2.7. Streitigkeiten zwischen dem Kunden und
Zahlungsempfangern

Die Bank ist als externe Partei an Streitigkeiten zwischen dem
Kunden und seinem Zahlungsempfanger nicht beteiligt.
Gegebenenfalls obliegt es dem Kunden, Streitigkeiten in Bezug auf
die  Ausfihrung einer  Lastschrift direkt mit seinen
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Zahlungsempfangern zu regeln.

8.3. Kosten im Zusammenhang mit
Uberweisungstransaktionen

83.1. Sofern in der GebUhrenibersicht der Bank oder einer
speziellen Vereinbarung nichts anderes angegeben ist, wendet die
Bank den Grundsatz der ,Entgeltteilung” an. Dies bedeutet, dass
jede Partei (Auftraggeber und Zahlungsempfanger) die jeweils von
ihrer bank berechneten GebUhren durch Kontobelastung zahlt.

8.3.2. Unabhdngig von der Wahrung ist bei Uberweisungen
innerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums eine
GebUhrenregelung zulasten des Zahlungsempfangers nicht
gestattet.

8.3.3. Ist ein Zahlungsvorgang mit einer Wahrungsumrechnung
verbunden, so gehen die Kosten zulasten der Partei, welche die
Umrechnung veranlasste.

8.3.4. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, zieht die Bank ihre
GebUhren von dem Uberwiesenen Betrag ab, bevor sie ihn dem
Konto des Uberweisungsempfangers gutschreibt. In  einer
gesonderten Mitteilung teilt die Bank dem Kunden ggf. den
Bruttobetrag, die berechneten GebUhren und den Nettobetrag der
Zahlungstransaktion mit.

8.4. Zahlungsinstrumente

8.4.1. Fir die von der Bank ausgegebenen oder ausgehdndigten
Zahlungsinstrumente konnen besondere Bedingungen gelten.

8.4.2. Die Bank behdlt sich das Recht vor, ausgehandigte
Zahlungsinstrumente  aus  Sicherheitsgrinden  oder im
Zusammenhang mit der Vermutung unzuldssiger oder
betrugerischer Nutzung zu sperren.

843.Es obliegt dem Kunden, sdmtliche angemessenen
MaRnahmen zu treffen, um die Zahlungsinstrumente vor Verlust,
Diebstahl, Unterschlagung oder missbrauchlicher Verwendung zu
schitzen. Im Falle des Verlusts, Diebstahls, der Entwendung oder
der missbrduchlichen Verwendung ist der Kunde gehalten,
entsprechend den vereinbarten. Bedingungen entweder die Bank
oder eine andere von der Bank bezeichnete Stelle unverziglich
nach seiner Kenntnisnahme zu informieren.

8.4.4. Der Kunde tragt samtliche Verluste im Zusammenhang mit
einem nicht genehmigten Zahlungsvorgang infolge der
Verwendung eines verlorenen, gestohlenen oder unterschlagenen
Zahlungsinstrumentes bis zur Benachrichtigung der Bank sowie im
Falle eines missbrauchlichen Handelns oder grober Fahrldssigkeit
seinerseits.

FUr Verbraucher beschrankt sich der Verlust im Zusammenhang
mit einer nicht genehmigten Zahlungstransaktion infolge der
Verwendung eines verlorenen, gestohlenen oder unterschlagenen
Zahlungsinstrumentes auf 50 EUR (funfzig Euro), auBer im Falle
eines missbrauchlichen Handelns oder grober Fahrléssigkeit
seinerseits.

8.4.5. Der Kunde haftet personlich fur sémtliche Konsequenzen, die
sich aus dem Verlust, dem Diebstahl oder der missbréuchlichen
Verwendung der ihm ausgehdndigten Schecks ergeben kénnen.

Die Bank kann fUr Schiaden aufgrund eines nicht oder verspatet
erhobenen Protests nicht haftbar gemacht werden.

8.5 Erklarung von Kunden, die juristische Personen
sind

8.5.1. Wenn der Kunde eine juristische Person ist und einen
Zahlungsdienst ~ nutzt  oder  Zahlungsempfanger  eines
Zahlungsdienstes ist, erklart und garantiert der Kunde gegenUber
der Bank:

- dass weder er noch eine seiner Tochtergesellschaften, Verwalter
oder Geschaftsfihrer oder, nach seiner Kenntnis, ein mit ihm
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verbundenes  Unternehmen, ein  Bevollmachtigter oder
Mitarbeiter in eine Tdtigkeit oder Handlung beteiligt ist, die
gegen Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen verstoflen
konnten, die in einer fir die Bekdmpfung der Geldwdsche und
Korruption zustandigen Gerichtsbarkeit anzuwenden sind;

dass weder er noch eine seiner Tochtergesellschaften, Verwalter
oder Geschaftsfihrer oder, nach seiner Kenntnis, ein mit ihm
verbundenes  Unternehmen, ein  Bevollmachtigter  oder
Mitarbeiter, eine naturliche oder juristische Person (eine
,Person”) ist, die zu den Personen gehdrt oder sich im Besitz oder
unter der Kontrolle von  Personen  befindet, die
(i) Sanktionsmaflnahmen unterliegen (eine ,einer Sanktions-
mafRnahme / Sanktionsmallnahmen unterliegende Person”) oder
(i) in einem Land oder einem Gebiet niedergelassen, ansassig
oder wohnhaft sind, das oder dessen Regierung
Sanktionsmafnahmen unterliegt, die ganz allgemein den Handel
mit dieser Regierung, mit diesem Land oder Gebiet (ein ,einer
Sanktionsmanahme/  Sanktionsmafnahmen unterliegendes
Land”) verbieten.

8.5.2. Wenn der Kunde eine juristische Person ist, verpflichtet er
sich ausdricklich und versichert, weder direkt noch indirekt das
Zahlungs- oder Inkassoprodukt zu nutzen oder Kapital zu
verleihen, einzubringen oder auf eine andere Weise jedweder
Niederlassung, jedwedem Partner im Rahmen eines Joint- Ventures
oder jedweder anderen Person zur Verfigung zu stellen
(i) um Tatigkeiten oder Geschdfte mit jedweder oder fur
jedwede Person oder in jedwedem Land oder Gebiet, die ein/ eine
einer Sanktionsmalinahme/Sanktionsmaflnahmen unterliegende
Person oder einer Sanktionsmalnahme/Sanktionsmaflnahmen
unterliegendes Land sein konnten, zu finanzieren, oder
(i) auf jedwede andere Weise eine Verletzung der Sanktionen
durch eine Person verursachen wurde.

8.5.3.Im Rahmen der Paragraphen 851 wund 852 der
vorliegenden allgemeinen geschaftsbedingungen umfasst der
Ausdruck ,Sanktionen” die Gesamtheit aller Finanz-, Wirtschafts-
und Handelssanktionen oder restriktiver Mallnahmen, die von der
Europaischen Union, vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen,
vom US-amerikanischem Amt fir Kontrolle von Auslandsvermégen
(OFAC) und/oder vom ,U.S. Department of State” oder von jeder
anderen zustdndigen Behorde festgelegt, ausgesprochen, auferlegt
oder eingefihrt wurden.

8.6 Drittanbieter im Zahlungsverkehr (TPP)

Wenn der Kunde Kontoinformationsdienstleister (,AISP” - Account
Information Service Provider) oder Zahlungsauslosedienstleister
(Payment Initiation Service Providers, PISPs) in Anspruch nehmen
mdchte, um Zugang zu Informationen zu erhalten bzw. Zahlungen
von seinen Zahlungskonten, die er bei der Bank unterhilt,
auszuldsen, obliegt es dem Kunden, unter Vorbehalt, dass die
besagten Konten online zugdnglich sind, geeignete Vertrdge mit
den betreffenden ASIP und PISP zu schlieBen.

Die Bank behdlt sich das Recht vor, einem AISP oder einem PISP
den Zugang zu einem Zahlungskonto zu verweigern bei Bestehen
von objektiven Grinden beziglich der Sicherheit, eines nicht
autorisierten  oder  betrigerischen  Zugangs, einer nicht
autorisierten oder betrugerischen Ausldsung eines
Zahlungsvorgangs sowie fir den Fall, dass der betreffende
Drittanbieter im Zahlungsverkehr nicht Uber die Zulassung als PISP
verfigt oder nicht als AISP bei den zustandigen Aufsichtsbehérden
registriert ist.

Der Kunde tragt alle Risiken und/oder alle eventuellen finanziellen
Verluste, die mit einer Offenlegung seiner Zugangsdaten an Dritte,
wie sie in Paragraf 11.6 definiert sind, verbunden sind.

8.7 Ist der Kunde kein Verbraucher

behalt sich die Bank das Recht vor, die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. November 2009 Uber die Vertragsbedingungen und
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Informationspflichten  fir Zahlungsdienste insgesamt oder
teilweise nicht anzuwenden. Dies kann insbesondere in Bezug auf
die GebUhren fir Informationen, die Informationen zu den
GebGhren  fir  Wéhrungsumrechnungen, den anwendbaren
Wechselkurs und Zinssatz der Fall sein.

9. INKASSOGESCHAFTE

Inkassogeschdfte, welche die Bank im Auftrag des Kunden
durchfohrt,  unterliegen den von der Internationalen
Handelskammer (,Chambre de Commerce Internationale”) in Paris
vorgegebenen Einheitlichen Richtlinien fir das Inkasso von
Handelspapieren, sofern diese nicht den geltenden Allgemeinen
Geschéaftsbedingungen und den Sonderbedingungen der Bank
widersprechen.

10. DOKUMENTENAKKREDITIV

Sofern  nichts  anderes  vereinbart wurde, unterliegen
Dokumentenakkreditive ~ den  von  der  Internationalen
Handelskammer  diesbeziglich  vorgegebenen ,Einheitlichen
Richtlinien und Gebrduchen fir Dokumentenakkreditive”. Es gelten
die internationalen Regeln fir die einheitliche Auslegung der in
AuRenhandelsgeschéften Ublichen Vertragsformeln (Incoterms)
der Internationalen Handelskammer.

11. FINANZPRODUKTE UND -DIENSTLEISTUNGEN IN
ELEKTRONISCHER FORM, DIE ENTWEDER IN DEN
GESCHAFTSRAUMEN DER BANK ODER AUSSERHALB
VEREINBARTWERDEN

11.1. Die Bank bietet Kunden die Moglichkeit, Vertrage fur
bestimmte Finanzprodukte und -leistungen elektronisch in der
Bank oder per Electronic Banking abzuschlielen. Nimmt der Kunde
diese Leistungen in Anspruch, erklart er sich einverstanden, den
Vertrag fUr die betreffenden Produkte und Leistungen, ungeachtet
der Hohe des Betrages, innerhalb des mit der Bank vereinbarten
Rahmens elektronisch abzuschlieBen.

11.2. SchlieBt der Kunde den Vertrag fir die Produkte und
Leistungen elektronisch in den Raumlichkeiten der Bank oder per
Electronic Banking ab, erklart er sich einverstanden, dass ihm die
erforderlichen vorvertraglichen und vertraglichen Dokumente
nicht in Papierform, sondern auf einem anderen dauerhaften
Datentrdger auf elektronischem Wege Ubermittelt werden. Diese
Dokumente werden auf den Servern der Bank gespeichert und
stehen dem Kunden Uber den Electronic Banking- Zugang fUr seine
Konten oder wie zwischen ihm und der Bank vereinbart zur
Verfigung. Der Kunde hat jederzeit die Moglichkeit, diese
Dokumente auf Papier auszudrucken oder einen Papierausdruck
anzufordern und/oder die Dokumente auf der Festplatte seines
Computers oder einem anderen dauerhaften Datentrager zu
speichern.

11.3. Wurde die handschriftliche Unterschrift durch ein
personliches und vertrauliches elektronisches Zugangsmittel
ersetzt, wie etwa eine elektronische Unterschrift, die Eingabe einer
Identifikationsnummer/PIN Uber eine Tastatur, die elektronische
Ubermittlung eines Passworts oder ein anderes von der Bank
eingesetztes technisches Verfahren oder Instrument, ist dieses
ebenso rechtswirksam wie die handschriftliche Unterschrift des
Kunden.

11.4. Nimmt der Kunde die Leistungen der Bank via Electronic
Banking in Anspruch, so hat er sich zu vergewissern, dass seine
Telekommunikationsgerdte und -vertrdge die erforderlichen
Funktionalitdten unterstutzen. Die fir die Nutzung der Electronic
Banking- Dienste erforderlichen Auskunfte erhalt der Kunde auf
einfache Anfrage.

11.5. Der Kunde verpflichtet sich, die ihm zur Verfigung
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gestellte(n) Software, Programme Anwendungen und technischen
Verfahren oder Instrumente gemdR den Anweisungen und
Bestimmungen der Bank zu nutzen. Eine Bereitstellung an Dritte,
die Anfertigung von Kopien, eine Dekompilierung, Anpassung oder
Verénderung dieser Software, Programme oder Anwendungen sind
keinesfalls und in keiner Weise zulassig.

In Anwendung von Artikel 12 Buchstabe g der Verordnung (EU)
833/2014 verpflichtet sich der Kunde, im Fall der Bereitstellung
eines technischen Instruments durch die Bank an den Kunden
dieses nicht direkt oder indirekt in die Russische Foderation oder
zur Nutzung in der Russischen Fdderation zu verkaufen, zu liefern,
zu verbringen, auszufuhren oder wiederauszufihren.

Sollte der Kunde diese Verpflichtung nicht einhalten, behalt sich
die Bank das Recht vor, alle Malnahmen zu ergreifen, die sie fur
notwendig erachtet, und/oder die gegenseitige Geschaftsbeziehung
in  Anwendung von Artikel 333 dieser Allgemeinen
Geschéftsbedingungen mit sofortiger Wirkung zu beenden.

11.6. Der Name des Nutzers, die Kundennummer, die Passworter,
PIN-Codes oder andere technische Verfahren und Instrumente zur
Identifizierung und Authentifizierung (,Kennungen”), die der Kunde
von der Bank bereitgestellt bekommt, sind persdnlich und nicht
Ubertragbar.

Jedwede Transaktion, die unter Anwendung dieser Kennungen
durchgefthrt wird, gilt als vom Kunden veranlasst.

11.7. Der Kunde ist verpflichtet, notwendige Mallnahmen zu
ergreifen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit seiner Kennungen
sicherzustellen und der Bank, falls zutreffend, jeden Verlust oder
Diebstahl seiner Kennungen unverziglich anzuzeigen, um deren
Sperrung zu veranlassen. Wird die unverzigliche Anzeige
versaumt, so stellt dies eine grobe Fahrlassigkeit des Kunden dar,
die ggf. seine Haftung begrindet.

11.8. Jegliche Erstattung infolge der Ausibung des Widerrufsrechts
durch den Kunden erfolgt innerhalb von 30 (dreilig) Tagen nach
Erhalt der Widerrufsanzeige durch den Kunden.

Jegliche Erstattung infolge der Ausubung des Widerrufsrechts
durch den Kunden erfolgt innerhalb von 30 (dreilig) Tagen nach
Erhalt der Widerrufsanzeige durch den Kunden. Nach Ablauf dieser
Widerrufsfrist kann der Kunde den Vertrag fir das (die) Produkte
oder Leistung(en) gemaR den geltenden Allgemeinen Bedingungen
fur diese Produkte und/oder Leistungen kindigen.

11.9. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass in bestimmten Landern
oder Gebieten kein Zugang zu den digitalen Dienstleistungen oder
Online-Banking-Dienstleistungen besteht

12. WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN UND
NEBENDIENSTLEISTUNGEN, VERTRIEB VON
VERSICHERUNGSPRODUKTEN

12.1. Die Bank kann die folgenden
Wertpapierdienstleistungen und
Nebendienstleistungen fiir ihre Kunden erbringen:

121.1.  Wertpapierdienstleistungen

- Annahme und  Ubermittlung von Auftragen, die ein
Finanzinstrument oder mehrere Finanzinstrumente zum
Gegenstand haben

- AusfUhrung von Auftragen im Namen von Kunden
- Handel auf eigene Rechnung

- Portfolioverwaltung, d.h. die diskretiondre und
kundenspezifische Verwaltung von Portfolios (mit einem oder
mehreren Finanzinstrumenten) im Rahmen eines Mandats des
Kunden

- Anlassbezogene oder fortlaufende Anlageberatung, d.h. die
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Abgabe kundenspezifischer Empfehlungen zu einem oder
mehreren Geschaften mit Finanzinstrumenten

- Ubernahmeder Emission von Finanzinstrumenten und/oder
Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester
Ubernahmeverpflichtung

- Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Ubernahme-
verpflichtung

Der Kunde kann die Leistungen einer fortlaufenden Anlageberatung,
Portfolioverwaltung und  Ubernahme der Emission von
Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanzinstrumenten
mit fester Ubernahmeverpflichtung und Platzierung von
Finanzinstrumenten ohne feste Ubernahmeverpflichtung auf der
Grundlage bestimmter zu diesem Zweck vereinbarter Bedingungen
in Anspruch nehmen.

12.1.2.  Nebendienstleistungen

- Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten fir
Rechnung von Kunden, einschlieflich der Depotverwahrung und
damit verbundener Dienstleistungen wie Cash- Management und
Sicherheitenverwaltung;

Gewahrung von Krediten oder Darlehen an Anleger fir die
Durchfihrung von Geschéften in Bezug auf ein oder mehrere
Finanzinstrumente, sofern die Bank an diesen Geschaften
beteiligt ist;

- Beratung von Unternehmen im Bereich der Kapitalstrukturierung,
der branchenspezifischen Strategie und damit
zusammenhdangender Fragen

Beratung und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen und -

ubernahmen;

- Devisengeschéfte, wenn diese im Zusammenhang mit der
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen stehen;

- Wertpapier- und Finanzanalyse oder sonstige Formen

allgemeiner Empfehlungen in Bezug auf Geschdfte mit
Finanzinstrumenten.

- Dienstleistungen im Zusammenhang mit Emissionen;

Wertpapierdienstleistungen und  Anlagetatigkeiten  sowie
Nebendienstleistungen im Zusammenhang mit Rohstoffen und
sonstigen Elementen, wie etwa Klimafaktoren, Frachtsatzen,
Emissionsrechten oder Inflationsraten, wenn diese als
Basiswerte bestimmter Derivate dienen oder mit der
Bereitstellung anderer Wertpapier-  oder
Nebendienstleistungen in Zusammenhang stehen.

12.2. Leistungspakete

Die Bank kann manche Wertpapierdienstleistungen zusammen mit
einer anderen Leistung oder einem anderen Produkt in einem Paket
oder als Voraussetzung fir denselben Vertrag oder ein
Leistungspaket anbieten. Sofern von der Bank zum Zeitpunkt der
Bereitstellung der Leistung/des Pakets nichts anderes angegeben
wird, kann der Kunde die verschiedenen Komponenten des Pakets
nicht separat erwerben.

12.3. Strukturierte Einlagen

Sofern nichts anderes vereinbart wurde und sofern relevant, finden
diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen Anwendung, wenn die
Bank dem Kunden strukturierte Einlagen verkauft oder ihn
diesbeziglich berat.

12.4 Vertrieb von Versicherungsprodukten

Die Bank ist als Versicherungsvermittler (Versicherungsagentur)
fir den Vertrieb von Versicherungsprodukten in Luxemburg oder im
freien Dienstleistungsverkehr innerhalb der Europdischen Union an
ihre Kunden oder an mit ihr verbundene Personen zugelassen.

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen und insbesondere ihr
Anhang 1 ,Vertrieb von Versicherungsprodukten” finden auf diese
Tatigkeit Anwendung. |hnen unterliegt jedes bestehende
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Versicherungsverhdltnis zwischen einem Kunden und der Bank,
solange es andauert.

13. EINSTUFUNG DES KUNDEN BEI DER ERBRINGUNG VON
WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN UND
NEBENDIENSTLEISTUNGEN

13.1. Jeder Kunde wird von der Bank entweder als ,nicht
professioneller Kunde in Bezug auf Finanzangelegenheiten” oder
als ,professioneller Kunde in Bezug auf Finanzangelegenheiten”
eingestuft.

Dariber hinaus kdnnen bestimmte professionelle Kunden
zusatzlich als ,geeignete Gegenparteien” eingestuft werden.

Diese Einstufung erfolgt auf der Grundlage objektiver Kriterien und
wird dem Kunden mitgeteilt. Je nach Einstufung gelten fir die
Kunden unterschiedliche Schutzniveaus, wobei nicht professionelle
Kunden in Bezug auf Finanzangelegenheiten von dem héchsten
Schutzniveau profitieren.

13.2. Informationen zum Anspruch des Kunden auf Beantragung
einer anderen Einstufung und Informationen Uber das
Schutzniveau, das eine andere Einstufung mit sich bringen wirde,
kénnen von der Bank gemall Art. 23 dieser Allgemeinen
Geschaftsbedingungen angefordert werden. Die Artikel 14 und 16.2
der vorliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten nicht
fur Kunden, die als ,geeignete Gegenpartei” eingestuft wurden.

13.3. Entscheidung firr hdheren Schutz

Ein Kunde, der als professioneller Kunde in Bezug auf
Finanzangelegenheiten eingestuft worden ist, kann die Bank
jederzeit bitten, als nicht professioneller Kunde in Bezug auf
Finanzangelegenheiten behandelt zu werden (und damit das
héhere Schutzniveau nicht- professioneller Kunden in Bezug auf
Finanzangelegenheiten in Anspruch nehmen). Eine geeignete
Gegenpartei kann ebenfalls jederzeit die Bank bitten, als
professioneller Kunde in Bezug auf Finanzangelegenheiten oder als
nicht professioneller Kunde in Bezug auf Finanzangelegenheiten
behandelt zu werden. Die Bank ist jedoch nicht verpflichtet, einem
Antrag auf hoheren Schutz zuzustimmen Ein solcher Antrag wird
erst mit der Annahme durch die Bank wirksam.

13.4. Entscheidung fir geringeren Schutz

Ein Kunde, der von der Bank als nicht professioneller Kunde in
Bezug auf Finanzangelegenheiten oder als professioneller Kunde in
Bezug auf Finanzangelegenheiten eingestuft wurde und die
Einstufungsvoraussetzungen fur einen geringeren Schutz erfUllt,
kann bei der Bank jederzeit schriftlich beantragen, entweder
allgemein oder in Bezug  auf  eine bestimmte
Wertpapierdienstleistungen oder Transaktion, als professioneller
Kunde in Bezug auf Finanzangelegenheiten bzw. geeignete
Gegenpartei behandelt zu werden (und damit einen bestimmten
Schutz und Anspriche aufzugeben). Die Bank ist jedoch nicht
verpflichtet, einem Antrag auf geringeren Schutz zuzustimmen. Ein
solcher Antrag wird erst mit der Annahme durch die Bank wirksam.

13.5. Anderungen in Bezug auf die Einstufung als
professioneller Kunde in Bezug auf
Finanzangelegenheiten/geeignete Gegenpartei

Alle professionellen Kunden in Bezug auf Finanzangelegenheiten
und geeigneten Gegenparteien mussen die Bank Uber samtliche
Anderungen unterrichten, die ihre Einstufung als professionelle
Kunden in Bezug auf Finanzangelegenheiten oder als geeignete
Gegenparteien beeintrachtigen konnten.

Falls die Bank feststellt, dass ein professioneller Kunde in Bezug
auf Finanzangelegenheiten/eine geeignete Gegenpartei die
anfanglichen  Voraussetzungen fur die  Einstufung als
professioneller Kunde in Bezug auf Finanzangelegenheiten
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/geeignete Gegenpartei nicht mehr erfillt, darf die Bank
angemessene  Malnahmen ergreifen, einschlieBlich  einer
Umstufung des Kunden in die Kategorie der professionellen Kunden
in Bezug auf Finanzangelegenheiten oder in die Kategorie nicht
professioneller Kunden in Bezug auf Finanzangelegenheiten.

14. KUNDENPROFIL, BEURTEILUNG DER EIGNUNG UND
ZWECKMASSIGKEIT, ANLAGEBERATUNG

14.1. Erbringt die Bank Wertpapier- oder Nebendienstleistungen,
kann sie unter bestimmten Umsténden, welche die Bank festlegt
(z.B. wenn der Kunde eine juristische Person oder eine Gruppe aus
zwei oder mehreren natirlichen Personen ist), Informationen nicht
nur zum Kunden, sondern auch zu anderen Personen (z. B.
natUrliche Personen, die den Kunden vertreten) anfordern, um die
Geeignetheit und ZweckmaRigkeit zu beurteilen. Der Kunde tragt
dafir Sorge, dass die Bank samtliche erforderlichen Informationen
zu anderen Personen erhélt, die erforderlich sind, damit die Bank
diese Bewertung der Geeignetheit und ZweckmaRigkeit
durchfihren kann.

14.2. Erbringt die Bank Anlageberatung oder Portfolioverwaltung,
so bewertet sie aufgrund der bereitgestellten Informationen des
Kunden zu seinen Kenntnissen und seiner Erfahrung im
Anlagebereich, seiner finanziellen Verhaltnisse (einschlieBlich
seiner Fahigkeit, Verluste zu tragen) und/oder seiner Anlageziele
(einschlieRlich seiner Risikotoleranz) sowie gegebenenfalls seiner
Praferenzen in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte, ob die Geschéfte
fur den Kunden geeignet sind. Die Bewertung, ob die Geschéfte fur
einen Kunden geeignet sind, zahlt zu den MalRnahmen der Bank,
die sicherstellen, dass sie in seinem besten Interesse handelt.

Sofern gesetzlich gefordert, beurteilt die Bank, ob die jeweilige
Wertpapierdienstleistung oder das jeweilige Produkt zweckmaRig
ist, bevor sie Wertpapierdienstleistungen erbringt, bei denen es
sich nicht um Anlageberatung oder Portfolioverwaltung handelt.
Dabei stutzt sie sich, sofern relevant, auf die Informationen zu den
Kenntnissen und der Erfahrungen des Kunden im Anlagebereich,
welche dieser der Bank Ubermittelt hat.

14.3. Jeder Kunde hat dafir Sorge zu tragen, dass die der Bank
Ubermittelten Informationen korrekt und aktuell sind und hat der
Bank unverziglich relevante Anderungen in Bezug auf die der Bank
bereitgestellten Informationen mitzuteilen. Die Bank ist berechtigt,
sich auf die ihr bereitgestellten Informationen zu verlassen.
Falsche, ungenaue, veraltete oder unvollstandige Informationen
kénnen dazu fihren, dass die Bank eine Wertpapierdienstleistung
erbringt oder ein Produkt bereitstellt, das bzw. die fur den Kunden
nicht geeignet ist. Dies kann negative Folgen fir den Kunden haben,
fur welche die Bank nicht haftbar gemacht werden kann.

144. Auf Basis der ihr bereitgestellten Informationen
(einschlieBlich unvollstandiger ~ oder  widersprichlicher
Informationen oder wenn keine Informationen verfigbar sind)
behélt sich die Bank das Recht vor, keine Leistungen zu erbringen
bzw. kann ihr die Erbringung dieser Leistungen kraft Gesetzes
untersagt sein.

14.5. Der Kunde erkennt an, dass samtliche Anderungen in Bezug
auf die der Bank bereitgestellten Informationen oder die
Nichtangabe relevanter Informationen das Ergebnis der
Geeignetheits-/  ZweckméRigkeitsbeurteilung durch die Bank
beeintrachtigen konnen.

14.6. Anlageberatung

Auf Anfrage des Kunden kann die Bank zu bestimmten Arten oder
Kategorien von Finanzinstrumenten, einschliellich  Finanz-
Instrumenten, die von der Bank oder anderen Gesellschaften der
BNP Paribas Gruppe begeben werden, Anlageberatung erbringen.

Die Anlageberatung kann in Form einer anlassbezogenen Beratung
(d.h. individuelle Empfehlung der Bank an einen Kunden zu einem
Geschaft in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente) oder in
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Form einer fortlaufenden Beratung (d.h. eine Reihe solcher
individuellen Empfehlungen bzw. die Ubermittlung regelmaRiger
Berichte zur Geeignetheit von Finanzinstrumenten, die der Kunde
bei der Bank verwahrt, basierend auf hierzu vereinbarten
besonderen Bedingungen) erfolgen.

Erbringt die Bank Anlageberatung, so Ubermittelt sie dem Kunden
Erklarungen zur Geeignetheit. Es liegt jedoch in der Verantwortung
des Kunden, zu entscheiden, ob er die Anlageberatung der Bank
befolgt oder nicht.

Sofern nichts anderes vereinbart wird, erbringt die Bank nicht-
unabhéngige Anlageberatung. Dies bedeutet, dass das Spektrum
der von der Bank im Rahmen ihrer Anlageberatung beurteilten
Finanzinstrumente auf solche beschrankt sein kann, die von der
Bank oder Gesellschaften mit engen (rechtlichen oder
wirtschaftlichen) Verbindungen zur Bank oder zur BNP Paribas
Gruppe, begeben oder angeboten werden.

14.7. Zielmarkt

Wenn die Bank Finanzinstrumente vertreibt, hat sie den von dem
Hersteller und/oder von ihr selbst festgelegten Zielmarkt unter
BerGcksichtigung der Anforderungen, Eigenschaften und Ziele einer
anvisierten Zielgruppe im Blick. Die Bank kann dennoch einem
Kunden Finanzinstrumente empfehlen und/oder an ihn verkaufen,
der nicht mit dem festgelegten Zielmarkt kompatibel ist, wenn die
Finanzinstrumente fir den speziellen Fall des Kunden unter
Ber(cksichtigung insbesondere der Ziele hinsichtlich der
Zusammensetzung und der Diversifizierung des Portfolios, der
Absicherung und/oder anderer spezieller mit dem individuellen
ProfiL des Kunden verbundener Eigenschaften als geeignet
und/oder angemessen eingeschatzt werden.

15. ALLGEMEINE REGELN FUR DIE AUSFUHRUNG VON
KUNDENAUFTRAGEN

15.1. In der Regel fihrt die Bank Anweisungen und Auftrage aus,
wenn sie von dem Kunden oder in seinem Auftrag in Form eines
schriftlichen und ordnungsgemal unterzeichneten Dokuments
erteilt werden.

Die Parteien kénnen eine Abweichung von dieser Regel vereinbaren
und der Ausfihrung von mindlich, per Telefax oder auf
elektronischem Wege erteilten Anweisungen oder Auftragen,
ungeachtet der Hohe des Betrags, innerhalb des mit der Bank
vereinbarten Rahmens zustimmen.

Die AusfUhrung dieser Anweisungen oder Auftrage durch die Bank
gilt als Nachweis Uber die zwischen den Parteien vereinbarten
Ausfuhrungsmodalitdten. Die Buchungen der Bank gelten allein als
Nachweis fur die Art und Weise der Ausfihrung der Transaktionen.

Der Kunde erklart, samtliche negativen Folgen aufgrund von Betrug
oder Fehlern widerspruchslos selbst zu tragen, insbesondere in
Verbindung mit der Ubertragung, dem Verstédndnis einer Mitteilung
oder der Identitat des Kunden, soweit der Kunde nicht beweist, dass
der Betrug auf die Bank oder ihre Mitarbeiter zurickzufihren ist.

15.2. Wenn der Kunde der Bank eine Anweisung oder einen
schriftlichen Auftrag zukommen lasst, ohne dass darauf angegeben
ist, dass es sich um eine Bestatigung oder Anderung einer
Anweisung oder eines mindlichen Auftrags handelt, hat die Bank
das Recht, dieses Schreiben als neuen Auftrag zu werten.

15.3. Die Ausflhrung der Kundenauftrage durch die Bank erfolgt
innerhalb der Zeit, die die Bank fur den Prif- und
Bearbeitungsprozess benétigt und gemél den Bedingungen des
Marktes, auf dem sie bearbeitet werden missen.

15.4. Die Bank behdlt sich das Recht vor, die Ausfihrung
samtlicher  Auftrdge auszusetzen, nahere Angaben oder
gegebenenfalls eine schriftliche Bestatigung anzufordern, wenn sie
die Auftrage fur unvollstandig, unklar oder nicht ausreichend
authentisch halt. Unter diesen Umstanden tragt die Bank im Falle
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einer verspateten Ausfuhrung keine Verantwortung.

Die Bank kann die Ausfihrung eines Auftrages ablehnen oder
aussetzen, wenn sich dieser Auftrag auf Transaktionen oder
Produkte bezieht, die von der Bank gewdhnlich nicht abgewickelt
werden, oder wenn der Auftrag nicht mit den Prinzipien oder dem
Berufsethos der Bank vereinbar ist oder fir diese ein Risiko
darstellt.

155. Der Kunde ist verpflichtet, die Bank schriftlich zu
verstandigen, wenn fir eine Zahlung eine bestimmte Frist
einzuhalten ist und wenn eine verspdtete Ausfihrung einen
Schaden verursachen kann. Diese Zahlungsanweisungen muissen
jedoch stets ausreichend im Voraus erfolgen und unterliegen den
Ublichen Bedingungen fur die Auftragsausfuhrung. Ist die Bank nicht
in der Lage, diese Anweisungen in der geforderten Frist
auszufuhren, beschrankt sich ihre Haftung gegeniber dem Kunden
auf den Zinsverlust im Zusammenhang mit der Verspatung.

15.6. Der Nachweis einer Auftragsausfihrung ist durch den
Ausweis der Buchung im Kontoauszug hinreichend erbracht.

15.7. Auftrage, bei denen die handschriftliche Unterschrift durch
ein personliches und vertrauliches elektronisches Zugangsmittel
ersetzt wurde, wie etwa die Eingabe einer
Identifikationsnummer/PIN Uber eine Tastatur, die elektronische
Ubermittlung eines Passworts oder ein anderes von der Bank
eingesetztes technisches Verfahren, sind ebenso rechtswirksam
wie Auftrage mit der handschriftlichen Unterschrift des Kunden.

15.8. Werden Kundenauftrdge von einem Dritten ausgefuhrt,
Ubernimmt die Bank in diesem Zusammenhang keinerlei Haftung,
wenn die Wahl des Dritten durch den Kunden erfolgte.

16. REGELN FUR DIE AUSFUHRUNG VON AUFTRAGEN IN
BEZUG AUF FINANZINSTRUMENTE

16.1. Die Bank verpflichtet sich, Auftrage zum An- oder Verkauf von
Finanzinstrumenten im GroRRherzogtum Luxemburg und im Ausland
gemdl den Anweisungen des Kunden sowie den
Rechtsbestimmungen und der Praxis am Ausfuhrungsort
auszufihren oder ausfihren zu lassen.

16.2. Erhalt die Bank einen Auftrag von einem Kunden zum
Kauf/zur ~ Zeichnung oder zum Verkauf/zur Rickgabe von
Finanzinstrumenten (und nimmt diesen Auftrag an), so kann sie,
sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, nach
freiem Ermessen (i) den Kundenauftrag selbst ausfuhren, (i) den
Auftrag an eine Drittpartei zur Ausfuhrung weiterleiten oder (iii) als
Gegenpartei des Geschafts auftreten (d.h. auf eigene Rechnung
handeln); wobei diese drei Méglichkeiten der Auftragsausfuhrung
zusammen als ,Execution  Services” (Auftragsausfihrung)
bezeichnet werden.

16.3. Sofern keine anderweitige Anweisung erfolgt, werden alle im
Auftrag des Kunden angekauften Finanzinstrumente in einem Depot
verwahrt, und es fallt ab dem Datum des Kaufs eine Depotgebihr
gemaR der geltenden GebUhrenstruktur an.

16.4. Der Kunde ist verpflichtet, bei Erteilung eines Kaufauftrages
fur die entsprechende Deckung in Hohe der zu erwerbenden
Finanzinstrumente zu sorgen bzw. im Falle eines Verkaufs die zu
verkaufenden Wertpapiere zu liefern.

Besteht keine oder keine ausreichende Deckung, so steht es der
Bank frei, den Auftrag zum An- oder Verkauf von
Finanzinstrumenten ganz, teilweise oder gar nicht auszufihren.

16.5. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, sind Borsenauftrage
bis zum Ende des Monats, in dem sie erteilt wurden, giltig. Eine
Erneuerung des Auftrags erfolgt nur auf ausdricklichen Wunsch
des Kunden. Auftrage, die innerhalb der letzten acht Geschéftstage
eines Monats erteilt wurden und nicht an dem/den verbleibenden
Geschéaftstag/en des betreffenden Monats ausgefuhrt werden
konnten, behalten indes bis zum Ende des Folgemonats Goltigkeit.
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16.6. Sofern die geltenden Rechtsbestimmungen nichts anderes
vorsehen, verlieren Auftrdge mit dem Vermerk ,goltig bis zur
Auftragsausfihrung oder bis Widerruf” oder vergleichbarem
Vermerk ihre GUltigkeit am letzten Tag des Jahres, in dem sie bei
der Bank eingegangen sind.

16.7. Die Bank behlt sich das Recht vor, im Einklang mit ihrer
Ausfuhrungspolitik (sofern anwendbar) den Ausfihrungsort selbst
zu  bestimmen. Auftrdge, die an Korrespondenzbanken
weiterzuleiten sind, werden in jedem Fall nur dann ausgefihrt,
wenn ihre Weiterleitung unter BerUcksichtigung der Praxis am
Ausfuhrungsort rechtzeitig realisierbar ist.

16.8. Erteilt ein Kunde der Bank An- oder Verkaufsauftrage in
Bezug auf Options- oder Terminkontrakte (,Futures”) so gilt er als
mit den Risiken dieser Geschéfte vertraut. Diese Transaktionen
unterliegen im Ubrigen den Normen und der Praxis an ihrem
Ausfuhrungsort. Die Bank ist keinesfalls verpflichtet, bei Falligkeit
von Optionen irgendwelche Manahmen zu ergreifen, wenn
diesbezUglich keine Anweisungen des Kunden vorliegen.

16.9. Bei Transaktionen mit Nachschusspflicht kann die Bank,
wenn sich die Marktbedingungen entgegen der Position des Kunden
entwickeln, von dem Kunden unverziglich Nachschuss in Form von
Devisen oder Finanzinstrumenten verlangen, um seine Position zu
decken. Kommt der Kunde dieser Aufforderung nicht innerhalb der
geforderten Frist nach, kann seine Position auch mit Verlust zu
Lasten des Kunden aufgeldst werden.

16.10.Die Bank behalt sich das Recht vor, bei der AusfGhrung von
An- oder Verkaufsauftrdgen von Finanzinstrumenten als
Gegenpartei aufzutreten. Das Recht, dem Kunden Courtagen und
die Ublichen Gebuhren zu belasten, bleibt davon unberihrt.

16.11.Bei der Auftragsausfihrung in Bezug auf Finanzinstrumente
ergreift die Bank eine Reihe von Manahmen, um das bestmaégliche
Ergebnis fur ihre Kunden zu erzielen, wobei sie unterschiedliche
Kriterien wie Preis, Kosten, Geschwindigkeit, Ausfuhrungs- und
Abwicklungswahrscheinlichkeit, Volumen, Art oder jegliche
anderen zweckdienlichen Aspekte bericksichtigt, es sei denn, sie
erhalt spezifische Anweisungen des Kunden.

Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, fuhrt die
Bank Kundenauftrage im Einklang mit ihrer AusfUhrungspolitik, an
einem  Handelsplatz ~ (regulierter ~ Markt,  multilaterales
Handelssystem (Multilateral Trading Facility - MTF) oder
organisiertes Handelssystem (Organised Trading Facility - OTF)
oder aulerhalb eines Handelsplatzes durch.

Deshalb hat die Bank Grundsdtze fir die Ausfuhrung von
Kundenauftragen  erstellt. ~ Nahere Angaben zu dieser
Ausfuhrungspolitik sind in einem Dokument enthalten, das dem
Kunden unter Anwendung von Art. 23 dieser Allgemeinen
Geschaftsbedingungen ausgehandigt wird.

16.12.Mit der Erteilung eines Auftrags an die Bank bestatigt der
Kunde, dass er mit den Grundsadtzen der Auftragsausfihrung der
Bank einverstanden ist und stimmt ausdricklich zu, dass seine
Auftrage auBerhalb eines regulierten Marktes, eines MTFs oder
OTFs ausgefuhrt werden kdnnen.

17. REGELN FUR DIE AUSFUHRUNG VON
ZAHLUNGSAUFTRAGEN

17.1. Kontonummer und Bankleitzahl
17.1.1. Kontonummer und Bankleitzahl

Fir die Ausfihrung von Zahlungsauftragen hat der Kunde die
Kontonummer im IBAN-Format anzugeben.

Die Ausfihrung von Zahlungsauftrdgen, bei denen die
Kontonummer nicht im IBAN-Format angegeben wird oder nicht im
IBAN-Format existiert, erfordert die Angabe des BIC (Swift)- Codes
der Bank des Zahlungsempfangers oder einer anderen Nummer
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oder Angabe, mit der die Identifizierung der Bank maéglich ist, und
erfolgt unter der Verantwortung des Kunden.

Bei Auftragen, die ohne Angabe der Kontonummer im IBAN- Format
erteilt werden, kann es zu Verzégerungen kommen oder es kénnen
GebUhren im Einklang mit der aktuellen GebUhrenibersicht
anfallen.

17.1.2. Dateiformate

Ein Kunde, der kein Verbraucher oder Kleinstunternehmen ist, muss
das Format ISO 20022 XML verwenden, wenn er einzelne
Zahlungsauftrdge in einer Datei zusammenfasst, um diese an die
Bank zu UGbermitteln.

Falls er seine Zahlungsauftrage nicht in dem geforderten Format
Ubermittelt, akzeptiert er, dass die Bank eine Konvertierung der
Dateien zum Zweck ihrer Verarbeitung vornimmt.

17.2. Eingangsdatum von Zahlungsavuftriagen

1721. Sofern in den besonderen Bedingungen  fur
Zahlungsinstrumente oder der entsprechenden Gebihren-
Ubersicht nichts anderes angegeben ist, gelten die der Bank
Ubermittelten Zahlungsauftrdge an den folgenden Tagen als
zugegangen:

- taggleich, wenn sie vor dem gemal Art. 23 mitgeteilten Cut-off-
Zeitpunkt Ubermittelt wurden

- am néchstfolgenden Bankgeschaftstag, wenn sie nach dem Cut-
off- Zeitpunkt oder an einem Tag, der kein Bankgeschaftstag ist,
ubermittelt wurden.

1722,  Wenn das zu belastende Konto keine ausreichende
Deckung aufweist, gelten die der Bank ohne Angabe eines
Ausfuhrungsdatums Ubermittelten Zahlungsauftrdge an dem Tag
als der Bank zugegangen, an dem der Kunde die erforderlichen
Mittel zur Verfigung stellt, spatestens aber 2 (zwei)
Bankgeschaftstage nach dem gemdR Art.17.2.1. bestimmten
Eingangsdatum.

17.3. Frist fir die Ausfilhrung von Zahlungsauftragen

17.3.1.  Der Ausfuhrungstermin entspricht dem Datum, zu dem
das Konto des Kunden belastet wird. Die Frist fir die Ausfihrung
entspricht dem erforderlichen Zeitraum fir die Gutschrift der
Gelder auf dem Konto der Bank des Zahlungsempfangers. Diese
Frist beginnt am Tag des Zugangs des Auftrags oder an dem vom
Kunden angegebenen Ausfihrungstermin, sofern dieser nach
demTag des Eingangs liegt.

17.32.  Sofern in den besonderen Bedingungen oder der
GebUhrenUbersicht nichts anderes vorgesehen ist, betragt die Frist
fur die Ausfihrung von Zahlungsauftragen in Euro ohne
Wahrungsumtausch innerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums
maximal einen Bankgeschaftstag ab dem Tag des Eingangs. Diese
Frist kann sich um einen weiteren Tag verldngern, wenn der
Zahlungsauftrag der Bank in Papierform Ubermittelt wird.

Veranlasst der Kunde eine Echtzeitzahlung in Euro nach dem SEPA-
Modell, erfolgt die Ausfuhrung unabhdngig von dem Tag und der
Uhrzeit des Auftragseingangs innerhalb von Sekunden, sofern das
Konto des Auftraggebers und das Konto des Zahlungsempfangers
fur diesen Service zugelassen sind und der Service nicht
vorUbergehend aus Sicherheits- oder Wartungsgrinden ausgesetzt
ist.

1733. Die Frist fior die Ausfihrung betragt  for
Zahlungsauftrdge, die einen Wahrungsumtausch zwischen dem
Euro und der Wéhrung eines Mitgliedsstaates erfordern, ebenfalls
maximal einen Bankgeschaftstag ab dem Tag des Eingangs, sofern
die Uberweisung in Euro erfolgt und der Umtausch, in dem nicht
der Eurozone angehdrenden Mitgliedsstaat erfolgt.

17.3.4.  Fir alle Zahlungsauftrage innerhalb des Europaischen
Wirtschaftsraums, die auf die Wahrungen der Mitgliedstaaten
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lauten, betragt die Frist fir die Ausfihrung maximal 4 (vier)
Bankgeschaftstage ab Eingang.

17.3.5.  Die Frist fur die Ausfuhrung kann bei Zahlungsauftragen
auferhalb des Europdischen Wirtschaftsraums unabhdngig von der
Wahrung oder bei Zahlungsauftragen innerhalb des Europdischen
Wirtschaftsraums, die auf andere Wahrungen als den Euro oder die
Wahrungen der Mitgliedstaaten lauten, 4 (vier) Bankgeschaftstage
ab Eingang Ubersteigen.

17.3.6.  Wenn der vom Kunden angegebene Ausfihrungstermin
eines Dauverauftrags auf den Monatsletzten fallt und dieser Tag
kein Bankgeschaftstag ist, belastet die Bank das Konto des Kunden
am vorhergehenden Bankgeschéftstag.

17.4. Nichtausfithrung von Zahlungsauftrigen

174.1.  Die Bank kann die Ausfuhrung von Zahlungsauftragen
verweigern,

- wenn die fir dessen Bearbeitung erforderlichen Informationen
unzureichend oder fehlerhaft sind;

- wenn die festgelegten Limits Uberschritten werden;

- wenn das zu belastende Konto am Tag des Eingangs keine
ausreichende Deckung aufweist.

Die Bank behalt sich das Recht vor, die Ausfihrung eines
Zahlungsauftrags trotz der vom Kunden erteilten Freigabe
abzulehnen, wenn die angegebene IBAN nicht oder nur teilweise
mit dem Namen des Zahlungsempfangers oder einer anderen mit
diesem verbundenen Kennung dbereinstimmt.

Die Bank behalt sich ggf das Recht vor, GebUhren fir die
Benachrichtigung Uber die NichtausfGhrung zu berechnen.

174.2. Im Falle einer Ausfihrung trotz nicht ausreichender
Deckung findet Art.3.2.2. Anwendung.

17.5. Bedingungen fiir den Widerruf von
Zahlungsauftragen

1751.  Sind die Zahlungsauftrage der Bank zugegangen, ist ein
Widerruf nicht mehr moglich.

175.2.  Zahlungsauftrage, bei denen ein Ausfohrungstermin
nach dem Eingangsdatum angegeben wurde, kénnen vom Kunden
spatestens am Bankgeschéftstag vor dem AusfUhrungstermin
widerrufen werden.

175.3.  Die Bank kann fir den Widerruf von Zahlungsauftragen
GebUhren geméal der geltenden Gebihrenibersicht berechnen.

1754.  Der Kunde kann die mittels eines PISP ausgeldsten
Zahlung- sauftrdge nicht widerrufen, nachdem er sein
Einverstandnis zur Auslésung des Zahlungsvorgangs durch den
PISP gegeben hat.

17.6. Widerspruch gegen die Ausfilhrung
von Zahlungsauftragen

176.1. Jeder Widerspruch gegen die Ausfuhrung von
Zahlungsauftrdgen ist ohne unangemessene Verzdgerung
schriftlich an die Bank zu richten, selbst wenn der betreffende
Zahlungsvorgang durch einen PISP ausgelost wurde.

17.6.2.  Der Kunde hat seine Einwendung unmittelbar nach
Feststellung des Fehlers, spatestens jedoch innerhalb von 30
(dreilig) Tagen nach Versand der Schriftsticke und Kontoauszige
geltend zu machen. Verbraucher kénnen ihre Einwendungen
innerhalb einer Frist von 13 (dreizehn) Monaten ab der Belastung
ihres Kontos geltend machen.

17.7. Haftung des Kunden

17.7.1.  Ein Zahlungsauftrag, der in Ubereinstimmung mit der
angegebenen Kontonummer ausgefihrt wurde, gilt in Bezug auf
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den genannten  Zahlungsempfanger als ordnungsgemaf
ausgefuhrt. Stimmen die vom Kunden angegebene Kontonummer
oder andere vom Kunden angegebene Daten nicht mit denen des
genannten Zahlungsempfangers Uberein, ist der Kunde fir die
fehlerhafte Ausfihrung des Zahlungsauftrags verantwortlich und
tragt den finanziellen Verlust.

17.7.2 Wenn der Kunde eine SEPA-Uberweisung autorisiert,
obwohl die Bank ihn im Rahmen des in Artikel 17.11. beschriebenen
Service der Empfangeruberprifung Uber die Nichtibereinstimmung
bzw. die nur teilweise bestehende Ubereinstimmung informiert hat,
ist der Kunde fur die fehlerhafte Ausfihrung des Zahlungsvorgangs
verantwortlich und tragt den finanziellen Verlust. Ebenso verhalt
es sich, wenn der Kunde eine SEPA-Uberweisung autorisiert,
obwohl die Bank ihm  mitgeteilt hat, dass die
EmpfangerUberprifung nicht durchgefihrt werden konnte, weil der
Dienstleister des Zahlungsempfangers diesen Service nicht
anbietet oder nicht geantwortet hat.Der Kunde ist auch dann fir
eine fehlerhafte Ausfihrung des Zahlungsvorgangs verantwortlich
und tragt den finanziellen Verlust, wenn er den Service der
EmpfangerUberprifung nicht in Anspruch genommen hat.

17.7.3.  Auf Antrag des Kunden bemiht sich die Bank ohne
Ergebnisverpflichtung, die betreffenden Gelder zurickzuerlangen,
und behalt sich das Recht vor, dem Kunden die Recherche- und
Inkassogebihren gemal der geltenden GebUhrenUbersicht in
Rechnung zu stellen.

17.8. Bankhaftung

Unter Vorbehalt des Paragraphen 17.7 erstattet die Bank im Falle
eines nicht genehmigten Zahlungsvorgangs oder einer fehlerhaften
Ausfihrung eines Zahlungsvorgangs dem Kunden das Geld nach
den Ublichen Uberprifungen zuriick und fohrt sofern erforderlich
die Rickbuchungen durch, als hatte die Transaktion nicht
stattgefunden, selbst wenn der Zahlungsvorgang mittels eines PISP
ausgelost wurde.

Wenn der nicht autorisierte Zahlungsvorgang oder die fehlerhafte
Ausfohrung dem PISP zuzuschreiben ist, wird die Bank auf den
betreffenden PISP Rickgriff nehmen. Zu diesem Zweck tritt der
Kunde hiermit der Bank alle Rechte ab, welche er gegeniber dem
PISP in diesem Zusammenhang geltend machen kénnte.

17.9. Ausgehende Uberweisungen von hohen Betrégen in
Euro

Sofern nicht anders vereinbart, werden Zahlungsauftrdge mit
hohen Betrdgen Uber ein Grofbetragszahlungssystem mit der
Bezeichnung ,LVPS” (Large Value Payment System) ausgefuhrt.

Fir die Ausfhrung eines Zahlungsauftrags Uber ein LVPS bietet die
Bank keinen Service der Empfangeriberprifung an.

17.10 Limit bei Echtzeit-Uberweisungen

Gibt es kein vom Kunden festgelegtes Tageslimit oder Limit pro
Transaktion, dann kann die Bank auf der Grundlage einer Reihe von
Kriterien ein Limit anwenden und den Hochstbetrag festlegen, der
per Echtzeit-Uberweisung versendet werden kann.

Legt der Kunde ein héheres als das von der Bank standardmaRig
angewandte Limit fest, behdlt sich die Bank das Recht vor, die
Ausfuhrung einer Echtzeit-Uberweisung ohne Angabe von Grinden
abzulehnen.

17.11. Service der Empfangeriberprifung bei SEPA-
Uberweisungen

17.11.1. For Uberweisungen in Euro auf ein Zahlungskonto im
SEPA-Raum  (,SEPA-Uberweisung”) kann die Bank die
Sicherstellung der Empfangeriberprifung anbieten, sofern der
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempféangers diesen Service
anbietet. Kunden, die keine Verbraucher sind und mehrere
Zahlungsauftrage als Bindel einreichen, haben die Méglichkeit,
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sich gegen die Inanspruchnahme der Empfangeriberprifung zu
entscheiden.

Die Uberprifung bezieht sich auf die Ubereinstimmung der
angegebenen IBAN mit dem Namen des Zahlungsempfangers oder,
sofern der Zahlungsempfanger eine juristische Person ist, mit
anderen vom Kunden angegebenen Datenelementen, sofern diese
Datenelemente im internen System des Zahlungsdienstleisters des
Zahlungsempfangers verfugbar sind.

17.11.2. Wenn die angegebene IBAN nicht oder nur teilweise mit
dem Namen des Zahlungsempfangers oder einer anderen mit
diesem verbundenen Kennung Ubereinstimmt, setzt die Bank den
Kunden unter Berufung auf die vom Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfangers erhaltenen Informationen davon in Kenntnis,
bevor dem Kunden die Méglichkeit gegeben wird, die betreffende
Uberweisung zu autorisieren. Liegt keine Ubereinstimmung vor, so
kann dies dazu fUhren, dass die Gelder auf ein Zahlungskonto
Uberwiesen werden, dessen Inhaber nicht der vom Kunden
angegebene Zahlungsempfanger ist.

17.11.3. Der Service der Empfangertberprifung wird nicht fir
SEPA-Uberweisungen erbracht, die als papiergestitzte, per Fax
oder per E-Mail Ubermittelte Zahlungsauftrage eingereicht werden,
wenn der Kunde zum Zeitpunkt des Eingangs des Zahlungsauftrags
bei der Bank nicht physisch anwesend ist oder in Echtzeit mit der
Bank interagiert.

17.11.4. Nutzt der Kunde einen PISP (Zahlungsauslésedienst), so
obliegt diesem die Empfangeriberpriofung. Ebenso verhélt es sich,
wenn der Kunde Ober einen  Drittanbieter  SWIFT-
Zahlungsanweisungen erteilt

18. INTERESSENKONFLIKTE

18.1. Die Bank ist bei der normalen Austbung ihrer
Geschaftstdtigkeit ~ mit  potenziellen  Interessenkonflikten
konfrontiert.

Ein Interessenkonflikt besteht, wenn die Interessen der
Bankkunden und die Interessen der Bank (einschlielich ihrer
Manager, Mitarbeiter, vertraglich verbundenen Vermittler und
samtlichen Personen, die Uber ein direktes oder indirektes
Beherrschungsverhdltnis mit ihr verbunden sind) bei der Ausibung
der Geschéftstatigkeit der Bank entweder direkt oder indirekt
voneinander abweichen und die im Konflikt befindliche Partei von
einer getroffenen Entscheidung berGhrt wird.

Interessen sind jegliche Vorteile materieller, immaterieller,
beruflicher, gewerblicher, finanzieller oder personlicher Art.

Die Bank hat Situationen identifiziert, mit denen die Bank und/oder
ihre Manager, Mitarbeiter, vertraglich verbundenen Vermittler
oder andere Personen, die Uber ein direktes oder indirektes
Beherrschungsverhdltnis mit ihr verbunden sind, im Rahmen ihrer
Geschaftstdtigkeit mit ihren Kunden

moglicherweise konfrontiert sein kénnen und welche die Interessen
eines oder mehrerer Kunden negativ beeintrachtigen kénnen. Die
Bank hat die erforderlichen MaRnahmen ergriffen, um solche
Situationen zu vermeiden bzw. soweit als méglich sicher zu stellen,
dass diese Situationen nicht zu einer negativen Beeintrdchtigung
der Kundeninteressen fohren.

Zur Vermeidung von potenziellen Interessenkonflikten kann die
Bank:

a) eine zu einem Interessenkonflikt fuhrende Transaktion
ablehnen,

b) die Transaktion und den dadurch entstehenden
Interessenkonflikt akzeptieren und interne Malnahmen
ergreifen, die einen angemessenen Umgang mit der Situation
ermoglichen, um eine wesentliche Beeintrachtigung der
Interessen des Kunden zu vermeiden,
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c) den Kunden informieren: Bestimmte Interessenkonflikte
kénnen durch die in den Punkten a) oder b) genannten
MaRnahmen nicht zufriedenstellend geldst werden. In diesem
Fall unterrichtet die Bank den Kunden Uber die allgemeine Art
und/oder den Ursprung dieses Interessenkonflikts sowie die
MaRnahmen, die zur Abmilderung der damit verbundenen
moglichen Risiken getroffen wurden.

Die Bank begegnet potenziellen oder nachweislichen Interessen-
konflikten mit:

Verhaltensregeln: Integritat, Neutralitdt, Objektivitdt, Wahrung
des Bankgeheimnisses und Prioritat der Kundeninteressen,

der Implementierung eines Kontrollsystems fir alle Aktivitaten
zur Vermeidung von Interessenkonflikten oder zur Ergreifung der
entsprechenden Korrekturmaf3nahmen,

der Trennung der Funktionen zur Gewéhrleistung der Unab-
hangigkeit ihrer Tatigkeit: FUr bestimmte dauerhafte potenzielle
Interessenkonflikte hat die Bank nachhaltige Regeln zur
Trennung der betreffenden Transaktionen implementiert, damit
diese unabhdngig von anderen Transaktionen, die zu
Interessenkonflikten fihren konnten, ausgefuhrt werden,

- internen Verfahren, welche die vorstehend genannten
MafBnahmen unterstitzen.

18.2. Eine Zusammenfassung der Bankstrategie im Bereich der
Interessenkonflikte wird unter Anwendung von Artikel 23 der
vorliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen bereitgestellt.

19. EINHEIT DER KONTEN

19.1. Samtliche Konten eines Kunden sind ungeachtet der
Kontenart und der jeweils geltenden Konditionen de facto und de
jure Unterkonten eines unteilbaren Gesamtkontos.

Der Saldo dieses Gesamtkontos wird nach der Umrechnung von
Fremdwahrungsbetragen in Euro zum Wechselkurs am Tag des
Kontoabschlusses der Unterkonten erstellt.

19.2. Der Sollsaldo des Gesamtkontos wird nach Abschluss und
Umrechnung durch dingliche und persénliche Sicherheiten
besichert, die fir die Unterkonten bestellt wurden.

19.3. Der Sollsaldo ist zusammen mit den Sollzinsen und
GebuUhren sofort fallig.

19.4. Die Bank kann ihre falligen Forderungen gegeniber dem
Kunden jederzeit ganz oder teilweise abtreten. Die Abtretung wird
dem Kunden ggf. gemal den rechtlichen Bestimmungen mitgeteilt.

20. KONNEXITATUNDAUFRECHUNG VON TRANSAKTIONEN

20.1. Samtliche Transaktionen zwischen der Bank und einem
Kunden stehen miteinander in Zusammenhang. Unbeschadet

anderer Bestimmungen der Allgemeinen Geschéftsbedingungen ist
die Bank berechtigt, ohne Mahnung oder vorherige Genehmigung,
den Habensaldo eines Unterkontos gegen den Sollsaldo eines
anderen Unterkontos bis zur Hoéhe der KontoUberziehung
aufzurechnen, wobei Fremdwahrungsbetrage zu diesem Zwecke
ggf. umgerechnet werden.

20.2. Wird gegeniber der Bank ein Moratorium verhangt oder ist
sie Gegenstand eines Liquidationsverfahrens, so werden die Salden
der Konten des Kunden bei der Bank automatisch zu einem
Gesamtsaldo aufgerechnet.

20.3. Der Kunde verzichtet auf sein Recht gemaf Art. 1253 Code
Civil und erklart sich damit einverstanden, dass die Bank samtliche
Zahlungseingange auf dem Konto des Kunden auf die Schulden oder
Teile der Schulden anrechnet, die sie zurickfuhren méchte.
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21. EINREDE DER NICHTERFOLLUNG -
ZURUCKBEHALTUNGSRECHT

Die Bank ist berechtigt, die Erfollung Ihrer Verpflichtungen
gegenUber dem Kunden auszusetzen, wenn der Kunde einer seiner
Verpflichtungen aus irgendeinem Grund und in irgendeinem
Bereich nicht nachkommt.

Séamtliche Betrdge und Werte jedweder Art, die die Bank fur
Rechnung des Kunden halt, kénnen von der Bank im Falle der
Nicht- oder Spaterfullung der Pflichten des Kunden zurUckbehalten
werden.

22. PFANDBESTELLUNG

22.1. GemaR diesen Allgemeinen Geschaftsbedingungen stellen
alle Urkunden, Finanzinstrumente, Forderungen, Werte und
Wechsel, die der Bank, aus irgendeinem Grund von dem Kunden
oder fur Rechnung des Kunden anvertraut werden oder
anzuvertrauen sind, ipso jure das als Sicherheit fur die Ruckzahlung
aller der Bank aus Hauptforderung, Zinsen, GebUhren und
Nebenkosten geschuldeten Betrdge bestellte Pfand dar. Es besteht
keine Herausgabepflicht der Bank in Bezug auf diese Werte. Das von
der Bank gewahrte Recht des Kunden, Uber das verpfandete
Vermogen zu verfigen, beeintrachtigt nicht dessen Ubereignung.

22.2. Die Bank bestimmt die Methode zur Verwertung des Pfands
gemall den in Luxemburg geltenden Rechtsbestimmungen. Die
Bank ist insbesondere berechtigt:

- die Finanzinstrumente und Forderungen zu einem Preis zu
erwerben, der im Rahmen eines zwischen Bank und Kunden
vereinbarten Bewertungsverfahrens bestimmt wird;

- die verpfandeten Finanzinstrumente oder Forderungen im
Rahmen einer privaten Transaktion zu marktiblichen Preisen an
einer Borse oder durch Versteigerung zu verauflern;

- eine gerichtliche Verfiogung zu erwirken, nach der die

verpfandeten Finanzinstrumente oder Forderungen ganz oder

teilweise bei der Bank verbleiben, um die vom Kunden gemal

Schéatzung durch einen oder mehrere Sachverstandige(n)

geschuldeten Betrage zu begleichen.

die Finanzinstrumente zum jeweiligen Marktpreis zu kaufen, falls

sie an einer Borse in Luxemburg oder im Ausland zum

Borsenhandel zugelassen sind oder auf einem geregelten Markt

gehandelt werden, der ordnungsgemal funktioniert, anerkannt

und der Offentlichkeit zuginglich ist, oder Anteile eines

Organismus fir gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW),

dessen  Nettoinventarwert  regelmdRig  berechnet und

veroffentlicht  wird, zu dem zuletzt veréffentlichten

Nettoinventarwert zu erwerben;

eine Aufrechnung der verpfandeten Finanzinstrumente oder

Forderungen vorzunehmen.

22.3. GemaR dieser allgemeinen Regel werden samtliche fungiblen
und nicht fungiblen Inhaber-Finanzinstrumente, Edelmetalle im
Allgemeinen sowie alle vom Kunden bei der Bank hinterlegten
Werte der Bank als Sicherheit Ubertragen. Die Bank hat das Recht,
alle Namens- Finanzinstrumente, die gegenwartig oder kinftig von
dem Kunden auf seinen Konten bei der Bank gehalten werden, auf
ihren Namen in das Register des Emittenten einzutragen; alle
sonstigen umlauffahigen Finanzinstrumente konnen von der Bank
im Namen und auf Rechnung des Kunden mit einem Ublichen
Indossament versehen werden, das darauf hinweist, dass diese
Finanzinstrumente als Sicherheit hinterlegt worden sind.
Samtliche fungiblen Finanzinstrumente und Edelmetalle gelten als
in ein Sonderkonto eingestellt, und das auf den Namen des Kunden
eroffnete Konto wird zu diesem Zweck in beiderseitigem
Einvernehmen als ein zu diesem Zweck eingerichtetes Sonderkonto
erklart.

22.4. Die Bank akzeptiert hiermit die Verpfandung samtlicher
Forderungen des Kunden gegenuber der Bank zu ihren Gunsten.
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22.5. Unbeschadet der besonderen Sicherheiten, die ihr
eingerdumt worden sein konnen, und derjenigen, die sich aus
vorstehendem Abschnitt ergeben, hat die Bank das Recht, jederzeit
die Einrdumung neuer Sicherheiten oder eine Erhéhung der ihr
bereits eingerdumten Sicherheiten zu verlangen, um sich gegen
samtliche Risiken aus dem Geschaftsverkehr mit dem Kunden
abzusichern, unabhdngig davon, ob diese Geschafte sofort fallig
oder termingebunden sind, oder ob es sich um Geschéfte ohne
Bedingung oder Geschafte mit auflésender oder aufschiebender
Bedingung handelt.

23. KORRESPONDENZUND KOMMUNIKATION

23.1. Der Kunde ist damit einverstanden, dass alle Informationen,
die ihm von der Bank bereitzustellen sind, entweder in Papierform
oder in elektronischem Format, uber samtliche
Kommunikationswege, welche die Bank unter Bericksichtigung
aller relevanten Umstdnde fir angemessen erachtet, Ubermittelt
werden. Dies umfasst u. a. physische Ubergabe, reguldrer
Postversand, Nachrichten oder Versand von Dokumenten Uber eine
der Online-Banking-Plattformen der Bank, E-Mail, Informationen
auf der Website der Bank (bgl.lu) und sonstige elektronische
Kommunikationsmittel. Diese Informationen sind auch auf einfache
Anfrage des Kunden bei den Zweigstellen und/oder dem Ublichen
Ansprechpartner des Kunden erhaltlich.

23.2. Wird die Bereitstellung von Informationen Uber elektronische
Kommunikationsmittel (insbesondere per E-Mail, Nachrichten oder
Versand von Dokumenten Uber eine Online- Banking-Plattform der
Bank und auf einer Website) gesetzlich davon abhangig gemacht,
dass die Bank sich vergewissert hat, dass der Kunde Uber einen
regelméligen Internetzugang verfigt, so wird ein solcher Zugang
angenommen, wenn der Kunde der Bank eine E-Mail-Adresse
angegeben hat, Uber die er mit der Bank kommunizieren kann, oder
wenn der Kunde Zugang zu einer der Online-Banking-Plattformen
der Bank hat.

23.3. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, stellt die Bank
jegliche Anderungen der in vorstehendem Absatz genannten
Informationen dem Kunden 0ber dieselben Medien wie die
ursprungliche Information zur Verfugung.

23.4. Die Bank kann fur Schaden, die bei der Ubermittlung dieser
Informationen auftreten, nicht haftbar gemacht werden.

23.5. Alle von der Bank bereitgestellten Informationen und
samtliche Korrespondenz zwischen Bank und Kunde kann in einer
(der) Sprache(n) erfolgen, die entsprechend den Unterlagen der
Bank zwischen der Bank und dem Kunden vereinbart wurde(n).

23.6. Mitteilungen der Bank, die auf postalischem Weg oder einem
von der Bank als angemessen erachteten elektronischem Weg
versendet werden, gelten als zugestellt, wenn sie an die zuletzt
vom Kunden mitgeteilte Anschrift versendet wurden. Die Bank kann
nicht fur Schaden haftbar gemacht werden, die daraus resultieren,
dass der Kunde die Mitteilungen der Bank nicht erhalten hat.

23.7. Der Kunde hat der Bank jegliche Adressanderung schriftlich
mitzuteilen. Andernfalls haftet er allein fur samtliche daraus im
Allgemeinen resultierenden Folgen.

23.8. Beiregularem Postversand gilt das Datum auf der Kopie oder
der Versandliste der Bank als Versanddatum. Kopien der
Mitteilungen gelten als Nachweis fur den Versand.

239. Wird eine Mitteilung der Bank bei regularem Postversand mit
dem Vermerk ,Adressat unbekannt” oder ,Adressat verzogen” an
die Bank zurickgeschickt, kann die Bank diese Mitteilung sowie alle
weiteren Mitteilungen der Bank an diese Adresse des Kunden in
ihren Unterlagen aufbewahren und der Kunde Ubernimmt hierfir
die Verantwortung. Diese Mitteilung wird wie eine banklagernde
Sendung behandelt.

23.10.Von der Bank in ihren BUrordumen zur Abholung bereit
gestellte Mitteilungen gelten als am Datum der Mitteilung
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zugestellt. In diesen Fallen gilt die Mitteilungspflicht der Bank als
erfUllt, wenn die Information entweder in Form einer Verwahrung
der Mitteilung oder in Form der Speicherung in einer
elektronischen Datei, die dem Kunden auf dessen Wunsch zur
Verfugung gestellt wird, bereitgestellt wird. In diesen Fallen
Ubernimmt der Kunde die alleinige Haftung fur alle Folgen, die sich
aus der gewahlten Zustelloption fUr seine Post ergeben.

23.11.Ungeachtet einer vom Kunden beantragten Banklagerung
behalt sich die Bank das Recht vor, Schriftverkehr oder
Mitteilungen auf dem regularen Postweg oder Uber elektronische
Kommunikationsmittel, welche die Bank als angemessen erachtet,
an die zuletzt vom Kunden angegebene(n) Anschrift(en) zu
schicken, und der Kunde stimmt dem zu. In jedem Fall ist die Bank
berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, mit dem Kunden Gber alle von
ihr als notwendig erachteten Kommunikationsmittel Verbindung
aufzunehmen.

23.12.Werden die Mitteilungen der Bank auf der Website der Bank
(bgl. lu) bereitgestellt, so gelten sie am Tag nach der Einstellung
auf der Website als dem Kunden zugestellt. Erfolgt eine Mitteilung
der Bank durch einen Verweis in einem ihrer Dokumente auf eine
Website, auf der sie eingestellt wurden, gilt die Mitteilung zum
Datum des betreffenden Dokuments als dem Kunden zugestellt.

23.13.Erbringt die Bank Wertpapier- und Nebendienstleistungen,
so stellt sie dem Kunden die gesetzlich geforderten (Handels-)
Bestdtigungen, Berichte und Auszuge bereit.

23.14.DarUber hinaus Ubermittelt die Bank dem Kunden, fur den sie
Finanzinstrumente verwahrt, einen vierteljahrlichen Auszug Uber
die bei der Bank verwahrten Finanzinstrumente und/oder Gelder,
es sei denn, dieser Auszug wurde bereits in einem friheren
regelmaligen Auszug bereitgestellt. Der Kunde kann bei der Bank
beantragen, dass diese Auszige in kurzeren Abstdnden erstellt
werden, woflr die Bank zusatzliche GebUhren belasten kann.

23.15.Sollte der Kunde Dokumente, Kontoauszige und sonstige
Mitteilungen in Bezug auf eine bestimmte Transaktion innerhalb
der fir den Postversand - oder ggf. fir andere
Kommunikationsmittel - Ublichen Zustellungsfristen nicht erhalten
haben, muss der Kunde dies der Bank unverziglich mitteilen.

24, BERICHTIGUNG VON IRRTUMERN

24.1. Der Kunde ist verpflichtet, der Bank alle Irrtimer, die in den
von der Bank zugestellten Auftragsbestédtigungen, Berichten,
Kontoauszugen und anderen Schriftsticken méglicherweise
enthalten sind, anzuzeigen. Vorbehaltlich Art. 17.6 gelten die in den
Kontoauszugen und Dokumenten enthaltenen Angaben, auler im
Falle eines offenkundigen Irrtums, als richtig und als vom Kunden
genehmigt, wenn der Kunde nicht innerhalb von 30 (dreiRig) Tagen
nach deren Versand oder Verfigbarkeit Einwendungen geltend
macht.

24.2. Wenn die Bank dem Konto des Kunden einen Betrag belastet
oder gutgeschrieben hat, kann sie den sachlichen Fehler durch
Gutschrift oder Belastung des entsprechenden Betrages
berichtigen.

25. GEBUHREN, PROVISIONENUNDSTEUERN

25.1. Als Gegenleistung fur die Dienstleistungen, die die Bank fur
den Kunden erbringt, erhalt diese eine Vergitung in Abhdngigkeit
von den geltenden Konditionen und der Art der geschéftlichen
Transaktion. Der Kunde verpflichtet sich, der Bank samtliche
Zinsen, Provisionen, GebUhren und Nebenkosten zu zahlen, die er
ihr schuldet, sowie samtliche Kosten und Aufwendungen
(nachstehend die ,Kosten”), die der Bank durch die Erbringung von
Dienstleistungen im Interesse des Kunden und seiner
Rechtsnachfolger entstehen oder die von ihr erhoben werden.

25.2. Eine Auflistung der von der Bank festgesetzten Gebuhren
sowie jegliche Anderung dieser GebUhren durch die Bank werden
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dem Kunden nach Art. 23 der Allgemeinen Geschéftsbedingungen
zur Verfigung gestellt.

25.3. Sofern nichts anderes vereinbart ist, Gbermittelt die Bank
dem Kunden eine Schatzung der Gesamtkosten im Zusammenhang
mit den Leistungen und der zugrunde liegenden Anlage. Auf Anfrage
des Kunden erstellt die Bank eine detaillierte Aufschlisselung der
geschatzten Gesamtkosten. Bei diesen Angaben handelt es sich um
eine reine Schatzung, die nur zu Informationszwecken
bereitgestellt wird. Die an die Bank zu zahlenden Kosten
entsprechen jenen, die dem Kunden mitgeteilt wurden, nachdem
die jeweilige Leistung erbracht wurde.

25.4. Sollte die Gebihrenaufstellung keine Informationen Uber die
GebuUhren fir die Transaktion oder den Auftrag enthalten, den der
Kunde ausfihren mochte, sollte sich der Kunde vor
Auftragserteilung oder Abschluss seiner Transaktion in seiner
Zweigstelle oder bei seinem Ublichen Ansprechpartner Uber die
geltende Gebihr erkundigen. Im Falle der Ubermittlung seines
Auftrags/seiner Transaktion an die Bank, gelten die GebGhren der
Bank dem Kunden in jedem Fall als bekannt und von ihm
akzeptiert.

25.5. Zulasten des Kunden gehen insbesondere: Gebuhren fir den
Versand, fur Telekommunikation und Nachforschung, Gebuhren,
die der Bank infolge von rechtlichen Schritten gegen den Kunden
zum Ausgleich oder der Beitreibung von Forderungen entstehen,
oder aber in Folge von Mallnahmen, die von Behdrden gegen den
Kunden eingeleitet wurden, GebUhren, die von der Bank im
Interesse des Kunden oder seiner Rechtsnachfolger erhoben
wurden.

25.6. Samtliche Stempel- und Eintragungsgebihren, samtliche
Gebihren fur die Ubertragung von Gitern, samtliche Abgaben und
Steuern, sdmtliche GebUhren oder Vergitungen fUr oder anlasslich
irgendwelcher Geschéafte mit der Bank gehen zu Lasten des Kunden.

25.7. Die auf Einkinfte aus Kapitalvermégen anfallende Steuer, die
die Bank als Schuldnerin oder Intermedidr zahlt, geht weiterhin zu
Lasten des Empfangers dieser Einkunfte.

25.8. Die Bank ist berechtigt, von jedem Konto des Kunden
jedweden Betrag im Zusammenhang mit geschaftlichen
Transaktionen, Ertragen oder sonstigen Ausschittungen, die auf
dieses Konto gebucht wurden, abzubuchen, wenn sie dazu kraft
Gesetzes oder in Ausfihrung der Allgemeinen Geschaftsbedingung
verpflichtet ist.

259. AuBer in den gesetzlich bestimmten Fillen haftet die Bank
nicht fir Schéaden, die daraus entstehen kénnen, dass sie die
geltenden Steuerabzige nicht oder nicht korrekt vorgenommen
hat.

25.10.Erbringt die Bank Wertpapier- und Nebendienstleistungen
fur den Kunden, so kann die Bank unter Umstdnden Gebihren,
Provisionen oder nichtmonetdre Vorteile von Dritten oder fir Dritte
annehmen oder einbehalten, beispielsweise ~wenn sie
Anlageprodukte wie Fondsanteile vertreibt. Die Art und der Betrag
dieser GebUhren, Provisionen oder nichtmonetdren Vorteile richten
sich nach einer Reihe von Faktoren. Die Bank wird diese Gebihren,
Provisionen und nichtmonetdren Vorteile nur im gesetzlich
vorgeschriebenen oder ausdricklich mit dem Kunden vereinbarten
Rahmen an den Kunden weitergeben.

Die Bank behalt sich das Recht vor, Dritte in Form von GebuUhren,
Provisionen oder nichtmonetdren Vorteilen fur die Vermittlung
neuer Kunden und/oder die Erbringung von Dienstleistungen zu
vergiten. Diese GebGhren, Provisionen und nichtmonetéren
Vorteile werden in der Regel auf Grundlage der Gebihren und
Provisionen ermittelt, welche die Bank von dem Kunden erhalt
und/oder auf Grundlage der Vermogenswerte, welche die Bank fir
den Kunden verwahrt.

Die Bank informiert den Kunden gemaR Art. 23 dieser Allgemeinen
Geschaftsbedingungen Uber die Existenz, die Art und den Betrag
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dieser GebUhren, Provisionen und anderen nichtmonetaren
Vorteile oder — wenn der Betrag nicht feststellbar ist — Uber die
Art und Weise der Berechnung dieses Betrags.

25.11.Der Kunde bevollmachtigt die Bank, sein Konto mit den
Gebihren und Provisionen zu belasten. Die Kontoauszige gelten
dabei als Rechnungen fUr erbrachte Dienstleistungen.

25.12.0hne anderslautende Anweisung erteilt der Kunde der Bank
die Erlaubnis, samtliche Steuern fir Rechnung des Kunden
abzufthren, die dieser gemal auslandischen Rechtsvorschriften zu
entrichten hat. Der Kunde wird ordnungsgemat darber informiert,
wenn die Bank die Entscheidung trifft, sich fur Rechnung ihrer
Kunden als Zahlstelle zu erkldren. In diesem Zusammenhang und
damit die Bank die Verwaltungsaufgaben in Verbindung mit der
Zahlung der Steuer gegenUber den auslandischen Steuerbehérden
sicherstellen kann, erteilt der Kunde in seinem eigenen Interesse
Uber den gesamten Zeitraum der Bankbeziehung der Bank die
Erlaubnis, jene Informationen und Daten Uber den Kunden den
auslandischen Steuerbehérden zugdnglich zu machen und/oder an
diese weiterzuleiten, die erforderlich sind, um die Zahlung der
Steuer zu Uberprifen.

Um zu bestimmen, ob ein Kunde einer Steuerverpflichtung
unterliegt, greift die Bank auf jene Informationen Uber den Kunden
zurick, die ihr zum Zeitpunkt der Durchfihrung der genannten
Transaktion vorliegen. Die Bank haftet nicht fir Zahlungsfehler, die
der Kunde zu vertreten hat.

26. KUNDENDATEN

26.1. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich
auf eine identifizierte oder identifizierbare natirliche Person
beziehen. Die Bank verarbeitet personenbezogene Daten eines
jeden Kunden sowie seiner Bevollmachtigten und Vertreter als fir
die Datenverarbeitung Verantwortlicher.

26.2. Die Bank hat einen Datenschutzhinweis erarbeitet, der auf
der Website bgllu einsehbar oder auf Anfrage bei der Bank
erhaltlich ist. In diesem finden natirliche Personen alle gesetzlich
vorgeschriebenen Informationen Uber die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten durch die Bank.

Im Rahmen von Transaktionen, einschlieBlich im Unterauftrag
ausgefuhrter Transaktionen, kénnen die Kunden dazu angehalten
werden, der Bank personenbezogene Daten iber andere natirliche
Personen (z. B. Familienangehdrige, Verwandte, Bevollmachtigte,
Vertretungsberechtigte, ~ Mitarbeiter,  Anteilsinhaber  von
Gesellschaften,  Fuhrungskréfte,  Verwaltungsratsmitglieder,
den/die Versicherungsnehmer, den/die Versicherten, den/die
Beginstigte(n) des Versicherungsvertrags oder wirtschaftliche
Eigentimer) mitzuteilen. Die Kunden verpflichten sich, diese
Personen Uber die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
durch die Bank und Uber den Datenschutzhinweis sowie alle
Aktualisierungen  dieses  Hinweises zu informieren und
gegebenenfalls die Zustimmung dieser naturlichen Personen zur
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch die Bank
einzuholen.Der Datenschutzhinweis kann entsprechend den
darin vorgesehenen Regeln gedndert werden.

26.3 Die ordnungsgemdRe Kontofuhrung setzt vollstandige und
aktuelle Kundendaten voraus.

Der Kunde verpflichtet sich, unabhdngig davon, ob er eine
juristische oder natirliche Person ist, der Bank oder einem von ihr
gemal Artikel 32 bezeichneten externen Dienstleister alle im
Rahmen ihrer Geschaftsbeziehung erforderlichen Unterlagen und
Informationen zur Verfigung zu stellen. Ferner verpflichtet sich der
Kunde, der Bank oder dem von ihr bezeichneten Dienstleister
unverziglich alle Anderungen der Uber ihn erfassten Daten und
Informationen mitzuteilen und der Bank oder dem von ihr
bezeichneten Dienstleister auf Anfrage alle weiteren Auskinfte zu
erteilen, die die Bank im Rahmen der Bankbeziehung als nitzlich
erachtet und/oder die aufgrund rechtlicher oder regulatorischer
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Bestimmungen erforderlich sind.

Die Weigerung des Kunden, diese Daten und Informationen
gegeniber der Bank oder dem von ihr bezeichneten Dienstleister
offenzulegen und ihr die Nutzung technischer, insbesondere EDV-
technischer Verarbeitungsmethoden zu untersagen, steht dem
Kunden zwar frei, wirde jedoch einer Aufnahme bzw. Fortfihrung
der bestehenden Geschéaftsbeziehungen mit der Bank im Wege
stehen.

26.4. Die Bank darf im Rahmen des Bankgeheimnisses Daten und
Informationen in Bezug auf die Geschaftsbeziehung mit dem
Kunden unabhdngig davon, ob es sich um eine juristische oder
natUrliche Person handelt, (nachfolgend Informationen) und/oder
wenn sie als Mittler fur die Sammlung und Ubermittlung dieser
Informationen an Dritte fungiert, nicht an Dritte weitergeben und
lediglich auf ausdrickliche Anweisung oder mit Einverstandnis des
Kunden oder gemaR dem anwendbaren Gesetz oder falls durch
anwendbares Gesetz erforderlich Informationen erfassen und
gegeniber Dritten offenlegen.

26.5. Jeder Kunde, der der Bank eine Zahlungsanweisung oder
einen Auftrag fUr eine andere Bank- oder Finanztransaktion erteilt,
erklart sich damit einverstanden, dass die Bank, jede
Korrespondenzbank, Zahlungsdienstbetreiber,
Unterverwahrstellen, Tauschplattformen, Borsen, Herausgeber
oder Zwischenhéndler von Zahlkarten, Broker, Unternehmen der
BNP Paribas-Gruppe und andere spezialisierte Unternehmen wie
SWIFT ~ (Society  for ~ Worldwide  Interbank  Financial
Telecommunication) alle for die einwandfreie AusfUhrung der
Zahlung oder Transaktion, die Einhaltung ihrer gesetzlichen und
regulatorischen Pflichten im Bereich der Bekdmpfung von
Geldwasche und Terrorismusfinanzierung, der Bekdmpfung von
Marktmissbrauch sowie der Beachtung von internationalen
Finanzsanktionslisten notwendigen Informationen verarbeiten.
Diese Daten- verarbeitung kann durch Stellen erfolgen, die ihren
Standort in anderen europdischen Landern, in den Vereinigten
Staaten von Amerika oder in anderen Landern der Welt haben und
deren Tatigkeit dem dort geltenden Recht unterliegt. Folglich
kénnen die Behdrden dieser Lander im Rahmen der Bekampfung
der Geldwdsche und der Terrorismusfinanzierung sowie der
Bekdmpfung von Marktmissbrauch den Zugang zu den
personenbezogenen Daten fordern, die in diesen EDV- Zentren
gespeichert sind.

26.6. Im Rahmen der Ausfohrung einer Uberweisung kann die Bank
dem Empfanger die IBAN-Kontonummer, den Namen und die
Adresse des Kunden mitteilen.

26.7. Im Einklang mit den Rechtsvorschriften zum automatischen
Informationsaustausch mit teilnehmenden Landern kann die Bank
verpflichtet sein, bestimmte Informationen in Bezug auf den
Kunden und natirliche Personen gemal den geltenden
Rechtsbestimmungen an die luxemburgischen Steuerbehérden zu
Ubermitteln. Die luxemburgischen Steuerbehdrden leiten, die von
der Bank Ubermittelten Daten an die zustandigen Steuerbehdrden
im Ausland weiter die zum Erhalt der Informationen gemaR der in
Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften  berechtigt — sind.
Ausfuhrlichere Informationen stehen auf der Website bgl.lu. zur
Verfugung.

26.8. Die Anlage in oder Transaktionen mit Finanzinstrumenten,
wie in Anhang II, Abschnitt B des Gesetzes vom 5. April 1993 iber
den Finanzsektor definiert, kénnen gemaR den in- und
auslandischen rechtlichen oder regulatorischen Bestimmungen die
Ubermittlung von Daten beziglich des Halters und/oder des
wirtschaftlichen Eigentimers dieser Finanzinstrumente erfordern.
Der Abschluss von Finanzkontrakten kann auflerdem gemaR den
in- und ausléandischen rechtlichen oder regulatorischen
Bestimmungen zu Reporting-Zwecken die Ubermittlung von Daten
beziglich des Kunden erfordern, insbesondere Finanzdaten sowie
Daten zu Finanzkontrakten. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und
stimmt zu, dass die Bank die oben angegebenen Daten gemdR den
geltenden rechtlichen oder regulatorischen Bestimmungen an
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zustandige  Behorden,  Verwahrstellen,  Emittenten  von
Finanzinstrumenten oder von dieser bezeichneten Dritter, in- und
auslandische Transaktionsregister oder in- und auslandische
Clearingstellen Ubermittelt.

26.9 Im Einklang mit den Rechtsvorschriften des Gesetzes vom 10.
Juli 2020 zur Einrichtung eines Trust- und Treuhandregisters
nimmt die Bank, sofern sie als Treuhanderin oder Trustee auftritt,
die erforderlichen Eintragungen, Formalitaten oder Erklarungen
vor und Ubermittelt die Angaben zu ihren Kunden, zu den
betreffenden Transaktionen oder den beteiligten Personen an jede
hierzu ermachtigte und/oder befugte Person oder Stelle.

27. AUFZEICHNUNG VON TELEFONGESPRACHEN,
ELEKTRONISCHEN MITTEILUNGEN UND PERSONLICHEN
GESPRACHEN

27.1. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Bank
Telefongesprache und die elektronische  Kommunikation
aufzeichnet.  Ziel  dieser  Aufzeichnungen ist es,  bei
Meinungsverschiedenheiten ~ Ober  die  Ausfihrung  von
Transaktionen oder den Inhalt von Kundengesprdachen einen
Nachweis zu erbringen.

Die Bank bewahrt diese Aufzeichnungen im Einklang mit den
geltenden Rechtsbestimmungen fur einen Zeitraum von héchstens
zehn Jahren auf.

27.2. Im Zusammenhang mit  den Dienstleistungen
Anlageberatung und Auftragsausfihrung ist die Bank gesetzlich
verpflichtet, eingehende und ausgehende Telefongesprache sowie
die elektronische Kommunikation an oder von Kunden sowie die
schriftlichen Protokolle persénlicher Gesprache mit Kunden
ungeachtet dessen, ob sie zu Transaktionen fUhren oder nicht,
aufzuzeichnen und zu speichern. Die Bank verwahrt eine Kopie
dieser Aufzeichnungen fur den Zeitraum von funf Jahren oder
langer, wenn dies von der zustandigen Behorde gefordert wird, und
der Kunde kann diese Aufzeichnungen auf Anfrage einsehen.

28. EINSCHRANKUNGDER BANKHAFTUNG

28.1. Im Allgemeinen haftet die Bank im Rahmen der
Geschaftsbeziehung zwischen ihr und dem Kunden nur bei grobem
Verschulden.

282. Sie haftet nicht fur Schaden, die infolge oder in
Zusammenhang mit folgenden Ereignissen entstehen:

- mangelnde  Geschaftsfahigkeit  des Kunden, seiner
Bevollmachtigten, Erben, Vermdchtnisnehmer und
Rechtsnachfolger,

- Tod des Kontoinhabers, solange dieser der Bank nicht angezeigt

worden ist,

Irrtum im Zusammenhang mit der Erbfolge des verstorbenen

Kunden,

Fehlerhafte  Bescheinigung des Bevollmachtigten eines

verstorbenen Kunden im Hinblick auf die Unterrichtung der

Erben des Hinterlegers beziglich einer bestehenden Vollmacht

sowie fehlerhafte Angaben durch den Bevollmachtigten Uber die

unterrichteten Erben,

28.3. Die Bank haftet nicht fur Schaden aufgrund von politischen
oder wirtschaftlichen Ereignissen, die zu einer voélligen oder
teilweisen Unterbrechung, Verwerfung oder Storung der Leistungen
der Bank oder ihrer in- oder auslandischen Korrespondenzbanken
fohrt, selbst wenn diese Ereignisse nicht zu den Fallen Hoherer
Gewalt zu rechnen sind, wie etwa die Unterbrechung von
Telekommunikationssystemen oder ahnliche Ereignisse. Gleiches
gilt fur Schaden, die aus bewaffneten RaubUberfallen resultieren.

28.4. Die Bank haftet nicht fur Schaden aufgrund von rechtlichen
Bestimmungen, erklarten oder bevorstehenden MaRnahmen der
offentlichen Hand usw., kriegerischen Handlungen, Revolutionen,
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BUrgerkriegen, Hoheitsakten, Streik, Aussperrungen, Boykott und
Streikposten, ungeachtet dessen, ob die Bank selbst Teil des
Konflikts ist oder ob ihre Leistungen nur teilweise davon betroffen
sind.

29. STEUERLICHEVERPFLICHTUNGEN DES KUNDEN

Der Kunde bestatigt, dass er alle steuerlichen, rechtlichen und
gesetzlichen Vorschriften beachtet, denen er aufgrund seiner
Staatsangehorigkeit  oder  seines  Wohnsitzes  unterliegt.
Insbesondere muss der Kunde die fur ihn geltenden Steuergesetze
sowohl in den verschiedenen von den Transaktionen betroffenen
Landern als auch in dem Land seines Firmen- oder Wohnsitzes
einhalten und sicherstellen, dass jede Anweisung und jeder Auftrag,
den er der Bank erteilt, damit im Einklang steht. Die Bank
Ubernimmt keine Haftung, wenn der Kunde die geltenden
Rechtsvorschriften nicht einhalt. Die Bank nimmt die geméal den
internationalen Abkommen und/oder geltenden Rechtsvorschriften
erforderlichen Uberprifungen vor und behalt sich insbesondere
das Recht wvor, beim Kunden etwaige Belege fir
seineSteuerkonformitédt einzufordern. Es obliegt dem Kunden, von
der Bank die Dokumente und Nachweise anzufordern, die er zur
Einhaltung seiner steuerlichen Verpflichtungen benétigt.

30. BEWEISE

30.1. Die Aufzeichnungen, Bicher, Schriftsticke und Dateien der
Bank in jeglicher Form haben bis zum Nachweis des Gegenteils
Beweiskraft.

30.2. Beweise gegen Mikroverfilmung und EDV-Erfassung, die von
der Bank auf der Grundlage der Originaldokumente vorgenommen
werden, kénnen vom Kunden nur durch ein Beweisstick gleicher
Art oder schriftlich beigebracht werden.

30.3. Der Kunde erkennt an, dass die technischen Verfahren, die
von der Bank fir Finanzprodukte und -dienstleistungen mit
elektronisch in  der Bank oder per Electronic Banking
abgeschlossenem Vertrag eingesetzt werden, von der Bank vor
Gericht verwendet und vorgelegt werden konnen und ausgehend
von den enthaltenen Daten und Angaben Beweiskraft haben fur:

- die Identifizierung des Kunden

- Zustimmung des Kunden zum Inhalt des von ihm
unterschriebenen Vertrags

- die Untrennbarkeit von Vertrag und elektronischer Unterschrift
des Kunden

- die Integritat des Vertrags

Der Kunde erkennt an, dass diese technischen Verfahren ihm
gegenUber  mit  derselben  Beweiskraft  geltenwie  die
handschriftliche Unterschrift.

31. BANKAUSKUNFTE

Bankauskinfte werden gemaf geltender Praxis und unter Wahrung
des Bankgeheimnisses erteilt.

32. FREMDVERGABE

32.1. Die Bank kann sich veranlasst sehen, bestimmte Aufgaben,
Tatigkeiten oder Dienstleistungen fUr alle oder bestimmte Kunden
vollstandig oder teilweise im Unterauftrag an
Konzerngesellschaften der BNP Paribas Gruppe, Dienstleister oder
Drittanbieter (nachfolgend die ,Dienstleister”) zu vergeben, die
nicht zwingend einer Reglementierung unterliegen mUssen und
ihren Sitz in Luxemburg oder im Ausland, innerhalb oder auRerhalb
der Europdischen Union haben kénnen, um in der Lage zu sein, dem
Kunden Dienstleistungen von hoher Qualitat, die Einhaltung von
Bestimmungen und Vorschriften und den Vorteil von technischen
Ressourcen von qualifizierten Spezialisten garantieren zu kénnen.

Jede im Unterauftrag erbrachte Leistung wird in Ubereinstimmung
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mit den geltenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen
in Bezug auf die Vergabe von Unterauftrdgen und auf der Basis
eines Dienstleistungsvertrags erbracht und von der Bank
Uberwacht. Die Bank behélt die volle Verantwortung fir die
Einhaltung aller Pflichten, die ihr gemdR den Aufsichtsvorschriften
obliegen.

In diesem Rahmen kénnen Daten, Angaben, Dokumente und
Informationen  beziglich des Kunden (nachstehend die
JInformationen”), insbesondere:

Identitdtsangaben

(z. B. bei natirlichen Personen/Einzelpersonen: Name,
Vorname(n), Geburtsdatum und -ort, Reisepass-
/Personalausweisnummer, nationale und/oder steuerliche
Identifikationsnummer, Stammnummer, Kundennummer, Post-
und E-Mail-Adresse, Wohnort, Telefonnummer(n),
Rechtsfahigkeit, Familienstand, Staatsangehdrigkeit(en),
Beruf/Tatigkeit, ~ Ausweis(e), TIN /  FOr  juristische
Personen/Unternehmen: Firmenbezeichnung, Post- und E-Mail-
Adresse,  GrUndungsdatum,  LEIl,  GrUndungsdokumente,
Registrierungsnummer,  nationale  und/oder  steuerliche
Identifikationsnummer,  Stammnummer, Kundennummer,
Telefonnummer(n), Eigentumsstruktur, ...)

- Daten von Personen, die in Verbindung mit dem Kunden stehen
(z. B. Bevollméachtigte, Vertretungsberechtige, Fihrungskrafte,
wirtschaftliche Eigentumer, Aktiondre, verbundene
Unternehmen, Geschéftskontakte etc.),

Bankdaten
(z. B. Kontonummer, [BAN, in Anspruch genommene
Bankdienstleistungen, Kredite etc.),

Finanzdaten
(z. B. Zahlungsvorgange, Finanztransaktionen, Kontostand,
Positionen und Bewegungen bei Finanzinstrumenten usw. ...)

Daten zur Vermogenslage

(z. B. Haushaltszusammensetzung, Einkinfte, Vermogen,
Herkunft des Vermdgens, Herkunft der Aktiva, Ausgaben,
Steuerstatus etc.).

Versicherungsdaten

(z. B. Bezeichnung wund Art des Versicherungsvertrags,
Vertragsnummer(n), finanzielle Bewertung des Vertrags,
Finanzinstrumente, im Vertrag als Versicherungsnehmer,
Teilhaber, Versicherter oder Beglnstigte usw. angegebene
Personen, ...).

von den Dienstleistern erhoben oder an diese Ubermittelt werden.

Diese Dienstleister mit Zugang zu den Informationen unterliegen
entweder einer gesetzlichen Geheimhaltungspflicht oder werden
von der Bank vertraglich zur  Einhaltung  strikter
Geheimhaltungsregeln verpflichtet.

Wenn die Vergabe eines Unterauftrags die Verarbeitung
personenbezogener Daten beinhaltet, versichert sich die Bank, dass
die Dienstleister ausreichende Garantien in Bezug auf die
Implementierung von technischen und organisatorischen
Malnahmen vorlegen, mit denen sichergestellt wird, dass die
Verarbeitung den anwendbaren Gesetzen zum Datenschutz
entspricht.

Die Bank kann insbesondere folgende Aufgaben und Tatigkeiten
(zusammen die ,fremdvergebenen Aktivitdten”) vollstdndig oder
teilweise im Unterauftrag vergeben:

operative  IT-Aufgaben,  Entwicklungs-, Wartungs-  und
Supportaufgaben  fior die IT-Infrastruktur und/oder IT-
Anwendungen

Kommunikations- und Zahlungsplattformen

- die Uberwachung von Auftragen und Transaktionen in Bezug auf
Finanzinstrumente sowie von  Finanztransaktionen und
Uberweisungen von Geldern zur Gewahrleistung der Konformitat
dieser Transaktionen und Zahlungen mit den geltenden
internationalen Vorschriften und Gesetzen
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die Uberwachung von Zahlungsauftrdgen zum Zweck der
Betrugsaufdeckung und -prévention

Administrationsaufgaben im Zusammenhang mit der FUhrung
der KYC- Dokumentation (,Know your customer”), insbesondere
Tatigkeiten zur Feststellung der Identitdit des Kunden, zur
Kenntnisvermittlung Uber ihn und zur Verwaltung seiner
Informationen

bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit dem Screening der
Kunden und potenziellen Kunden insbesondere im Hinblick auf
internationale  Sanktionslisten und Listen mit politisch
exponierten Personen,

- die administrative Bearbeitung von Bankgeschaften, unabhangig
vom zugrunde liegenden Wert oder Instrument

die Bearbeitung von Vorgangen im Zusammenhang mit
Zahlungen, Krediten und dem Clearing von Transaktionen

die Ausfuhrung von Aktivitdten oder Vorgdngen in Bezug auf
Finanzinstrumente und Devisen

bestimmte Aufgaben im Rahmen der Portfolioverwaltung

- bestimmte Aufgaben im Rahmen der Verwahrung oder
Verwaltung von Finanzinstrumenten

bestimmte Aufgaben im Rahmen der internen Kontrolle

bestimmte operative und administrative Aufgaben im
Zusammenhang mit der Kreditvergabe und dem damit
verbundenen Risikomanagement,

bestimmte operative Aufgaben im Zusammenhang mit der
Buchfuhrung und der Erstellung von Finanzberichten.

die Kunden-/Nutzerbetreuung fir bestimmte digitale Losungen/
Dienstleistungen (Hotline)

32.2. Fir die Aktivitaten, die im Unterauftrag an nicht der
luxemburgischen Aufsicht unterliegende Dienstleister vergeben
werden, und die eine Ubermittlung von Informationen erfordern,
sei der Kunde auf die Zusammenfassung der fremdvergebenen
Aktivitaten im Anhang zu den vorliegenden Bedingungen verwiesen,
in der detaillierte Informationen Uber die fremdvergebenen
Aktivitaten, die jeweils betroffenen Kundengruppen, die Art der
Ubermittelten  Informationen  und den  Standort der
Unterauftragnehmer enthalten sind. Dieser Anhang ist integraler
Bestandteil der Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Bank.

32.3. Hiermit nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass die Bank in
Ubereinstimmung mit den fir sie geltenden regulatorischen
Anforderungen im Rahmen der fremdvergebenen Aktivitaten, die in
der Zusammenfassung der fremdvergebenen Aktivitdten im Anhang
aufgefuhrt sind, Dienstleister in Anspruch nimmt sowie damit im
Zusammenhang stehende Informationen weitergibt und offenlegt,
und er ermdchtigt die Bank ausdricklich hierzu.

Der Kunde bestatigt hiermit ausdricklich, dass er alle Personen,
deren Informationen von der Bank im Rahmen seiner
Geschaftsbeziehung mit der Bank verarbeitet werden kénnten (wie
wirtschaftliche  Eigentumer, Anteilsinhaber, ~ FUhrungskréfte,
Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter, Kontaktpersonen,
Beauftragte, Dienstleister, Bevollmdchtigte und/oder andere
Vertreter), ordnungsgemal Uber die Existenz und den Inhalt des
vorliegenden Artikels sowie Uber die von dem Kunden erteilte
Ermachtigung und Anweisung zur Weitergabe von Informationen zu
diesen Personen im Rahmen der genannten fremdvergebenen
Aktivitaten in Kenntnis gesetzt hat. Ebenso bestatigt der Kunde,
gegebenenfalls das Einverstandnis dieser Personen zur Weitergabe
der sie betreffenden Informationen eingeholt zu haben.

32.4. Hiermit bestatigt der Kunde, dass er mit der Ermachtigung
der Bank, im Rahmen von fremdvergebenen Aktivitdten
Dienstleister in Anspruch zu nehmen, zur Kenntnis nimmt und
einwilligt, dass:

- die Dienstleister nicht in allen Fallen luxemburgischen
Geheimhaltungspflichten unterliegen,

Ref. GTC-BGL_DE Januar 2026

- die fur sie geltenden Geheimhaltungspflichten in diesem Fall
nicht unbedingt den Standards luxemburgischer
Geheimhaltungsbestimmungen entsprechen,

- sie unter bestimmten Umstdnden ungeachtet bestehender
Vertraulichkeitsvereinbarungen rechtlich  verpflichtet  sein
konnten, Informationen an Dritte oder Behdrden weiterzugeben.

32.5. Ein Widerruf der Zustimmung des Kunden zu einer der
fremdvergebenen  Aktivititen muss per Einschreiben mit
Rickschein an die Bank erfolgen und hat automatisch die
Kindigung der Kontobeziehung und/oder gegebenenfalls des
betreffenden Produkts oder der betreffenden Dienstleistung mit
Wirkung ab dem Tag des Eingangs des betreffenden Schreibens bei
der Bank zur Folge.

Von einem Ende der Geschaftsbeziehung bleibt das Recht der Bank
unberthrt, die den betreffenden Dienstleistern zu den vorstehend
genannten Zwecken Ubermittelten Informationen aufzubewahren,
solange die in den Verfahrensregeln der Bank und/oder
anwendbaren Gesetzen vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten
dies vorsehen und sofern dies erforderlich ist, damit die Bank ihre
rechtlichen und/oder  regulatorischen  Pflichten  erfillen,
Beschwerden und/oder Streitigkeiten bearbeiten, ihre Interessen
wahren oder Anspriche geltend machen und/oder Aufforderungen
von Behérden nachkommen kann.

33. BEENDIGUNG DER GESCHAFTSBEZIEHUNG ZWISCHEN
DER BANK UND DEM KUNDEN

33.1. Sofern in einer besonderen Vereinbarung zwischen der Bank
und dem Kunden nichts anderes bestimmt wurde, kdnnen beide
Parteien die gegenseitige Geschéftsbeziehung jederzeit ohne
Angabe von Grunden beenden.

33.2. Erbringt die Bank Zahlungsdienste fir einen Verbraucher,
belduft sich die Kindigungsfrist auf 2 (zwei) Monate.

333. Die Bank ist in jedem Fall berechtigt, die
Geschaftsverbindung mit sofortiger Wirkung und ohne vorherige
Ankindigung ganz oder teilweise zu beenden, wenn sie feststellt,
dass die Zahlungsfahigkeit des Kunden in Frage gestellt ist, dass
die eingerdumten Sicherheiten nicht ausreichen oder dass die
geforderten Sicherheiten nicht eingerdumt worden sind, oder wenn
sie feststellt, dass eine Fortfihrung der Geschéftsbeziehung zu
dem Kunden ihre Haftung begrinden kénnte oder die Geschéfte
ihres Kunden gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten
verstofen. In diesem Fall verlieren alle im Zusammenhang mit den
Verbindlichkeiten des Kunden vereinbarten Fristen ihre Gultigkeit
und es gelten die Bestimmungen der vorstehenden Artikel 19 bis
22.

34. ERFOLLUNGSORTFRVERBINDLICHKEITEN

Sofern nichts anderes vereinbart wird, gilt der Sitz der Bank als
Erfullungsort fur die Verpflichtungen der Bank gegeniber dem
Kunden und diejenigen des Kunden gegenUber der Bank.

35. BESCHWERDEN UND KONTAKTPERSONEN

35.1 Beschwerden kénnen kostenfrei an folgende Adresse gesendet
werden:

BGL BNP PARIBAS Société Anonyme
Abteilung ,Quality Management”
60, avenue J.F. Kennedy

L-2951 Luxemburg

35.2 Nahere Informationen zum Umgang mit Beschwerden,
einschlieBlich unserer Richtlinien fir das
Beschwerdemanagement, erhalten Sie auf der Website bgl.lu unter
,Offizielle Dokumente der Bank”, ,Ihre Beschwerde”. Die Bank stellt
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diese Informationen dem Kunden auf Anfrage oder bei Bestatigung
einer Kundenbeschwerde zur Verfigung.

35.3 Bei Unstimmigkeiten mit der Bank kann der Kunde eine
Beschwerde bei der Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) mit der Anschrift 283 route d'Arlon, L-1150
Luxembourg, einreichen.

354 Bei Fragen oder Wunschen, bei denen es sich nicht um
Beschwerden handelt, kénnen sich Kunden an ihren gewohnten
Ansprechpartner oder den Kundenservice der Bank gemal den auf
der Website www.bgl.lu angegebenen Modalitaten wenden.
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36. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARESRECHT

Sofern nicht ausdricklich etwas anderes vereinbart wurde,
unterliegen die Geschaftsbeziehungen zwischen der Bank und dem
Kunden luxemburgischem Recht. Im Falle von Streitigkeiten
zwischen dem Kunden und der Bank sind allein die Gerichte des
GroRherzogtums Luxemburg zustdndig. Die Bank kann den
Streitfall jedoch vor jedwedes andere Gericht bringen, das
normalerweise im Hinblick auf den Kunden zusténdig gewesen
ware, wenn der Gerichtsstand nicht wie vorstehend gewahlt
worden ware.
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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

ANHANG 1- Vertrieb von Versicherungsprodukten -
(s. Artikel 12 der allgemeinen geschaftshedingungen)

In diesem Anhang wird jede Person, die die Dienstleistungen der
Bank im Rahmen von deren Vertrieb von Versicherungsprodukten
in Anspruch nimmt (insbesondere jeder Versicherungsnehmer oder
Teilhaber eines Versicherungsvertrags) als ,Antragsteller” und ihre
entsprechende Geschaftsbeziehung als ,Versicherungsverhaltnis”
bezeichnet.

1. DERVERSICHERUNGSVERMITTLER

Die Bank ist fur den Versicherungsvertrieb zugelassen und ist im
Register der Vertreiber (Angaben nachprifbar auf der Website
www.caa.lu) unter der Zulassungsnummer 1996AC001 als
Versicherungsagentur eingetragen.

Im  Rahmen ihrer  Versicherungsvertriebstatigkeiten  als
Versicherungsagentur wird die Bank vom Commissariat aux
Assurances (CAA) beaufsichtigt.

Die Bank ist eine Versicherungsagentur des luxemburgischen
Versicherungsunternehmens CARDIF LUX VIE (nachstehend die
Jversicherungsgesellschaft”).

Eine Versicherungsagentur ist eine juristische Person, die eine
Tatigkeit in der Versicherungsvermittlung im Namen und fir
Rechnung eines oder mehrerer Versicherungsunternehmen ausibt,
falls die Versicherungsprodukte nicht im Wettbewerb zueinander
stehen, und die unter uneingeschrankter Haftung dieser
Versicherungsunternehmen handelt, deren Beauftragte sie ist.

Zu diesem Zweck bietet sie Dienstleistungen an, die darin bestehen,
Beratung  Uber  Versicherungsprodukte  zu  erbringen,
Versicherungsprodukte anzubieten oder andere Vorarbeiten zu
deren Abschluss durchzufihren, deren Abschluss zu unterstitzen
oder, vor allem im Schadensfall, zu deren Verwaltung und
Ausfuhrung beizutragen.

Die Bank kann allgemein Bankdienstleistungen,
Depotbankdienstleistungen und Vermogensverwaltungs
dienstleistungen  fir  Versicherungsunternehmen  wie die
Versicherungsgesellschaft erbringen. Bei diesen Tatigkeiten
unterliegt die Bank der Aufsicht der luxemburgischen
Finanzaufsichtsbehérde Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

2. ARTDER VERTRIEBENEN VERSICHERUNGSPRODUKTE

Die Bank vertreibt allgemein Versicherungsprodukte der
Lebensversicherungssparte der Versicherungsgesellschaft
(Todesfallversicherungen, gemischte Lebensversicherungen, Spar-
oder  Rentenversicherungen,  Vorsorgeversicherungen  oder
fondsgebundene Lebensversicherungen).

Ein solcher Vertrieb kann individuelle Versicherungsprodukte (der
Antragsteller schlielt den Versicherungsvertrag direkt mit der
Versicherungsgesellschaft ab) oder
Gruppenversicherungsprodukte (der Antragsteller tritt einem von
der Bank mit der Versicherungsgesellschaft abgeschlossenen
Gruppenversicherungsvertrag bei) betreffen.

Die Bank entwickelt keine Versicherungsprodukte der
Versicherungsgesellschaft und ist nicht an deren Entwicklung
beteiligt.

Die Merkmale, Bedingungen und Ausschlisse der vertriebenen
Versicherungsprodukte sind in den allgemeinen
geschéftsbedingungen und gegebenenfalls im
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Basisinformationsblatt (,BiB” oder ,KID") oder im Informationsblatt
des jeweiligen Versicherungsprodukts angegeben.

Dieser Anhang gilt sowohl fur individuelle Versicherungsprodukte
als auch fur Gruppenversicherungsprodukte, die von der Bank
vertrieben werden.

3. DATEN DES ANTRAGSTELLERS

3.1 Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natirliche Person beziehen.

Im Rahmen ihrer Geschaftsbeziehung mit dem Antragsteller
Ubernimmt die Bank die Rolle des fir die Verarbeitung
Verantwortlichen und verarbeitet die personenbezogenen Daten
gemall ihrer ,Datenschutzerklarung”, die auf der Website
www.bgl.lu verfugbar ist und laufend aktualisiert wird.

Im Rahmen ihrer Geschéaftsbeziehung mit der
Versicherungsgesellschaft Ubernimmt die Bank die Rolle des
Subunternehmers im Sinne der DSGVO und verarbeitet die
personenbezogenen Daten des Antragstellers im Auftrag der
Versicherungsgesellschaft.

Die Dauer der Aufbewahrung der personenbezogenen Daten durch
die Bank richtet sich nach den in Luxemburg geltenden
gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen.

3.2 Daten des Antragstellers

Die Bestimmungen des Artikels ,DATEN DES KUNDEN" der
allgemeinen geschaftsbedingungen gelten in vollem Umfang.

Der Antragsteller verpflichtet sich, der Bank oder dem von ihr
gemall dem Artikel ,FREMDVERGABE” der Allgemeinen
Geschaftsbedingungen bestimmten Dienstleister alle im Rahmen
ihres Versicherungsverhaltnisses erforderlichen Unterlagen und
Informationen zur Verfugung zu stellen.

Der Antragsteller verpflichtet sich, die Bank oder den von ihr
bestimmten Dienstleister unverziglich Uber jedwede Anderung der
erhobenen Daten zu informieren und der Bank auf Anfrage alle
weiteren Informationen und Dokumente jeglicher Art zur Verfigung
zu stellen, die die Bank im Rahmen des Versicherungsverhaltnisses
als nitzlich erachtet und/oder die aufgrund der gesetzlichen oder
regulatorischen Bestimmungen erforderlich sind.

Wenn sich der Antragsteller weigert, diese Daten und
Informationen gegeniber der Bank oder dem von ihr bestimmten
Dienstleister offenzulegen, oder ihr die Nutzung technischer,
insbesondere EDV-technischer Verarbeitungsmethoden untersagt,
kann dies den Eintritt in das Versicherungsverhaltnisses behindern
oder von der Bank als Kindigung des Versicherungsverhaltnisses
auf Betreiben des Antragstellers betrachtet werden.

3.3 Austausch mit der Versicherungsgesellschaft

Um die rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zu erfullen,
aber auch, um eine Uberwachung des Versicherungsverhaltnisses
durch die Bank und/oder die Versicherungsgesellschaft zu
ermoglichen, missen die in der vom Antragsteller unterzeichneten
Dokumentation geforderten und/oder bereitgestellten Daten
laufend aktualisiert werden. Daher wird der Antragsteller Uber den
gegenseitigen  Austausch der Daten, Informationen oder
Dokumente, auch vertraulicher Art, die er der Bank oder der
Versicherungsgesellschaft ubermittelt hat oder die sich in deren
Besitz befinden, zwischen der Bank und der
Versicherungsgesellschaft —informiert und stimmt diesem
uneingeschrankt zu, um eine derartige Aktualisierung der sein
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Versicherungsverhdltnis betreffenden Angaben zu erméglichen.

Ein Antragsteller, der der Bank personenbezogene Daten Uber
andere natUrliche Personen (z. B. Familienangehorige, Verwandte,

Bevollmachtigte, Vertretungsberechtigte, Mitarbeiter,
Anteilsinhaber von Gesellschaften, FUhrungskréafte,
Verwaltungsratsmitglieder, den Versicherungsnehmer,

Versicherte, Begunstigte des Versicherungsvertrags oder
wirtschaftliche Eigentimer) mitteilt, verpflichtet sich, diese
Personen Uber die Verarbeitung und den Austausch ihrer
personenbezogenen Daten durch die Bank und Uber den
Datenschutzhinweis sowie alle Aktualisierungen dieses Hinweises
zu informieren und gegebenenfalls die Zustimmung dieser
natUrlichen Personen zur Verarbeitung und den Austausch ihrer
personenbezogenen Daten durch die Bank einzuholen.

4. BERATUNG

Beim Vertrieb von Versicherungsprodukten erbringt die Bank die
von den  geltenden  Rechtsvorschriften  vorgesehenen
Beratungsleistungen erbringen, sofern der Antragsteller nicht
vorher ausdricklich darauf verzichtet hat.

Dazu muss die Bank vorab die Anforderungen und Bedirfnisse des
Antragstellers ermitteln kénnen, insbesondere im Hinblick auf
seine personliche Situation, seinen Familienstand und seine
Vermégenslage, seine Kenntnisse und seine Erfahrung im
Finanzbereich, aber auch im Hinblick auf seine Erwartungen und
seine Winsche in Bezug auf das geplante Geschéft und seine
nachhaltigkeitsbezogenen Préferenzen. Es obliegt daher dem
Antragsteller, ihr alle geforderten Informationen vollstandig, klar,
wahrheitsgemaf und erschopfend zur Verfigung zu stellen und sie
anschlieRend Uber alle wesentlichen Anderungen zu informieren.

Die Bank stitzt ihre Beratung und jegliche Empfehlung auf eine
personalisierte und unvoreingenommene Analyse. Es wird jedoch
darauf hingewiesen, dass die Bank aufgrund der Tatsache, dass sie
eine Versicherungsagentur der Versicherungsgesellschaft ist, nur
die  von  der  Versicherungsgesellschaft — angebotenen
Versicherungsprodukte berucksichtigen und empfehlen kann.

Die Bank beabsichtigt nicht, einem Antragsteller eine regelmaRige
Bewertung der Angemessenheit des von diesem gewéhlten IBIP
(insurance based investment product) zur Verfigung zu stellen,
sofern dies mit dem Antragsteller nicht ausdricklich in einer
besonderen Vereinbarung vereinbart wurde und der Antragsteller
die damit verbundenen Gebuhren und Kosten tragt.

5. VERGUTUNGSRICHTLINIEN

Die Bank in ihrer Eigenschaft als Versicherungsagentur wird von
der Versicherungsgesellschaft, die sie vertritt, Uber Gebuhren
vergutet, die in den Versicherungspramien oder in den von der
Versicherungsgesellschaft erhobenen Gebihren oder in den von
der Versicherungsgesellschaft gezahlten Vertriebsprovisionen
enthalten sind.

AuRer in vorher mit einem Antragsteller vereinbarten Sonderféllen
wird im Rahmen des Vertriebs von Versicherungsprodukten kein
Honorar direkt vom Antragsteller erhoben.

Die Bank kann dariber hinaus von der Versicherungsgesellschaft
fur andere Dienstleistungen oder Aufgaben, die sie fur sie erbringt
bzw. ausfiuhrt (Depotbank, Finanzverwaltung, Fremdvergabe von
operativen Téatigkeiten usw.), andere Vergitungen erhalten oder
von der Versicherungsgesellschaft Provisionen erhalten,
insbesondere in Bezug auf Anlageprodukte wie Fondsanteile.

Die Bank stellt sicher, dass die fir den Vertrieb von
Versicherungsprodukten zustdndigen Mitarbeiter nicht in einer
Weise Anreize erhalten oder vergitet oder bewertet werden, die
ihrer Pflicht entgegensteht, bestmdglich im Interesse der
Antragsteller zu handeln.
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6. INTERESSENKONFLIKTE

Die Bestimmungen des Artikels ,INTERESSENKONFLIKTE” der
allgemeinen geschaftsbedingungen gelten in vollem Umfang.

7. EINSCHRANKUNG DER BANKHAFTUNG

Sofern in diesem Anhang nicht ausdricklich etwas anderes
angegeben ist, handelt es sich bei den Pflichten der Bank im
Rahmen des Vertriebs von Versicherungsprodukten —um
Mittelverpflichtungen, und dies insbesondere in Bezug auf
Beratung oder Empfehlungen, die der Antragsteller eventuell
erhalten hat.

Die Bank kann in keinem Fall fur Versicherungsprodukte der
Versicherungsgesellschaft oder die von dieser durchgefuhrten
Verarbeitungen oder Prozesse haftbar gemacht werden.

Im Allgemeinen haftet die Bank im Rahmen der Geschaftsbeziehung
zwischen ihr und dem Antragsteller nur bei grobem Verschulden,
wie im Artikel ,EINSCHRANKUNG DER BANKHAFTUNG” der
allgemeinen geschaftsbedingungen vorgesehen.

8. BESCHWERDEN

Bei Beschwerden beziglich der Ausfiuhrung der Aufgaben als
Versicherungsagentur gelten die Bestimmungen des Artikels
,BESCHWERDEN UND KONTAKTPERSONEN” der allgemeinen
geschaftsbedingungen in vollem Umfang. Im Falle einer unldsbaren
Meinungsverschiedenheit mit der Bank kann der Antragsteller
jedoch beim Commissariat aux Assurances mit Sitz in 11, rue Robert
Stumper, L-2557 Luxemburg oder Uber dessen Website
(www.caa.lu) Beschwerde einlegen.

In jedem Fall ist die Bank berechtigt, sich mit der
Versicherungsgesellschaft Uber eine von einem Antragsteller
erhaltene Beschwerde oder Mitteilung auszutauschen.

9. KOMMUNIKATION

Die Bestimmungen des Artikels ,KORRESPONDENZ UND
KOMMUNIKATION” und des Artikels ,AUFZEICHNUNG VON
TELEFONGESPRACHEN, ELEKTRONISCHEN MITTEILUNGEN UND
PERSONLICHEN GESPRACHEN" der allgemeinen
geschaftsbedingungen gelten in vollem Umfang.

10. STEUERLICHE VERPFLICHTUNGEN DES ANTRAGSTELLERS

Der Antragsteller bestatigt, dass er alle steuerlichen, rechtlichen
und gesetzlichen Vorschriften beachtet, denen er aufgrund seiner
Staatsangehorigkeit oder seines Wohnsitzes unterliegt. Die Bank
Ubernimmt keine Haftung, wenn der Antragsteller diese nicht
einhalt. Die Bank nimmt die gemal den internationalen Abkommen
und/oder geltenden Rechtsvorschriften erforderlichen
Uberprifungen vor und behalt sich insbesondere das Recht vor,
beim Antragsteller eine Erkldrung zur Steuerkonformitat
einzufordern. Es obliegt dem Antragsteller, von der Bank oder der
Versicherungsgesellschaft die Dokumente anzufordern, die er zur
Einhaltung seiner steuerlichen Verpflichtungen benétigt.

1. FREMDVERGABE

Die Bank in ihrer Eigenschaft als Versicherungsagentur kann sich
veranlasst sehen, bestimmte Aufgaben, Tétigkeiten oder
Dienstleistungen fUr alle oder bestimmte Kunden vollstandig oder
teilweise im Unterauftrag an Konzerngesellschaften der BNP
Paribas-Gruppe, Dienstleister oder Drittanbieter (nachfolgend die
,Dienstleister”) zu vergeben, die nicht zwingend einer Regulierung
unterliegen missen und ihren Sitz in Luxemburg oder im Ausland,
innerhalb oder auRerhalb der Européischen Union haben kdnnen,
um in der Lage zu sein, dem Antragsteller Dienstleistungen von
hoher Qualitat, die Einhaltung von Bestimmungen und Vorschriften
und den Vorteil von technischen Ressourcen von qualifizierten
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Spezialisten garantieren zu konnen.

Die Bestimmungen des Artikels ,FREMDVERGABE" der allgemeinen
geschéftsbedingungen gelten in vollem Umfang.

For die Aktivitaiten, die im Unterauftrag an nicht der
luxemburgischen Aufsicht unterliegende Dienstleister vergeben
werden, und die eine Ubermittlung von Informationen erfordern,
sei der Antragsteller auf die ,Zusammenfassung der
fremdvergebenen Aktivitdten” in Anhang 2 zu diesem Dokument
verwiesen, in der detaillierte Informationen (Uber die
fremdvergebenen  Aktivitditen,  die  jeweils  betroffenen
Kundengruppen, die Art der Gbermittelten Informationen und den
Standort der Unterauftragnehmer enthalten sind. Dieser Anhang
ist integraler Bestandteil der Allgemeinen Geschéftsbedingungen
der Bank.

Hiermit nimmt der Antragsteller zur Kenntnis, dass die Bank in
Ubereinstimmung mit den fir sie geltenden regulatorischen
Anforderungen im Rahmen der fremdvergebenen Aktivitdten, die in
der Zusammenfassung der fremdvergebenen Aktivitaten in Anhang
2 aufgefuhrt sind, Dienstleister in Anspruch nimmt sowie damit im
Zusammenhang stehende Informationen weitergibt und offenlegt,
und er ermdchtigt die Bank ausdricklich hierzu.

Der Antragsteller bestdtigt hiermit ausdricklich, dass er alle
Personen, deren Informationen von der Bank im Rahmen seines
Versicherungsverhdltnisses mit der Bank verarbeitet werden
kénnten  (wie  wirtschaftliche Eigentimer, Anteilsinhaber,
Fohrungskrafte, Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter,
Kontaktpersonen, Beauftragte, Dienstleister, Bevollmachtigte
und/oder andere Vertreter, der Versicherte, der Beginstigte des
Versicherungsvertrags etc.), ordnungsgemaR dber die Existenz und
den Inhalt des vorliegenden Artikels sowie Uber die von dem
Antragsteller erteilte Ermachtigung und Anweisung zur Weitergabe
von Informationen zu diesen Personen im Rahmen der genannten
fremdvergebenen Aktivitdten in Kenntnis gesetzt hat. Ebenso
bestatigt der Antragsteller, gegebenenfalls das Einverstdndnis
dieser Personen zur Weitergabe der sie betreffenden Informationen
eingeholt zu haben.

Hiermit bestatigt der Antragsteller, dass er mit der Ermachtigung
der Bank, im Rahmen von fremdvergebenen Aktivitaten
Dienstleister in Anspruch zu nehmen, zur Kenntnis nimmt und
einwilligt, dass

- die Dienstleister nicht in allen Fallen Lluxemburgischen
Geheimhaltungspflichten unterliegen,

- die fir sie geltenden Geheimhaltungspflichten in diesem Fall
nicht unbedingt den Standards luxemburgischer
Geheimhaltungsbestimmungen entsprechen,

- sie unter bestimmten Umstanden ungeachtet bestehender
Vertraulichkeitsvereinbarungen rechtlich verpflichtet sein kénnten,
Informationen an Dritte oder Behdrden weiterzugeben.

Eine Verweigerung oder ein Widerruf der Zustimmung des
Antragstellers zu einer der fremdvergebenen Aktivitdten muss per
Einschreiben mit Rickschein an die Bank erfolgen und kann mit
Wirkung ab dem Tag des Eingangs des betreffenden Schreibens bei
der Bank die Auflosung des Versicherungsverhaltnisses mit der
Bank zur Folge haben und/oder als formliche Aufforderung des
Antragstellers zum Verzicht auf den Beitritt zu einem
Gruppenversicherungsvertrag, der von der Bank vertrieben wird,
betrachtet werden.

Von einem Ende der Geschéaftsbeziehung bleibt das Recht der Bank
unberthrt, die den betreffenden Dienstleistern zu den vorstehend
genannten Zwecken Ubermittelten Informationen aufzubewahren,
solange die in den Verfahrensregeln der Bank und/oder
anwendbaren Gesetzen vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten
dies vorsehen und sofern dies erforderlich ist, damit die Bank ihre
rechtlichen und/oder  regulatorischen  Pflichten  erfillen,
Beschwerden und/oder Streitigkeiten bearbeiten, ihre Interessen
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wahren oder Anspriche geltend machen und/oder Aufforderungen
von Behérden nachkommen kann.

12. INFORMATIONSBLATT

Die Bank héalt fur den Antragsteller ein Informationsblatt Uber ihre
Vertriebstatigkeit fur Versicherungsprodukte und ihre Eigenschaft
als Versicherungsagentur bereit, das die Bestimmungen dieses
Dokuments erganzt und bestimmte Punkte und/oder Angaben zu
dieser Tatigkeit/Eigenschaft ndher erldutert.

Diese Informationen sind jederzeit auf der Website der Bank
(www.bgl.lu) verfigbar und kénnen auf Betreiben der Bank
geandert werden.

13. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

Vorbehaltlich  zwingender Rechtsbestimmungen gelten die
Bestimmungen des Artikels ,Gerichtsstand und anwendbares
Recht” der allgemeinen geschaftsbedingungen in vollem Umfang.

14. ALLGEMEINE/DETAILLIERTE INFORMATIONEN IN BEZUG
AUF IN ANSPRUCH GENOMMENE PRODUKTE

Die Bank kann Uber ihre Online-Banking-Plattformen (gesicherte
Websites und Anwendungen (,Web Banking”)) Auskunft Uber die
Existenz der vom Antragsteller abgeschlossenen
Versicherungsprodukte geben.

Ferner kann die Bank dem Antragsteller Uber das Web Banking
einen Dienst anbieten, Uber den er Zugang zu bestimmten
ausfihrlichen  Finanzinformationen erhalt, die von der
Versicherungsgesellschaft stammen und sich auf
Versicherungsprodukte beziehen, die der Antragsteller bei der
Versicherungsgesellschaft in Anspruch nimmt und die von der Bank
verwaltet werden.

In diesem Fall erfordert jede angeforderte Konsolidierung der
Finanzdaten eines Lebensversicherungsvertrags Uber das
Web Banking, die fur einen Antragsteller optional ist, das Bestehen
eines Bankkontos auf den Namen des Antragstellers sowie die
Nutzung der Betriebs- und IT-Systeme der Bank; diese
Konsolidierung fliet somit in das Versicherungsverhaltnis und die
Geschaftsbeziehung mit der Bank ein und unterliegt den
Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Jeder (optionale) Antrag des Antragstellers auf Erhalt und
Konsolidierung der Finanzdaten eines glltigen
Lebensversicherungsvertrags bei der Versicherungsgesellschaft
wird gemall den von der Bank festgelegten Bedingungen und
Modalitdten bearbeitet.

Im Falle eines Antrags, der uber das Web Banking durch digitales
Ankreuzen dieser Option oder auf elektronische Anfrage erfolgt,
bestatigt der Antragsteller durch die Annahme der Allgemeinen
Geschaftsbedingungen, dass er anerkennt, dass diese Art der
Beantragung bei der Bank einer herkdmmlichen, handschriftlich
unterschriebenen Antragstellung gleichwertig ist, die gleiche
Wirkung hat und in vollem Umfang rechtswirksam ist. Er bestatigt
der Bank, dass sie sich auf diesen auf elektronischem Weg erfolgten
Antrag gegeniber Dritten und insbesondere gegenuber der
Versicherungsgesellschaft berufen kann, um als formell
Ermachtigte die von ihm angeforderten und zur Durchfihrung der
Konsolidierung im Web Banking notwendigen Informationen und
Finanzdaten in seinem Namen einzuholen. Die Bank ist jederzeit
berechtigt, diese Anweisung vom Antragsteller formell bestdtigen
zu lassen.

Die Bank Ubernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fur die
Vollstandigkeit, RechtmaRigkeit und Richtigkeit der auf Anweisung
des Antragstellers bei der Versicherungsgesellschaft eingeholten
Informationen.
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Der Antragsteller erkennt an, akzeptiert und bestdtigt, dass seine
Entscheidung, die Bank zu  ermdchtigen, bei  der
Versicherungsgesellschaft die Informationen und Finanzdaten
seines Versicherungsvertrags einzuholen, dazu fuhrt, dass dieser
gegeniber das Bestehen einer Geschéftsbeziehung mit der Bank
offengelegt wird. In diesem Zusammenhang befreit er die Bank von
der Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses.

Alle von der Bank eingeholten Finanzdaten entstammen den
Systemen und Datenbanken der Versicherungsgesellschaft und
wurden von der Bank weder verandert noch aufbereitet.

Nur die von der Versicherungsgesellschaft stammenden und in
ihrem IT-System / auf ihrer Website enthaltenen Daten, fir die der
Antragsteller in seiner Eigenschaft als Versicherungsnehmer dber
einen gesicherten personlichen Zugang verfugt, gelten als offiziell,
aktuell und von der Versicherungsgesellschaft ihm und Dritten
gegeniber bestatigt.

Die Bank kann vom Antragsteller nicht dafir haftbar gemacht
werden, dass seine Positionen bei der Versicherungsgesellschaft
nicht tbernommen oder aktualisiert werden, sofern dies durch IT-
Probleme bedingt ist, auf die die Bank keinen Einfluss hat, oder
dadurch, dass die Versicherungsgesellschaft diese Daten nicht
bereitstellt.
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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

ANHANG 2

Zusammenfassung der fremdvergebenen Aktivititen
(S. Artikel 32 der Allgemeinen Geschaftshedingungen)

Bereich

IT-Sicherheit

IT-Sicherheit

IT-Sicherheit -
Betrugsbekampfung.
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Beschreibung der Dienstleistung

Verwaltung der Sicherheit der IT-Systeme,
insbesondere Erkennung und Bewaltigung von
Sicherheitsvorfallen.

Schutz  in Form  der  Filterung  des
Internetverkehrs, um die Sicherheit der IT-
Infrastrukturen der Bank zu gewahrleisten.

Loésung zur Sicherung der Verbindungen zu
unseren Web-Anwendungen und mobilen Apps
anhand der Bewertung des Risikoniveaus des
Gerats, das die Verbindung herstellt, und des
Vergleichs mit einer weltweiten Datenbank
digitaler Verbindungen.

Art der Ubermittelten Informationen

Bei den betroffenen Informationen handelt es sich um
technische Daten, die Teil der System-Logs und des
Internetverkehrs (der die IP-Adressen von Nutzern
enthalt) sind, sowie die im Internetverkehr
enthaltenen eingehenden und ausgehenden Daten
(insbesondere Identifikationsdaten, Bank- und
Finanzdaten, Transaktionsdaten und
Versicherungsdaten).

Betroffen sind im Internetverkehr enthaltene Daten,
insbesondere die IP-Adressen der Nutzer.

Bei den betreffenden Informationen handelt es sich
um technische Daten zur Umgebung des Nutzers, der
sich mit den Web-Anwendungen und mobilen Apps
verbindet (Gerat, Browser, IP-Adresse, Sitzungsdaten
USW.).
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Standort des/der
Dienstleister(s)

Konzerngesellschaften der
BNP Paribas-Gruppe mit
Sitz in Frankreich und
Portugal

Dienstleister mit Sitz in
Frankreich,der die
Aufgaben an ein
spezialisiertes
Unternehmen mit welt-
weitem,  engmaschigem
Netzwerk vergibt.

Anbieter mit Sitz in der
Europdischen Union.

Betroffene Kunden* (nach
Geschaftsbereichen der Bank)

Alle Kunden

Alle Kunden

Alle Kunden, die die Web-
Anwendungen und mobilen Apps
nutzen
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Bereich
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Beschreibung der Dienstleistung

Bereitstellung und Verwaltung der
Arbeitsumgebungen der Mitarbeiter und anderen
Dienstleister der Bank, darunter Workstations,
Tools fur die Zusammenarbeit und Systeme zur
Dokumentenspeicherung.

Bereitstellung und Verwaltung der IT-
Infrastruktur und Durchfuhrung operativer IT-
oder Wartungsaufgaben, unter anderem fir
Cloud-IT-Systeme.

Bereitstellung von Anwendungen Uber eine
gesicherte IT-Infrastruktur und Erbringung von
Wartungs- und Support-Dienstleistungen fir
diese Anwendungen.

Art der Ubermittelten Informationen

Betroffen sind samtliche Daten zur Feststellung der
Identitat* des Kunden (einschlieBlich der Identitat
jeder an einer Geschaftsbeziehung beteiligten Person
sowie jedes wirtschaftlichen Eigentimers), Bank und
Finanzdaten, Vermogensdaten sowie Versicherungs
und Transaktionsdaten.

Betroffen sind samtliche Daten im Besitz der Bank,
wie insbesondere die Daten zur Feststellung der
Identitat des Kunden (einschliefilich der Identitat
jeder an einer Geschaftsbeziehung beteiligten
Person sowie jedes wirtschaftlichen Eigentimers),
Bank-, Vermogens-, Finanz- und Transaktionsdaten
sowie Versicherungsdaten.

Betroffen sind samtliche Daten zur Feststellung der
Identitdt des Kunden (einschlieBlich der Identitat
jeder an einer Geschéftsbeziehung beteiligten
Person sowie jedes wirtschaftlichen Eigentimers),
Bank-, Finanz-, Vermogens- und Transaktionsdaten
sowie Versicherungsdaten.
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Standort des/der
Dienstleister(s)

Konzerngesellschaften der
BNP Paribas-Gruppe  mit
Sitz in  Frankreich und
externer Dienstleister fir
die  Bereitstellung  von
Cloud-Losungen, in denen
die betroffenen Daten in
Deutschland,  Frankreich
und Irland gespeichert
sind

Konzerngesellschaftender
BNP Paribas-Gruppe mit
Sitz in Frankreich und
Rumanien

Konzerngesellschaften

der BNP Paribas-Gruppe
mit Sitz in Frankreich,
Indien, den Vereinigten

Staaten, Portugal,
Spanien, der Schweiz,
dem Vereinigten
Kénigreich, Belgien,

Singapur, Kanada, Hong
Kong und Rumanien

Betroffene Kunden* (nach

Geschaftsbereichen der Bank)

Alle Kunden

Alle Kunden
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KYC

(Know Your Customer)
Legitimationsprifung

Durchfuhrung der erforderlichen Kontrollen
und Uberprifungen, insbesondere zur
Feststellung der Identitdt der Kunden
(einschlieRlich der Identitat jeder an einer
Geschéftsbeziehung beteiligten Person sowie
jedes wirtschaftlichen Eigentimers) sowie
zur Bekdmpfung von Geldwésche und
Terrorismusfinanzierung sowohl bei der
Kontoeréffnung als auch wahrend der
gesamten Bestandsdauer von Konten oder
Geschéftsbeziehungen.

Betroffen sind samtliche Daten zur Feststellung der
Identitat des Kunden (einschlielich der Identitat
jeder an einer Geschéftsbeziehung beteiligten
Person sowie jedes wirtschaftlichen Eigentimers)
und generell sdmtliche bei der Kontoeréffnung oder
im Anschluss daran angegebene Daten, die
Aufschluss  Uber den Kunden und Uber die
Mittelherkunft geben, sowie samtliche Angaben, die
der Bank bei jeder Transaktion, die Uber die bei ihr
erffneten Konten getdtigt wird, Ubermittelt

werden, sowie Versicherungsdaten.

Konzerngesellschaft der
BNP Paribas-Gruppe mit
Sitz in Portugal.
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Bereich

KYC

(Know Your Customer)
Legitimationsprifung

Middle and Back-Offices

Zugehorige IT-Dienstleistungen

Suche nach Negativ-
Informationen

Ref. GTC-BGL_DE Januar 2026

BNP PARIBAS

Beschreibung der Dienstleistung

Bereitstellung einer IT-Plattform fur die
Verwaltung, Aktualisierung und den Austausch
von KYC-Daten zwischen den Unternehmen der
BNP Paribas-Gruppe bei Firmenkunden
(Corporate Banking) und institutionellen Kunden,
die  Geschdftsbeziehungen  mit  mehreren
Unternehmen der BNP Paribas-Gruppe haben.

Gewdhrleistung  der  Uberwachung  und
Durchfthrung  der  Verwahrungs- und
Verwaltungsaktivitdten im Zusammenhang mit
Finanzinstrumenten vonseiten der
Verwahrstellen. Gewahrleistung der
Uberwachung und Durchfuhrung von Geschéaften
mit Finanzinstrumenten.

Gewabhrleistung der Erstellung von gesetzlich

vorgeschriebenen Berichten und
Finanzberichten.  Gewahrleistung  diverser
Administrationsaufgaben  im  Rahmen der
Vereinnahmung und  RUckerstattung  von

Honoraren, Provisionen oder anderen nicht

geldwerten Vorteilen

Sicherstellung des Hostings, der in die vorstehend
genannten operativen Aufgaben eingebundenen
Infrastrukturen und Anwendungen.

Suche nach Negativ-Informationen Uber Kunden
basierend  auf  offentlich zugénglichen
Informationen, die in der Presse verbreitet
werden, zur Einhaltung der gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Bekdmpfung von
Geldwasche und der Terrorismusfinanzierung

Art der Ubermittelten Informationen

Betroffen sind Daten zur Feststellung der Identitat von
Firmenkunden (juristische Personen ), zu Personen
(natirliche und/oder juristische Personen), die in
Verbindung mit diesen Kunden stehen (z. B.
wirtschaftliche Eigentumer, Aktionare,
Verwaltungsratsmitglieder, Bevollmdchtigte,
Vertretungsberechtigte), samtliche Informationen, die
gemdl den geltenden  Rechtsvorschriften  zur
Bekampfung von Geldwasche und
Terrorismusfinanzierung erforderlich sind, sowie Uber
die Lénder der betreffenden Geschéftsbeziehungen
innerhalb der BNP Paribas-Gruppe.

Betroffen sind Daten zu Depots sowie zu Geschéften
mit Finanzinstrumenten und zu deren Verwahrung
sowie Daten zur Identitat des Kunden (einschlieBlich
der Identitatsdaten jeder an einer Geschéaftsbeziehung
beteiligten Person sowie jedes wirtschaftlichen
Eigentimers).

Betroffen sind folgende Informationen: Name des
Kunden (oder jeder an einer Geschdftsbeziehung
beteiligten Person bzw. jedes wirtschaftlichen
Eigentimers) und bestimmte Versicherungsdaten.
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Standort des/der
Dienstleister(s) Betroffene Kunden* (nach

Geschaftsbereichen der Bank)

Konzerngesellschaften

der BNP Paribas-Gruppe mit Sitz For Firmenkunden (Corporate

in  Frankreich, Portugal und : RSV
Indien. (technischer und  IT- Banking) und institutionelle Kunden
Support)

Konzerngesellschaften der
BNP Paribas-Gruppe mit Sitz in
Portugal, der Schweiz oder
Indien.

Alle Kunden

Alle Kunden der Bank

Dienstleister ~mit  Sitz im
Vereinigten Konigreich, der mit
in den USA wund Singapur
gehosteten Servern arbeitet

Konzerngesellschaften der
BNP Paribas-Gruppe mit Sitz in
Frankreich, Deutschland und
Indien (technischer IT-Support),
deren Dienstleister seinen Sitz
im Vereinigten Konigreich hat.



PEY BGL
BNP PARIBAS

.

Bereich

Zahlungen

Kredite

Ref. GTC-BGL_DE Januar 2026

Beschreibung der Dienstleistung

Bearbeitung von Zahlungen in Echtzeit,
Generierung von SWIFT-Nachrichten,
Ubermittlung von Zahlungen an das Clearing-
und Abwicklungssystem (CSM).

Uberwachung der ordnungsgeméafen
Ausfihrung und gegebenenfalls Intervention bei
den verschiedenen Intermediéren.

Prifung der Transaktionen im Hinblick auf die
Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher
Vorgaben.

Filterung von Zahlungsvorgangen mit Hilfe von
Tools zur Betrugserkennung.

Verarbeitung von Warnmeldungen der Tools zur
Betrugserkennung.

Training der Tools zur Betrugserkennung beziglich
Zahlungsdaten.

Uberwachung und Steuerung (i) bestimmter
Kredite und Markttransaktionen und (ii) der
Besicherung bestimmter Kredite.

Durchfuhrung von Modellierungs- und
Backtesting-Aktivitaten (Performance-Prifung) fir
die Kreditrisikomodelle der Bank

Art der Ubermittelten Informationen

Betroffen  sind  samtliche Daten aus den
Zahlungsanweisungen oder verschiedenen Feldern in
den Zahlungsmitteilungen oder -systemen, darunter
unter anderem: Angaben zur Identitat des Kunden,
seine Adresse, seine Kontonummer, Angaben zur
Identitat der Auftraggeber oder der
Zahlungsempfanger von Zahlungsvorgangen sowie
allgemein samtliche Angaben zu solchen Vorgangen.

Betroffen sind samtliche Daten aus den
Zahlungsanweisungen oder verschiedenen Feldern in
den Zahlungsmitteilungen oder -systemen, darunter
unter anderem: Angaben zur Identitat des Kunden,
seine Adresse, seine Kontonummer, Angaben zur
Identitdt, zum Land und zur Bank der Auftraggeber
und der Zahlungsempfanger von Zahlungsvorgangen
sowie allgemein sdmtliche Angaben zu solchen
Vorgéngen.

Betroffen sind Informationen zu samtlichen, im
Rahmen eines Kredits erhobenen Kundendaten, wie
beispielsweise personenbezogene, Bank-, Vermogens-,
Transaktions- und  Finanzdaten einschlief3lich
Garantien und Versicherungen, Sicherheitsleistungen
und Vermogen.

Betroffen sind Informationen zu samtlichen, im
Rahmen eines Kredits erhobenen Kundendaten, wie
beispielsweise personenbezogene, Bank-, Vermogens-,
Transaktions-  und  Finanzdaten einschlieBlich
Garantien und Versicherungen, Sicherheitsleistungen
und Vermogen.
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Betroffene Kunden* (nach
Geschaftsbereichen der Bank)

Standort
des/der Dienstleister(s)

Konzerngesellschaften der
BNP Paribas-Gruppe mit
Sitz in Frankreich, Belgien,
Portugal, Kanada und
Singapur.

Konzerngesellschaften der
BNP Paribas-Gruppe mit
Sitz in Frankreich und

Luxemburg. Alle Kunden

Konzerngesellschaft der
BNP Paribas-Gruppe mit
Sitz in Portugal.

Konzerngesellschaft der
BNP Paribas-Gruppe mit Sitz
in Spanien




BEY BGL
k.,

BNP PARIBAS

Vermogens-
verwaltungsmandat
(Discretionary Portfolio
Management, DPM) /

diskretiondre
Portfolioverwaltung

Umsetzung der
Portfolioverwalter.

Anlageentscheidungen  der

Betroffen sind Daten finanzieller Art: Kundennummer,
Kontonummer, Kontostand, Positionen in
Finanzinstrumenten

Hotline

Kunden-/Nutzerbetreuung fur bestimmte digitale
Losungen/Dienstleistungen.

Betroffen sind Informationen, die die Feststellung der
Identitdt des Nutzers/Kunden ermdglichen, der sich
zwecks Hilfestellung an die Kundenbetreuung wendet

Steuerreporting

Steuerreporting fur Kunden.

Betroffen sind Daten finanzieller Art: Kontonummer,
Kontostand, Positionen in  Finanzinstrumenten,
Transaktionen und Daten zur Feststellung der Identitat
des Kunden.

Konzerngesellschaft der BNP
Paribas-Gruppe mit Sitz in
Portugal

Kunden von

BGL BNP Paribas Banque Privée

und BNP Paribas Wealth
Management mit diskretionarem
Verwaltungsmandat.

Kunden von

BGL BNP Paribas Banque Privée
und BNP Paribas Wealth Management

Kunden des Retail Banking, von BGL
BNP Paribas Banque Privée

und BNP Paribas Wealth Management

Ref. GTC-BGL_DE Januar 2026
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Operatives
Controlling

Operative Aufgaben im Rahmen der
internen Kontrolle der Ausfohrung von
Bank-

/Wertpapierdienstleistungen und/oder
Finanztransaktionen

Betroffen sind folgende Informationen:
- Bank- und Finanzdaten;

- Daten zur Feststellung der Identitdt des Kunden
(einschlieBlich der Identitdt jeder an einer
Geschaftsbeziehung direkt oder indirekt beteiligten
Person sowie jedes wirtschaftlichen Eigentimers)
und generell samtliche bei der Kontoerdffnung oder
im Anschluss daran angegebene Daten, die
Aufschluss Uber den Kunden und Ober die
Mittelherkunft geben, sowie samtliche Angaben, die
der Bank bei jeder Transaktion, die Uber die bei ihr
eroffneten Konten getdtigt wird, Ubermittelt
werden;

Daten zu Depots sowie zu Geschidften mit
Finanzinstrumenten und zu deren Verwahrung;

Daten zu Zahlungen und Finanzstromen,
insbesondere  Daten aus den  Zahlungs-
anweisungen an die Bank oder verschiedenen
Feldern in den Zahlungsmitteilungen oder -
systemen, unter anderem Daten des Kunden,

Angaben zur ldentitat der Auftraggeber oder der

Zahlungsempfanger von Zahlungsvorgangen sowie
allgemein sdmtliche Angaben zu solchen Vorgangen

- Versicherungsdaten.

Konzerngesellschaft der
BNP Paribas-Gruppe Mit
Sitz in Portugal.

Alle Kunden
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Compliance-
Kontrolle

DurchfUhrung von standigen Kontrollaufgaben
der Compliance-Abteilung.

Durchfthrung von Kontrollen im Bereich
Compliance und Uberwachung der Compliance
der Instrumente zur Durchfthrung der
standigen Kontrollaufgaben der Bank.

Betroffen sind folgende Informationen:
- Bank- und Finanzdaten;

- Daten zur Feststellung der Identitdt des Kunden
(einschlieflich der Identitdt jeder an einer
Geschaftsbeziehung beteiligten Person sowie
jedes wirtschaftlichen Eigentimers),

- generell sdmtliche bei der Kontoerdffnung oder
im Anschluss daran angegebene Daten, die
Aufschluss Ober den Kunden und Uber die
Mittelherkunft geben, sowie samtliche Angaben,
die der Bank bei jeder Transaktion, die Uber die
bei ihr erdffneten Konten getdtigt wird,
Ubermittelt werden;

- Daten zu Depots sowie zu Geschiften mit
Finanzinstrumenten und zu deren Verwahrung;

- Daten zu Zahlungen und Finanzstromen,
insbesondere Daten aus den
Zahlungsanweisungen an die Bank oder
verschiedenen Feldern in den
Zahlungsmitteilungen oder -systemen, unter
anderem Daten des Kunden, Angaben zur
Identitat  der  Auftraggeber  oder  der
Zahlungsempfanger von  Zahlungsvorgangen
sowie allgemein samtliche Angaben zu solchen
Vorgangen.

- Versicherungsdaten.

Konzerngesellschaft der BNP
Paribas-Gruppe mit Sitz in
Portugal.

Alle Kunden
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Bekampfung von
Geldwasche und
Terrorismusfinanzier
ung / Internationale
Finanzsanktionen
und Embargos

BNP PARIBAS

Entsprechend  den  gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Pflichten im Bereich der
Bekampfung von Geldwasche und
Terrorismusfinanzierung sowie der Beachtung
von internationalen  Finanzsanktions- und
Embargolisten:

- Filterung von  Finanztransaktionen  und
Uberweisungen von Geldern sowie
Verarbeitung von Warnmeldungen auf der
Grundlage der offiziellen internationalen
Sanktionslisten, wie beispielsweise der Listen
der Europdischen Union, Frankreichs, der
Vereinigten Staaten, des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen oder einer anderen
zustandigen Behorde;

Fuhrung der Finanzsicherheitslisten; und
DurchfUhrung des Screenings der Kunden und
potenziellen Kunden anhand der o.g
internationalen Sanktionslisten, der Listen mit
politisch exponierten Personen, der lokal oder
auf Ebene der BNP Paribas-Gruppe gefihrten
internen Listen sowie anhand der Datenbanken
mit Presseartikeln und offentlich verfugbaren
Informationen  (fir  die  Suche  nach
Negativinformationen).

Betroffen sind Informationen, die in der Transaktion
oder der Uberweisung angegeben sind oder sich darauf
beziehen, wie der Name des Beginstigten, der Name
des Auftraggebers, die Adresse, das Land oder den
Wortlaut der Mitteilung sowie die Daten, die fur die
Verarbeitung von Warnmeldungen gesammelt wurden.

Die Daten zu Vorgangen, die eine Warnmeldung
ausgeldst haben, werden nach der Bearbeitung in dem
Tool des in Frankreich ansdssigen Dienstleisters fur
einen Zeitraum von 10 (zehn) Jahren gespeichert.

Betroffen sind folgende Informationen:

- die Identifikationsdaten des potenziellen Kunden,
des Kunden, der verbundenen Personen sowie der
Intermedidre und Gegenparteien sowie die zur
Bearbeitung der Warnmeldung erhobenen Daten.

Konzerngesellschaften  der
BNP Paribas-Gruppe

mit  Sitz in  Frankreich,
Belgien, Italien, Portugal, den
Vereinigten Staaten,
Singapur,  Brasilien  und
Indien (technischer und IT-
Support).

Alle Kunden
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%

Bekampfung von Geldwasche und
Terrorismusfinanzierung /
Internationale Finanzsanktionen
und Embargos

Bereitstellung einer IT-Plattform fur die Auswertung
der Daten, die im Rahmen der Verarbeitung von bei
der Transaktionsfilterung und beim Screening der
potenziellen Kunden und der Kunden generierten
Warnmeldungen gesammelt wurden, mit folgenden
Zielen:

- Erstellung detaillierter Berichte fir die
Kontrolle durch die Compliance-Abteilung im
Rahmen der Verarbeitung von Warnmeldungen.
Auswertung von Statistiken im Hinblick auf die
Gesamtverbesserung des Verfahrens zur
Transaktionsfilterung durch die Abteilungen,
die an der Verarbeitung von Warnmeldungen
beteiligt sind (erste Verteidigungslinie und
Compliance).

Punktuelle Analyse der Warndaten durch die
Compliance-Abteilung, um ein Risiko zu
bewerten und/oder Moglichkeiten zur
Optimierung des Kontrollprozesses zu finden.

Betroffen sind Informationen, die in der Transaktion
angegeben sind oder sich darauf beziehen, wie der
Name des BegUnstigten, der Name des Auftraggebers,
die Adresse, das Land oder der Wortlaut der
Mitteilung, sowie die Daten, die fUr die Verarbeitung
von Warnmeldungen gesammelt wurden.

Bei den betroffenen Informationen handelt es sich um
die Identifikationsdaten des potenziellen Kunden, des
Kunden, der verbundenen Personen, der Intermedidre
und  Gegenparteien  sowie um  bestimmte
Versicherungsdaten.

Konzerngesellschaften der
BNP Paribas-Gruppe mit Sitz
in Frankreich, den
Vereinigten Staaten und
Indien (technischer und IT-
Support).

Unternehmens-, Berufs- und

Marktethik (einschlieBlich
Uberwachung von
Marktmissbrauch und
Einhaltung des
Verhaltenskodex)

Filterung von Transaktionen mit
Finanzinstrumenten und Verarbeitung von
Warnmeldungen;

Filterung der sprachlichen und
elektronischen Kommunikation,, die Handler
und Verkaufer (Traders and Sales) der Bank
versenden und erhalten;

im Rahmen der Uberwachungsinstrumente, die
im Einklang mit den anwendbaren Vorschriften
und internen Richtlinien der BNP Paribas-
Gruppe in Bezug auf Marktintegritdt, Berufsethik
und Korruptionsbekdmpfung eingesetzt werden.

Betroffen sind folgende Informationen:

- Transaktionsdaten, einschlieBlich Angaben zur
Identitat des Kunden und der Gegenpartei (Name
und Kontonummer), und generell sdmtliche bei der
Kontoeréffnung oder im  Anschluss daran
angegebene Daten, die Aufschluss Ober den
Kunden und Uber die Mittelherkunft geben, sowie
samtliche Angaben, die der Bank bei jeder
Transaktion Ubermittelt werden;

der  Inhalt  der  sprachlichen  und
elektronischen Kommunikation zwischen dem
Kunden und den betreffenden

- Akteuren der Bank (Traders and Sales).

Konzerngesellschaften  der
BNP Paribas-Gruppe mit Sitz
in  Frankreich,  Kanada,
Portugal, im  Vereinigten
Konigreich, in Schweden und
Indien. (technischer und IT-
Support)

Berufsethik und
Korruptionsbekdmpfung

- Bereitstellung einer IT-Anwendung im Rahmen
der Uberwachungsinstrumente, die in Bezug auf
Berufsethik, Korruptionsbekampfung und
Vermeidung  potenzieller Interessenkonflikte
eingefuhrt wurden, und

- Erbringung von Wartungs- und Support-
Dienstleistungen fur diese Anwendung.

Betroffen sind folgende Daten:

- Name und Vorname des Inhabers des
Wertpapierkontos, auf dem die gemeldete
Transaktion durchgefuhrt wurde; die Nummer des
Wertpapierkontos;

- die Daten der gemeldeten Transaktion.

Konzerngesellschaften  der
BNP Paribas-Gruppe mit Sitz
in Frankreich, Portugal und
Indien (technischer und IT-
Support).

Alle Kunden
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Online- und Telefon-
Kundenservice (Filiere Servicing)

Lésung fur das Kundenbeziehungsmanagement:

- zur Weiterleitung von Telefonanrufen,
Mitteilungen 0ber das Kontaktformular oder
eine der Online-Plattformen der Bank und
der eingegangenen E-Mails an den
zustandigen Ansprechpartner innerhalb der
Bank;

- zur Weiterleitung von Telefonanrufen
von Kunden an die Dienstleister
(Worldline Luxembourg SA/ LuxTrust SA);

- um Kunden die Méglichkeit zu geben, per Phone
Banking ihren Kontostand abzufragen;

Betroffen sind Daten, die eine Identifikation/
Authentifizierung aller Personen, die Kontakt zu der
Bank aufnehmen, ermdglichen (insbesondere Name,
Vorname,  Postanschrift  und  E-Mail-Adresse,
Identifikations- und Authentifizierungsdaten) sowie
samtliche Daten, die per Telefon oder in Mitteilungen
an die Bank kommuniziert werden.

Dienstleister mit Sitz in
Frankreich.

Alle Kunden
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Bereich

Bekampfung von Geldwasche
und Terrorismusfinanzierung

Zugehorige IT-
Dienstleistungen

Whistleblowing-
Warnmeldungen

Beschreibung der Dienstleistung

- Uberwachung von Finanztransaktionen und

Geldtransfers Uber Tools zur Bewertung des
Verhaltens im Vergleich zu vorparametrierten
Szenarien und/oder gestitzt auf Kl-basierte
Losungen, um ungewohnliche oder untypische
Transaktionen ~ zu  erkennen, die ein
Geldwasche- und/oder
Terrorismusfinanzierungsrisiko aufweisen;

- Verarbeitung von Warnmeldungen, die von

diesen Tools generiert wurden,

- Bereitstellung von Anwendungen Uber eine IT-

Infrastruktur und Erbringung von
Entwicklungs-, Wartungs- und  Support-
Dienstleistungen fur diese Anwendungen;

- Trainieren der Tools zur Uberwachung von

Finanztransaktionen und Geldtransfers mithilfe
von Transaktionsdaten sowie KYC-Daten des
Kunden

Verwaltung der Erfassung und Verarbeitung von
Whistleblowing-Warnmeldungen  sowie  der
diesbeziglichen Berichterstattung

Art der Ubermittelten Informationen

Betroffen sind folgende Informationen:
- alle Transaktionsdaten,

- Daten zur Feststellung der Identitat des Kunden
sowie zur Erlangung von Kenntnissen Uber den
Kunden (einschlieBlich der Identitat jeder an einer
Geschaftsbeziehung beteiligten Person sowie
jedes wirtschaftlichen Eigentimers), wie Angaben
zu ldentitat, Familienstand, Bildung, Vermogen
und dessen Aufbau,

- Offentlich zugangliche Informationen (Presse)
Uber den Kunden (einschlieBlich jeder an einer
Geschéaftsbeziehung beteiligten Person sowie
jedes wirtschaftlichen Eigentimers) und generell
samtliche bei der Kontoerdffnung oder im
Anschluss daran angegebene Daten, die
Aufschluss (Uber den Kunden wund Uber die
Mittelherkunft geben, sowie sdmtliche Angaben,
die der Bank bei jeder Transaktion Ubermittelt
werden.

Informationen aller Art, die vom Whistleblower
gemeldet werden kdnnten und fUr eine ethische
Warnmeldung (Whistleblowing) erforderlich sind.

Standort des/der
Dienstleister(s)

Konzerngesellschaften der
BNP Paribas-Gruppe mit Sitz
in Frankreich, Portugal und
Indien (technischer und IT-
Support).

Dienstleister mit Sitz im
Vereinigten Kénigreich, der
mit in Deutschland und den
Niederlanden gehosteten
Servern arbeitet.

Betroffene Kunden* (nach
Geschéftsbereichen der Bank)

Alle Kunden

Ref. GTC-BGL_DE Januar 2026
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2 BNP PARIBAS

Bereich Beschreibung der Dienstleistung

Empfehlungen und Gutachten zu bestimmten
Sachverhalten im Rahmen der Kontrollen, die
wahrend der Dauer der Geschéftsbeziehung
durchgefGhrt werden, in den Fachbereichen, die
unter die Gesetze und Vorschriften zur
Bekampfung von Geldwasche und
Terrorismusfinanzierung, KYC, internationale
Finanzsanktionen und Embargos sowie
Korruptionsbekdmpfung fallen.

Tool fir das Management von
Risiken innerhalb der Gruppe

Bereitstellung eines IT-Tools zum Zugriff auf
und Austausch von Informationen Uber die ESG-
Merkmale (Umwelt, Soziales,
Unternehmensfuhrung) der  Kunden  zur

CSR (gesellschaftliche )
Erstellung von Analysen und Berichten.

Verantwortu ngvon

Unternehmen) Erbringung von Wartungs- und Support-

Dienstleistungen fur dieses Tool.

Ref. GTC-BGL_DE Januar 2026

Art der Ubermittelten Informationen

Betroffen sind folgende Informationen:
- alle Transaktionsdaten,

- Daten zur Feststellung der Identitat des Kunden
sowie zur Erlangung von Kenntnissen Uber den
Kunden (einschlieflich der Identitdt jeder an
einer Geschaftsbeziehung beteiligten Person
sowie jedes wirtschaftlichen Eigentimers), wie
Angaben zu Identitat, Familienstand, Bildung,
Vermdgen und dessen Aufbau,

allgemein zugangliche Informationen (Presse) Uber
den Kunden (einschlieRlich jeder an einer
Geschéftsbeziehung beteiligten Person) sowie den
wirtschaftlichen Eigentimer und generell sémtliche
bei der Kontoeréffnung oder im Anschluss daran
angegebene Daten, die Aufschluss Uber den Kunden
und Uber die Mittelherkunft geben, sowie samtliche
Angaben, die der Bank bei jeder Transaktion
ubermittelt werden.

- bestimmte Versicherungsdaten (falls erforderlich)

Betroffen sind die Finanz- und sonstigen Daten wie
insbesondere die ESG- (Umwelt, Soziales,
Unternehmensfihrung) und CSR-Merkmale
(gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen).

BGL BNP Paribas Société Anonyme - 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 6481 - LEI - UAIAINAI28P30ESGWE37

Von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») zugelassenes und beaufsichtigtes Kreditinstitut.

Standort des/der
Dienstleister(s)

Konzerngesellschaften der
BNP Paribas-Gruppe mit Sitz
in Frankreich und den USA.

Konzerngesellschaft der
BNP Paribas-Gruppe mit Sitz
in Frankreich

Betroffene Kunden* (nach
Geschéftsbereichen der Bank)

Alle Kunden

Fur Kunden der Banque des
Entreprises
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v BNP PARIBAS

Bereich

Finanzen und Buchfihrung

Zugehorige IT-Dienstleistungen

Beschreibung der Dienstleistung

- Sicherstellung  der  Vorbereitung  und
Erstellung von Buchfuhrungs-, finanziellen
und nichtfinanziellen Daten (insbesondere
ESG-Merkmale), die for die
aufsichtsrechtliche und finanzielle
Berichterstattung erforderlich sind

Sicherstellung  der  Vorbereitung  und
Erstellung von Daten, die fur die analytische
Zuordnung von Gewinnen und Kosten gemaf
den Anforderungen der Bank und der Gruppe
erforderlich sind

Unterstitzung bei der Erstellung der
Jahresabschlisse sowie bei der Vorbereitung
und Erstellung von aufsichtsrechtlichen und
finanziellen Berichten

Beitrag zur Umsetzung des internen
Kontrollsystems der Abteilung Buchfuhrung
und Finanzen

Bereitstellung von Anwendungen Uber eine IT-
Infrastruktur und Erbringung von
Entwicklungs-, Wartungs- und Support-
Dienstleistungen fur diese Anwendungen

Art der Ubermittelten Informationen

Betroffen sind folgende Informationen:

- Daten zur Feststellung der Identitat des Kunden
(einschlieBlich der Identitat jeder an einer
Geschaftsbeziehung beteiligten Person) sowie, bei
Kunden, die juristische Personen sind, ihr Name,
(ggf.) der Name des Konzerns, dem sie angehoren

und ihre Adresse
- Bank- und Finanzdaten

- Kreditbezogene Daten, einschlieBlich Garantien,

Sicherheiten und Vermégen

- Transaktionsdaten, einschliellich Daten zu Depots

sowie zu Geschaften mit Finanzinstrumenten

(* einschlieBlich der Kunden des Versicherungsagentur-Bereichs je nach dem Geschdftsbereich und dem fremdvergebenen Bereich/Dienst).

Ref. GTC-BGL_DE Januar 2026
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Standort des/der
Dienstleister(s)

Konzerngesellschaften der
BNP Paribas-Gruppe mit Sitz
in Frankreich, Spanien und
Portugal sowie in Indien und
Kanada (technischer und IT-
Support)

Betroffene Kunden* (nach
Geschéftsbereichen der Bank)

Alle Kunden



	ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN*
	ALLGEMEINEGESCHAFTSORDNUNG
	Inhaltsverzeichnis
	1. ANWENDUNGSBEREICH
	2. ERÖFFNUNG VON BANKKONTEN
	3. FÜHRUNG DER BANKKONTEN
	3.1. Kontoarten
	3.2. Zinsen
	3.3. Termineinlagen
	3.4. Fremdwährungskonten
	3.5. Vollmacht
	3.6 Verwendete Zinssätze

	4. VERWAHRUNG UND VERWALTUNG VON FINANZINSTRUMENTEN
	5. INFORMATIONEN UND RISIKEN IN BEZUG AUF FINANZINSTRUMENTE
	6. EINLEGER- UNDANLEGERSCHUTZ
	7. VERWENDUNGVON FINANZINSTRUMENTEN DURCH  DIE BANK
	8. ZAHLUNGSDIENSTE
	8.1. Allgemeines
	8.2. Lastschriften
	8.3. Kosten im Zusammenhang mit Überweisungstransaktionen
	8.4. Zahlungsinstrumente
	8.5 Erklärung von Kunden, die juristische Personen sind
	8.6 Drittanbieter im Zahlungsverkehr (TPP)
	8.7 Ist der Kunde kein Verbraucher

	9. INKASSOGESCHÄFTE
	10. DOKUMENTENAKKREDITIV
	11. FINANZPRODUKTE UND -DIENSTLEISTUNGEN IN ELEKTRONISCHER FORM, DIE ENTWEDER IN DEN GESCHÂFTSRÄUMEN DER BANK ODER AUSSERHALB VEREINBARTWERDEN
	12. WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN UND NEBENDIENSTLEISTUNGEN, VERTRIEB VON VERSICHERUNGSPRODUKTEN
	12.1. Die Bank kann die folgenden Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen für ihre Kunden erbringen:
	12.2. Leistungspakete
	12.3. Strukturierte Einlagen
	12.4 Vertrieb von Versicherungsprodukten

	13. EINSTUFUNG DES KUNDEN BEI DER ERBRINGUNG VON WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN UND NEBENDIENSTLEISTUNGEN
	13.3. Entscheidung für höheren Schutz
	13.4. Entscheidung für geringeren Schutz
	13.5. Änderungen in Bezug auf die Einstufung als professioneller Kunde in Bezug auf Finanzangelegenheiten/geeignete Gegenpartei

	14. KUNDENPROFIL, BEURTEILUNG DER EIGNUNG UND ZWECKMÄSSIGKEIT, ANLAGEBERATUNG
	14.6. Anlageberatung
	14.7. Zielmarkt

	15. ALLGEMEINE REGELN FÜR DIE AUSFÜHRUNG VON KUNDENAUFTRÄGEN
	16. REGELN FÜR DIE AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN IN BEZUG AUF FINANZINSTRUMENTE
	17. REGELN FÜR DIE AUSFÜHRUNG VON ZAHLUNGSAUFTRÄGEN
	17.1. Kontonummer und Bankleitzahl
	17.2. Eingangsdatum von Zahlungsaufträgen
	17.3. Frist für die Ausführung von Zahlungsaufträgen
	17.4. Nichtausführung von Zahlungsaufträgen
	17.5. Bedingungen für den Widerruf von Zahlungsaufträgen
	17.6. Widerspruch gegen die Ausführung  von Zahlungsaufträgen
	17.7. Haftung des Kunden
	17.8. Bankhaftung
	17.9. Ausgehende Überweisungen von hohen Beträgen in Euro
	17.11. Service der Empfängerüberprüfung bei SEPA-Überweisungen

	18. INTERESSENKONFLIKTE
	19. EINHEIT DER KONTEN
	20. KONNEXITÄTUNDAUFRECHUNG VON TRANSAKTIONEN
	21. EINREDE DER NICHTERFÜLLUNG – ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT
	22. PFANDBESTELLUNG
	23. KORRESPONDENZUND KOMMUNIKATION
	24. BERICHTIGUNG VON IRRTÜMERN
	25. GEBÜHREN, PROVISIONENUNDSTEUERN
	26. KUNDENDATEN
	27. AUFZEICHNUNG VON TELEFONGESPRÄCHEN, ELEKTRONISCHEN MITTEILUNGEN UND PERSÖNLICHEN GESPRÄCHEN
	28. EINSCHRÄNKUNGDER BANKHAFTUNG
	29. STEUERLICHEVERPFLICHTUNGEN DES KUNDEN
	30. BEWEISE
	31. BANKAUSKÜNFTE
	32. FREMDVERGABE
	33. BEENDIGUNG DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ZWISCHEN DER BANK UND DEM KUNDEN
	34. ERFÜLLUNGSORTFÜRVERBINDLICHKEITEN
	35. BESCHWERDEN UND KONTAKTPERSONEN
	36. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARESRECHT

	ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
	ANHANG 1 - Vertrieb von Versicherungsprodukten - (s. Artikel 12 der allgemeinen geschäftsbedingungen)
	1. DER VERSICHERUNGSVERMITTLER
	2. ART DER VERTRIEBENEN VERSICHERUNGSPRODUKTE
	3. DATEN DES ANTRAGSTELLERS
	3.1 Personenbezogene Daten
	3.2 Daten des Antragstellers
	3.3 Austausch mit der Versicherungsgesellschaft

	4. BERATUNG
	5. VERGÜTUNGSRICHTLINIEN
	6. INTERESSENKONFLIKTE
	7. EINSCHRÄNKUNG DER BANKHAFTUNG
	8. BESCHWERDEN
	9. KOMMUNIKATION
	10. STEUERLICHE VERPFLICHTUNGEN DES ANTRAGSTELLERS
	11. FREMDVERGABE
	12. INFORMATIONSBLATT
	13. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT
	14. ALLGEMEINE/DETAILLIERTE INFORMATIONEN IN BEZUG AUF IN ANSPRUCH GENOMMENE PRODUKTE

	ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
	ANHANG 2
	Zusammenfassung der fremdvergebenen Aktivitäten
	(S. Artikel 32 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen)


